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Erste Beschlußempfehlung und Bericht 
des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

zu dem 

f) Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/2206 - 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung 

g) Antrag der Abgeordneten Dr. Antje Vollmer, Oswald Metzger und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4076 - 

Nutzung der Reform des Dienstrechts für die Verwaltungsmodernisierung 

A. Problem 

Die Strukturen der öffentlichen Verwaltung müssen sich neuen 
Anforderungen stellen. Besondere Bedeutung hat eine zeitge-
mäße und anforderungsgerechte Erneuerung des öffentlichen 
Dienstrechts, damit eine funktionstüchtige öffentliche Verwaltung 
auch in Zeiten knapper Kassen die erforderlichen öffentlichen 
Aufgaben zuverlässig, effektiv und kostenbewußt erfüllen kann. 
Dabei bleibt der verfassungsmäßige Auftrag des Berufsbeamten-
tums im Interesse von Staat und Bürgern auch künftig unverzicht-
bar. 

Mit der Verstärkung des Leistungsgedankens, der Verbesserung 
von Mobilität und der Intensivierung von Führungskraft sollen 
modernste Maßstäbe gesetzt werden, um der öffentlichen Verwal-
tung auch in Zukunft die notwendige Leistungskraft zu erhalten. 

B. Lösung 

Der Entwurf des Reformgesetzes sieht im wesentlichen folgende 
Maßnahmen vor: 

- Die Leistungselemente bei der Bezahlung werden verbessert 
und das Bezahlungssystem insgesamt nach den Gesichtspunk-
ten Attraktivität und Flexibilität neu gestaltet. 

- Mobilität und Flexibilität werden erhöht, indem die Möglichkei-
ten, Beamte ohne Zustimmung abzuordnen oder zu versetzen, 
erleichtert und erweitert werden. 
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- Personalauswahl und -einsatz werden optimiert, indem künftig 
Führungspositionen zunächst auf Probe vergeben werden, ge-
nerell eine Erprobung vor jeder Beförderung und differenzier-
tere Beurteilungen vorgesehen werden und die Durchlässigkeit 
der Laufbahnen erhöht wird. 

- Die voraussetzungslose und - durch Wegfall der Höchstdauer - 
unbefristete Antragsteilzeit wird ermöglicht, soweit dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. 

- Zur Verringerung des vorzeitigen Ruhestandes und Senkung 
der Versorgungslasten werden für den vorzeitigen Antrags-
ruhestand die Altersgrenze angehoben und der Versorgungs-
abschlag vorgezogen. Der Grundsatz „Rehabilitation vor Ver-
sorgung " wird verstärkt sowie die Versorgungsberechnung par-
tiell geändert. 

In den Ausschußberatungen wurde der Gesetzentwurf insbe-
sondere um Regelungen zur weiteren Verbesserung des Perso-
naleinsatzes, der familienpolitischen Teilzeitbeschäftigung und 
des Altersurlaubs ergänzt. Im übrigen wurden Anregungen des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und des Bundesrates 
berücksichtigt und zwei Gesetzesvorschläge des Bundesrates 
(Drucksachen 13/1447 und 13/4385) in den Gesetzentwurf auf-
genommen. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 
Keine 

D. Kosten 
Für Bund, Länder und Gemeinden zusammen sind die Regelun-
gen in der Gesamtbetrachtung kostenneutral. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 13/3994 
in der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen 
Fassung anzunehmen; 

2. die Gesetzentwürfe auf Drucksachen 13/1190, 13/1447, 13/4385 
abzulehnen; 

3. den Antrag auf Drucksache 13/2464 abzulehnen; 

4. a) Abschnitt III (Reform des öffentlichen Dienstrechts) des An-
trags auf Drucksache 13/2206 abzulehnen; 

b) Abschnitt II (Reform des Dienstrechts) des Antrags auf Druck-
sache 13/4076 abzulehnen. 

Die übrigen Punkte der Anträge auf Drucksachen 13/2206 und 
13/4076 bleiben einer weiteren Beschlußfassung vorbehalten. 

Bonn, den 25. Juni 1996 

Der Innenausschuß 

Dr. Willfried Penner 

Vorsitzender 

Meinrad Belle 

Berichterstatter 

Dr. Max Stadler 

Berichterstatter 

Fritz Rudolf Körper 

Berichterstatter 

Maritta Böttcher 

Berichterstatterin 

Dr. Antje Vollmer 

Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Reformgesetz) 
- Drucksache 13/3994 - 
mit den Beschlüssen des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Reform des öffentlichen Dienstrechts 

(Reformgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes 

Das Beamtenrechtsrahmengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 462), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in Abschnitt I, 
3. Titel, Buchstabe a die Angabe „11 und 12" 
durch die Angabe „11 bis 12a" und in Ab-
schnitt II, 1. Titel die Angabe „35 bis 44a" durch 
die Angabe „35 bis 44e" ersetzt. 

2. § 3 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. auf Probe, wenn der Beamte 

a) zur späteren Verwendung auf Lebenszeit 
oder 

b) zur Übertragung eines Amtes mit leiten-
der Funktion (§ 12a) 

eine Probezeit zurückzulegen hat."  

3. In j 12 Abs. 2 Satz 1 wird das Semikolon am Ende 
des ersten Halbsatzes durch ein Komma ersetzt 
und folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. vor Feststellung der Eignung für einen hö-
herbewerteten Dienstposten in einer Erpro-
bungszeit, für die durch Rechtsvorschrift eine 
Dauer von mindestens drei Monaten festzu-
legen ist; " . 

4. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 

„i 12a 

(1) Ein Amt mit leitender Funktion wird zu-
nächst im Beamtenverhältnis auf Probe übertra-
gen. Die regelmäßige Probezeit beträgt zwei Jah-
re. Eine Verkürzung der Probezeit kann zugelas-
sen werden; die Mindestprobezeit beträgt ein 
Jahr. Zeiten, in denen dem Beamten die leitende 
Funktion nach Satz 1 bereits übertragen worden 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Reform des öffentlichen Dienstrechts 

(Reformgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes 

Das Beamtenrechtsrahmengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 462), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 
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Entwurf 

ist, können auf die Probezeit angerechnet wer-
den. Eine Verlängerung der Probezeit ist nicht 
zulässig. 

(2) In ein Amt im Sinne des Absatzes 1 darf nur 
berufen werden, wer 

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit befindet und 

2. in dieses Amt auch als Beamter auf Lebenszeit 
berufen werden könnte. 

Vom Tage der Ernennung ruhen für die Dauer 
der Probezeit die Rechte und Pflichten aus dem 
Amt, das dem Beamten zuletzt im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit übertragen worden ist, mit 
Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
und des Verbotes der Annahme von Belohnun-
gen und Geschenken; das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit besteht fo rt . 

(3) Die unabhängige Stelle (§ 61) kann Aus-
nahmen von Absatz 2 Satz 1 zulassen. 

(4) Der Beamte ist 

1. mit Ablauf der Probezeit nach Absatz 1 oder 

2. mit Beendigung seines Beamtenverhältnisses 
auf Lebenszeit oder 

3. mit der Versetzung zu einem anderen Dienst-
herrn oder 

4. mit Verhängung einer nur im förmlichen Diszi-
plinarverfahren zulässigen Disziplinarmaß-
nahme 

aus dem Beamtenverhältnis auf Probe nach Ab-
satz 1 entlassen. § 22 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1 
bis 3 und § 31 Abs. 2 bleiben unberührt. 

(5) Mit dem erfolgreichen Abschluß der Probe-
zeit soll dem Beamten das Amt nach Absatz 1 auf 
Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übertragen werden; eine erneute Berufung des 
Beamten in ein Beamtenverhältnis auf Probe zur 
Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jah-
res ist nicht zulässig. Wird das Amt nicht auf 
Dauer übertragen, endet der Anspruch auf Besol-
dung aus diesem Amt. Weitergehende Ansprü-
che bestehen nicht. 

(6) Ämter im Sinne des Absatzes 1 sind die der 
Besoldungsordnung B angehörenden Ämter der 
Leiter von Abteilungen in den obersten Landes-
behörden und der Leiter der den obersten Lan-
desbehörden unmittelbar nachgeordneten Behör-
den, soweit sie nicht richterliche Unabhängigkeit 
besitzen. Durch Gesetz können weitere Ämter 
der Leiter von Behörden oder Teilen von Behör-
den des Landes, der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie der sonstigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
als Ämter im Sinne des Absatzes 1 bestimmt wer-
den. 

(7) § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 findet keine Anwen-
dung. " 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 
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Entwurf 

5. § 17 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Abweichend von Satz 2 kann durch Gesetz be-
stimmt werden, daß die Abordnung auch ohne 
seine Zustimmung zulässig ist, wenn sie die 
Dauer von fünf Jahren nicht übersteigt." 

6. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Eine Versetzung bedarf nicht seiner Zustim-
mung, wenn das neue Amt zum Bereich dessel-
ben Dienstherrn gehört, derselben Laufbahn 
angehört wie das bisherige Amt und mit min-
destens demselben Endgrundgehalt verbun-
den ist; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als 
Bestandteile des Grundgehaltes. " 

b) Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 
bis 4 ersetzt: 

„(2) Aus dienstlichen Gründen kann ein Be-
amter ohne seine Zustimmung in ein Amt mit 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

4a. j 14 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Laufbahnbewerber leisten einen Vorberei-
tungsdienst im Beamtenverhältnis auf Wider-
ruf nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a; 
soweit der Vorbereitungsdienst auch Vor-
aussetzung für die Ausübung eines Berufes 
außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, kann 
er in begründeten Ausnahmefällen auch in 
einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis außerhalb des Beamtenverhältnis-
ses abgeleistet werden." 

5. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 
bis 3 ersetzt: 

„(1) Der Beamte kann, wenn ein dienstli-
ches Bedürfnis besteht, vorübergehend ganz 
oder teilweise zu einer seinem Amt entspre-
chenden Tätigkeit an eine andere Dienststelle 
abgeordnet werden. 

(2) Nach Maßgabe des § 18 Abs. 2 kann der 
Beamte vorübergehend ganz oder teilweise 
auch zu einer nicht seinem Amt entsprechen-
den Tätigkeit an eine andere Dienststelle sei-
nes Dienstherrn abgeordnet werden, wenn 
ihm die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit 
auf Grund seiner Vorbildung oder Berufsaus-
bildung zuzumuten ist; die Abordnung zu ei-
ner Tätigkeit, die nicht einem Amt mit demsel-
ben Endgrundgehalt entspricht, ist auch aus 
sonstigen zwingenden dienstlichen Gründen 
zulässig. Die Abordnung nach Satz 1 bedarf 
der Zustimmung des Beamten, wenn sie die 
Dauer eines Jahres übersteigt. 

(3) Die Abordnung zu einem anderen 
Dienstherrn bedarf der Zustimmung des Be-
amten. Abweichend von Satz 1 kann durch Ge-
setz bestimmt werden, daß die Abordnung 
auch ohne Zustimmung des Beamten zulässig 
ist, wenn die neue Tätigkeit einem Amt mit 
demselben Endgrundgehalt auch einer gleich-
wertigen oder anderen Laufbahn entspricht 
und die Abordnung die Dauer von fünf Jahren 
nicht übersteigt." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

6. unverändert 
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Entwurf 

demselben Endgrundgehalt auch einer gleich-
wertigen oder anderen Laufbahn, auch im Be-
reich eines anderen Dienstherrn, versetzt wer-
den; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Be-
standteile des Grundgehaltes. Bei der Auflö-
sung oder einer wesentlichen Änderung des 
Aufbaues oder der Aufgaben einer Behörde 
oder der Verschmelzung von Behörden kann 
ein Beamter, dessen Aufgabengebiet davon 
berührt wird, auch ohne seine Zustimmung in 
ein anderes Amt derselben oder einer gleich-
wertigen Laufbahn mit geringerem Endgrund-
gehalt im Bereich desselben Dienstherrn ver-
setzt werden, wenn eine seinem bisherigen 
Amt entsprechende Verwendung nicht mög-
lich ist; das Endgrundgehalt muß mindestens 
dem des Amtes entsprechen, das der Beamte 
vor dem bisherigen Amt innehatte. 

(3) Besitzt der Beamte nicht die Befähigung 
für die andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen 
für den Erwerb der neuen Befähigung teilzu-
nehmen. 

(4) Wird der Beamte in ein Amt eines anderen 
Dienstherrn versetzt, wird das Beamtenverhält-
nis mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; auf 
die beamten- und besoldungsrechtliche Stel-
lung des Beamten finden die im Bereich des 
neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften An-
wendung. " 

7. § 19 wird aufgehoben. 

8. § 20 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß bei 
der Auflösung einer Behörde oder bei einer auf 
landesrechtlicher Vorschrift beruhenden wesent-
lichen Änderung des Aufbaus oder Verschmel-
zung einer Behörde mit einer anderen ein Beam-
ter auf Lebenszeit, dessen Aufgabengebiet von 
der Auflösung oder Umbildung berührt wird, in 
den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 
kann, wenn eine Versetzung nach § 18 nicht 
möglich ist. " 

9. In § 21 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „ (§§ 22, 23 
und 31 Abs. 2)" durch die Angabe „(§ 12 a Abs. 4, 
§§ 22, 23, 31 Abs. 2 und § 96 Abs. 2)" ersetzt. 

10. § 23 Abs. 3 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. wenn sein Aufgabengebiet bei einer Behörde 
von der Auflösung dieser Behörde oder einer 
auf landesrechtlicher Vorschrift beruhenden 
wesentlichen Änderung des Aufbaus oder 
Verschmelzung dieser Behörde mit einer an-
deren berührt wird und eine andere Verwen-
dung nicht möglich ist. " 

11. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Von der Versetzung des Beamten in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abge-
sehen werden, wenn ihm ein anderes Amt der-
selben oder einer anderen Laufbahn übertra- 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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Entwurf 

gen werden kann. In den Fällen des Satzes 1 ist 
die Übertragung eines anderen Amtes ohne 
Zustimmung des Beamten zulässig, wenn das 
neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn 
gehört, es mit mindestens demselben End-
grundgehalt verbunden ist wie das bisherige 
Amt und wenn zu erwarten ist, daß der Beamte 
den gesundheitlichen Anforderungen des 
neuen Amtes genügt; Stellenzulagen gelten 
hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehal-
tes. Besitzt der Beamte nicht die Befähigung 
für die andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen 
für den Erwerb der neuen Befähigung teilzu-
nehmen. Dem Beamten kann zur Vermeidung 
seiner Versetzung in den Ruhestand unter Bei-
behaltung seines Amtes ohne seine Zustim-
mung auch eine geringerwertige Tätigkeit in-
nerhalb seiner Laufbahngruppe im Bereich 
desselben Dienstherrn übertragen werden, 
wenn eine anderweitige Verwendung nicht 
möglich ist und dem Beamten die Wahrneh-
mung der neuen Aufgabe unter Berücksichti-
gung seiner bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist. " 

b) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 wird das Wo rt  „zwei-
undsechzigste" durch das Wo rt  „dreiundsech-
zigste" ersetzt. 

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„(5) Für Beamte, denen vor dem 1. Januar 
1997 auf Antrag Teilzeitbeschäftigung oder Ur-
laub nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4 
in der am 1. Juni 1994 geltenden Fassung be-
willigt worden ist, gilt für die Bestimmung des 
Beginns des Ruhestandes im Sinne dieser Vor-
schrift Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 
31. Dezember 1996 geltenden Fassung fo rt ." 

12. § 29 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß 
der wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzte Beamte erneut in das Beamtenverhältnis 
berufen werden kann, wenn ihm im Dienstbe-
reich seines früheren Dienstherrn ein Amt seiner 
früheren oder einer anderen Laufbahn mit minde-
stens demselben Endgrundgehalt übertragen 
werden soll und zu erwarten ist, daß der Beamte 
den gesundheitlichen Anforderungen des neuen 
Amtes genügt; Stellenzulagen gelten hierbei 
nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Besitzt 
der Beamte nicht die Befähigung für die andere 
Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den Erwerb 
der neuen Befähigung teilzunehmen. Durch Ge-
setz kann ferner bestimmt werden, daß dem we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetz-
ten Beamten unter Übertragung eines Amtes sei-
ner früheren Laufbahn nach Satz 1 auch eine ge-
ringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner Lauf-
bahngruppe im Bereich desselben Dienstherrn 
übertragen werden kann, wenn eine anderweiti-
ge Verwendung nicht möglich ist und dem Beam-
ten die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

b) unverändert 

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„ (5) Durch Gesetz kann bestimmt werden, 
daß für Beamte, denen vor dem 1. Januar 1997 
auf Antrag Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub 
nach § 44 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4 in 
der am 1. Juni 1994 geltenden Fassung bewil-
ligt worden ist, für die Bestimmung des 
Beginns des Ruhestandes im Sinne dieser 
Vorschrift Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 
31. Dezember 1996 geltenden Fassung fo rt

-

gilt 

12. unverändert 
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Berücksichtigung seiner früheren Tätigkeit zuzu-
muten ist. " 

13. § 44 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 44a 

(1) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß 
Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag Teilzeit-
beschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer 
bewilligt werden kann, soweit dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. Die zuständige Dienst-
behörde kann Umfang und Dauer der Teilzeitbe-
schäftigung auch nachträglich beschränken, so-
weit dienstliche Belange dies erfordern. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn der Beamte sich ver-
pflichtet, während des Bewilligungszeitraumes 
außerhalb des Beamtenverhältnisses berufliche 
Verpflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, 
in dem nach § 42 den vollzeitbeschäftigten Be-
amten die Ausübung von Nebentätigkeiten ge-
stattet ist. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, 
soweit dies mit dem Beamtenverhältnis vereinbar 
ist. § 42 Abs. 2 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, daß 
von der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
ohne Rücksicht auf die Bewilligung von Teilzeit-
beschäftigung auszugehen ist. Wird die Ver-
pflichtung nach Satz 1 schuldhaft verletzt, soll 
die Bewilligung widerrufen werden. 

(3) Über eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung während der Dauer des Bewil-
ligungszeitraumes entscheidet die zuständige 
Dienstbehörde. Sie soll in besonderen Härtefäl-
len eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbe-
schäftigung oder den Übergang zur Vollzeitbe-
schäftigung zulassen, wenn dem Beamten die 
Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang 
nicht mehr zugemutet werden kann. 

(4) Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf 
Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, 

1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit zu bewil ligen, 

2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer 
von zwölf Jahren zu gewähren, 

wenn er 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamten im 
Schul- und Hochschuldienst kann der Bewilli-
gungszeitraum bis zum Ende des laufenden 
Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt wer-
den. Dies gilt auch bei Wegfall der tatbestandli-
chen Voraussetzungen des Satzes 1. Die Dauer 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

13. § 44 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 44a 

(1) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß 
Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag Teilzeit-
beschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dau-
er bewilligt werden kann, soweit dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 

(2) unverändert 

(3) Die zuständige Dienstbehörde kann auch 
nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäfti-
gung beschränken oder den Umfang der zu lei-
stenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende 
dienstliche Belange dies erfordern. Sie soll eine 
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-
gung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäfti-
gung zulassen, wenn dem Beamten die Teilzeit-
beschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr 
zugemutet werden kann und dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. 

(4) Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf 
Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, 

1. unverändert 

2. Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von 
zwölf Jahren zu gewähren, 

wenn er 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamten im 
Schul- und Hochschuldienst kann der Bewilli-
gungszeitraum bis zum Ende des laufenden 
Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt wer-
den. Dies gilt auch bei Wegfall der tatbestandli-
chen Voraussetzungen des  Satzes 1. Die Dauer 
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des Urlaubs nach Satz 1 Nr. 2 darf auch in 
Verbindung mit Urlaub nach § 44 e Abs. 1 zwölf 
Jahre nicht überschreiten. Absatz 3 gilt entspre-
chend. Die zuständige Dienstbehörde kann in be-
sonderen Fällen eine Rückkehr aus dem Urlaub 
zulassen, wenn dem Beamten die Fortsetzung des 
Urlaubs nicht zugemutet werden kann. " 

14. § 44 b wird aufgehoben. 

15. Nach § 44 c wird folgender § 44 d eingefügt: 

„§44d 

Die Ermäßigung der Arbeitszeit nach § 44 a darf 
das berufliche Fortkommen nicht beeinträchti-
gen; eine unterschiedliche Behandlung von Be-
amten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Be-
amten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zuläs-
sig, wenn zwingende sachliche Gründe sie recht-
fertigen." 

16. Nach § 44 d wird folgender § 44 e eingefügt: 

„§44e 

(1) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß 
Beamten mit Dienstbezügen in Bereichen, in de-
nen wegen der Arbeitsmarktsituation ein außer-
gewöhnlicher Bewerberüberhang besteht und 
deshalb ein dringendes öffentliches Interesse dar-
an gegeben ist, verstärkt Bewerber im öffentli-
chen Dienst zu beschäftigen, 

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 
Dauer von insgesamt sechs Jahren, 

2. nach einer Vollzeitbeschäftigung im öffentli-
chen Dienst von mindestens 20 Jahren oder ei-
ner Vollzeitbeschäftigung und einer Teilzeitbe-
schäftigung, die insgesamt dem Umfang einer 
Vollzeitbeschäftigung von 20 Jahren entspre-
chen, und nach Vollendung des fünfundfünf-
zigsten Lebensjahres auf Antrag, der sich auf 
die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes er-
strecken muß, Urlaub ohne Dienstbezüge 

bewilligt werden kann, wenn dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn der Beamte erklärt, wäh-
rend der Dauer des Bewilligungszeitraumes auf 
die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu 
verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach § 42 
Abs. 1 Satz 3 nur in dem Umfang auszuüben, wie 
er sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung 
dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

des Urlaubs nach Satz 1 Nr. 2 darf auch in 
Verbindung mit Urlaub nach § 44 e Abs. 1 sowie 
Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 5 zwölf Jahre 
nicht überschreiten. Absatz 3 Satz 1 gilt entspre-
chend. Die zuständige Dienstbehörde kann eine 
Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem 
Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zuge-
mutet werden kann und dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

(5) Einem Beamten mit Dienstbezügen kann Teil-
zeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von ins-
gesamt zwölf Jahren bewilligt werden, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 vorlie-
gen und zwingende dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen. Die Dauer der Teilzeitbeschäftigung 
darf auch zusammen mit Urlaub nach Absatz 4 
Satz 1 Nr. 2 zwölf Jahre nicht überschreiten." 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. Nach § 44 d wird folgender § 44 e eingefügt: 

„ § 44 e 

(1) Durch Gesetz kann bestimmt werden, ,daß 
Beamten mit Dienstbezügen in Bereichen, in de-
nen wegen der Arbeitsmarktsituation ein außer-
gewöhnlicher Bewerberüberhang besteht und 
deshalb ein dringendes öffentliches Interesse dar-
an gegeben ist, verstärkt Bewerber im öffentli-
chen Dienst zu beschäftigen, 

1. unverändert 

2. nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Le-
bensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis 
zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muß, 
Urlaub ohne Dienstbezüge 

bewilligt werden kann, wenn dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn der Beamte erklärt, wäh-
rend der Dauer des Bewilligungszeitraumes auf 
die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu 
verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach § 42 
Abs. 1 Satz 3 nur in dem Umfang auszuüben, wie 
er sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung 
dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird 
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diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, ist die Be-
willigung zu widerrufen. Die zuständige Dienst-
behörde kann in besonderen Härtefällen eine 
Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem 
Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zuge-
mutet werden kann. 

(3) Der Urlaub darf eine Dauer von zwölf Jahren 
nicht überschreiten. Bei Beamten im Schul- oder 
Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum 
bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres oder 
Semesters ausgedehnt werden. Urlaub nach Ab-
satz 1 sowie Urlaub nach § 44 a Abs. 4 Nr. 2 dürfen 
zusammen eine Dauer von zwölf Jahren nicht 
überschreiten." 

17. Die §§ 48a und 49 werden aufgehoben. 

18. In § 126 Abs. 3 wird nach Nummer 2 folgende 
Nummer 3 angefügt: 

„3. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Abordnung oder die Versetzung haben 
keine aufschiebende Wirkung." 

19. In § 129 Abs. 1 wird die Angabe „ § 18 Abs. 2 
Satz 2" durch die Angabe „§ 18 Abs. 4" ersetzt. 

20. § 130 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird die Angabe „ § 19 Satz 1" durch 
die Angabe „ § 18 Abs. 2 Satz 2" ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe „ § 19" durch die An-
gabe „§ 18 Abs. 2 Satz 2" ersetzt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, soll die 
Bewil ligung widerrufen werden. Die zuständige 
Dienstbehörde darf trotz der Erklärung des Be-
amten nach Satz 1 Nebentätigkeiten genehmi-
gen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des 
Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Sie kann eine 
Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem 
Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zuge-
mutet werden kann und dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

(3) Der Urlaub nach Absatz 1 darf, auch im Zu-
sammenhang mit Urlaub nach § 44 a Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 sowie Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 44a Abs. 5, die Dauer von zwölf Jahren nicht 
überschreiten. Bei Beamten im Schul- und Hoch-
schuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis 
zum Ende des laufenden Schulhalbjahres oder 
Semesters ausgedehnt werden. In den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 2 findet Satz 1 keine Anwendung, 
wenn es dem Beamten nicht mehr zuzumuten 
ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurück-
zukehren." 

17. unverändert 

17a. In § 101 Abs. 1 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„es sei denn, die auszuübende Funktion erfor-
dert bei Beamten auf Lebenszeit diese besonde-
ren gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer 
nicht mehr uneingeschränkt." 

17b. § 123 a wird wie folgt geändert: 

1. Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt. 

„(2) Dem Beamten einer Dienststelle, die 
ganz oder teilweise in eine privatrechtlich or-
ganisierte Einrichtung der öffentlichen Hand 
umgebildet wird, kann auch ohne seine Zu-
stimmung eine seinem Amt entsprechende 
Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen 
werden, wenn dringende öffentliche Inter-
essen dies erfordern." 

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

18. unverändert 

19. unverändert 

20. unverändert 
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Artikel 2 
Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

Das Bundesbeamtengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 479), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in Abschnitt III 
1. Titel Buchstabe g die Angabe „72, 73" durch 
die Angabe „72 bis 73" ersetzt. 

2. § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. auf Probe, wenn der Beamte 

a) zur späteren Verwendung auf Lebenszeit 
oder 

b) zur Übertragung eines Amtes mit leitender 
Funktion (§ 24 a) 

eine Probezeit zurückzulegen hat. " 

3. In § 24 Satz 1 wird das Wort „Besoldungsgrup-
pen" durch das Wo rt  „Ämter" ersetzt. 

4. Nach § 24 wird folgender § 24 a eingefügt: 

„§ 24 a  

(1) Ein Amt mit leitender Funktion wird zu-
nächst im Beamtenverhältnis auf Probe übertra-
gen. Die regelmäßige Probezeit beträgt zwei Jah-
re. Die oberste Dienstbehörde kann eine Verkür-
zung der Probezeit zulassen; die Mindestprobe-
zeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen dem Beam-
ten die leitende Funktion nach Satz 1 bereits über-
tragen worden ist, können auf die Probezeit ange-
rechnet werden. Eine Verlängerung der Probezeit 
ist nicht zulässig. 

(2) In ein Amt im Sinne des Absatzes 1 darf nur 
berufen werden, wer 

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit befindet und 

2. in dieses Amt auch als Beamter auf Lebenszeit 
berufen werden könnte. 

Vom Tage der Ernennung ruhen für die Dauer 
der Probezeit die Rechte und Pflichten aus dem 
Amt, das dem Beamten zuletzt im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit übertragen worden ist, mit 
Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
und des Verbotes der Annahme von Belohnun-
gen und Geschenken; das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit besteht fo rt . Dienstvergehen, die mit 
Bezug auf das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
oder das Beamtenverhältnis auf Probe begangen 
worden sind, werden so verfolgt, als stünde der 
Beamte nur im Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit. 

(3) Der Bundespersonalausschuß kann Aus-
nahmen von Absatz 2 Satz 1 zulassen. Befindet 
sich der Beamte nur in dem Beamtenverhältnis 
auf Probe nach Absatz 1, bleiben die für die Be-
amten auf Probe geltenden Vorschriften der Bun-
desdisziplinarordnung unberührt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 2 
. Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

Das Bundesbeamtengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 479), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 
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(4) Der Beamte ist 

1. mit Ablauf der Probezeit nach Absatz 1 oder 

2. mit Beendigung seines Beamtenverhältnisses 
auf Lebenszeit oder 

3. mit der Versetzung zu einem anderen Dienst-
herrn oder 

4. mit Verhängung einer nur im förmlichen Dis-
ziplinarverfahren zulässigen Disziplinarmaß-
nahme 

aus dem Beamtenverhältnis auf Probe nach Ab-
satz 1 entlassen. Die §§ 28 bis 30 und 31 Abs. 1, 2 
und 5 bleiben unberührt . 

(5) Mit erfolgreichem Abschluß der Probezeit 
soll dem Beamten das Amt nach Absatz 1 auf 
Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übertragen werden; eine erneute Berufung des 
Beamten in ein Beamtenverhältnis auf Probe zur 
Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jah-
res ist nicht zulässig. Wird das Amt . nicht auf 
Dauer übertragen, endet der Anspruch auf Besol-
dung aus diesem Amt. Weitergehende Ansprü-
che bestehen nicht. 

(6) Ämter im Sinne des Absatzes 1 sind die 
Ämter der Abteilungsleiter und Unterabteilungs-
leiter in den obersten Bundesbehörden und die 
der Bundesbesoldungsordnung B angehörenden 
Ämter der Leiter der übrigen Bundesbehörden 
sowie der bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
soweit sie nicht richterliche Unabhängigkeit be-
sitzen. 

(7) Der Beamte führt während seiner Amtszeit 
im Dienst nur die Amtsbezeichnung des ihm 
nach Absatz 1 übertragenen Amtes; er darf nur 
sie auch außerhalb des Dienstes führen. Wird 
dem Beamten das Amt nach Absatz 1 nicht auf 
Dauer übertragen, darf er die Amtsbezeichnung 
nach Satz 1 mit dem Ausscheiden aus dem Beam-
tenverhältnis auf Probe nicht weiterführen." 

5. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Eine Versetzung bedarf nicht seiner Zustim-
mung, wenn das neue Amt zum Bereich dessel-
ben Dienstherrn gehört, derselben Laufbahn 
angehört wie das bisherige Amt und mit min-
destens demselben Endgrundgehalt verbun-
den ist; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als 
Bestandteile des Grundgehaltes. " 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt neu ge-
faßt: 

„(2) Aus dienstlichen Gründen kann ein Be-
amter ohne seine Zustimmung in ein Amt mit 
demselben Endgrundgehalt auch einer gleich

-

wertigen oder anderen Laufbahn, auch im Be-
reich eines anderen Dienstherrn, versetzt wer-
den; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Be-
standteile des Grundgehaltes. Bei der Auflö- 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

5. unverändert 
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sung oder einer wesentlichen Änderung des 
Aufbaues oder der Aufgaben einer Behörde 
oder der Verschmelzung von Behörden kann 
ein Beamter, dessen Aufgabengebiet davon 
berührt wird, auch ohne seine Zustimmung in 
ein anderes Amt derselben oder einer gleich-
wertigen Laufbahn mit geringerem Endgrund-
gehalt im Bereich desselben Dienstherrn ver-
setzt werden, wenn eine seinem bisherigen 
Amt entsprechende Verwendung nicht mög-
lich ist; das Endgrundgehalt muß mindestens 
dem des Amtes entsprechen, das der Beamte 
vor dem bisherigen Amt innehatte. 

(3) Besitzt der Beamte nicht die Befähigung 
für die andere Laufbahn, hat er an Maßnah-
men für den Erwerb der neuen Befähigung 
teilzunehmen." 

6. § 27 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn 
bedarf der Zustimmung des Beamten, wenn sie 
die Dauer von fünf Jahren übersteigt." 

7. § 31 Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Auflösung, Verschmelzung oder wesentliche 
Änderung des Aufbaus der Beschäftigungs-

behörde, wenn das Aufgabengebiet des Be-
amten von der Auflösung oder Umbildung be-
rührt wird und eine anderweitige Verwen-
dung nicht möglich ist. " 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

6. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 
bis 3 ersetzt: 

„(1) Der Beamte kann, wenn ein dienst-
liches Bedürfnis besteht, vorübergehend ganz 
oder teilweise zu einer seinem Amt entspre-
chenden Tätigkeit an eine andere Dienststelle 
abgeordnet werden. 

(2) Nach Maßgabe des § 26 Abs. 2 kann der 
Beamte vorübergehend ganz oder teilweise 
auch zu einer nicht seinem Amt entsprechen-
den Tätigkeit an eine andere Dienststelle sei-
nes Dienstherrn abgeordnet werden, wenn 
ihm die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit 
auf Grund seiner Vorbildung oder Berufsaus-
bildung zuzumuten ist; die Abordnung zu ei-
ner Tätigkeit, die nicht einem Amt mit demsel-
ben Endgrundgehalt entspricht, ist auch aus 
sonstigen zwingenden dienstlichen Gründen 
zulässig. Die Abordnung nach Satz 1 bedarf 
der Zustimmung des Beamten, wenn sie die 
Dauer eines Jahres übersteigt. 

(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn bedarf der Zustimmung des Beamten. 
Abweichend von Satz 1 ist die Abordnung 
auch ohne Zustimmung des Beamten zulässig, 
wenn die neue Tätigkeit einem Amt mit dem-
selben Endgrundgehalt auch einer gleich-
wertigen oder anderen Laufbahn entspricht 
und die Abordnung die Dauer von fünf Jahren 
nicht übersteigt." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

7. unverändert 
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8. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach Satz 3 die folgenden 
Sätze 4 bis 6 angefügt: 

„Die Behörde ist berechtigt, von dem untersu-
chenden Arzt die maßgebenden Untersu-
chungsbefunde anzufordern, soweit deren 
Kenntnis für die Behörde unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit für die 
von ihr nach § 43 Abs. 2 und den §§ 44 bis 46 zu 
treffende Entscheidung erforderlich ist. Die 
Mitteilung des Arztes über die Untersuchungs-
befunde ist in einem gesonderten, verschlosse-
nen und versiegelten Umschlag zu übersen-
den; sie ist verschlossen zu der Personalakte 
des Beamten zu nehmen. " 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Von der Versetzung des Beamten in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abge-
sehen werden, wenn ihm ein anderes Amt der-
selben oder einer anderen Laufbahn übertra-
gen werden kann. In den Fällen des Satzes 1 ist 
die Übertragung eines anderen Amtes ohne 
Zustimmung des Beamten zulässig, wenn das 
neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn 
gehört, es mit mindestens demselben End

-

grundgehalt verbunden ist wie das bisherige 
Amt und zu erwarten ist, daß der Beamte den 
gesundheitlichen Anforderungen des neuen 
Amtes genügt; Stellenzulagen gelten hierbei 
nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Be-
sitzt der Beamte nicht die Befähigung für die 
andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen für 
den Erwerb der neuen Befähigung teilzuneh-
men. Dem Beamten kann zur Vermeidung sei-
ner Versetzung in den Ruhestand unter Beibe-
haltung seines Amtes ohne seine Zustimmung 
auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb 
seiner Laufbahngruppe übertragen werden, 
wenn eine anderweitige Verwendung nicht 
möglich ist und dem Beamten die Wahrneh-
mung der neuen Aufgabe unter Berücksichti-
gung seiner bisherigen Tätigkeit zuzumuten 
ist. " 

c) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 wird das Wo rt  „zwei-
undsechzigste" durch das Wort „dreiundsech-
zigste" ersetzt. 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„ (5) Für Beamte, denen vor dem 1. Januar 
1997 auf Antrag Teilzeitbeschäftigung oder Ur- 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

7a. § 32 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Der Beamte ist mit Ablauf des Tages aus dem 
Beamtenverhältnis entlassen, an dem ihm 

1. das Bestehen oder endgültige Nichtbestehen 
der Prüfung, 

2. das endgültige Nichtbestehen einer vorge-
schriebenen Zwischenprüfung 

bekanntgegeben wird." 

8. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) entfällt 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 
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laub nach § 72a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4 in 
der am 1. Juni 1994 geltenden Fassung bewil-
ligt worden ist, gilt für die Bestimmung des Be-
ginns des Ruhestandes im Sinne dieser Vor

-

schrift Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 
31. Dezember 1996 geltenden Fassung fo rt ." 

9. § 45 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzter Beamter ist, solange er das drei-
undsechzigste Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, verpflichtet, einer erneuten Berufung in das 
Beamtenverhältnis Folge zu leisten, wenn ihm im 
Dienstbereich seines früheren Dienstherrn ein 
Amt seiner früheren oder einer anderen Laufbahn 
mit mindestens demselben Endgrundgehalt über-
tragen werden soll und zu erwarten ist, daß der 
Beamte den gesundheitlichen Anforderungen 
des neuen Amtes genügt; Stellenzulagen gelten 
hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. 
Besitzt der Beamte nicht die Befähigung für die 
andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den 
Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen. 
Dem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzten Beamten kann ferner unter Übertra-
gung eines Amtes seiner früheren Laufbahn nach 
Satz 1 auch eine geringerwertige Tätigkeit inner-
halb seiner Laufbahngruppe übertragen werden, 
wenn eine anderweitige Verwendung nicht mög-
lich ist und dem Beamten die Wahrnehmung der 
neuen Aufgabe unter Berücksichtigung seiner 
früheren Tätigkeit zuzumuten ist. Nach Ablauf 
von fünf Jahren seit Eintritt in den Ruhestand ist 
eine erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
nur mit Zustimmung des Beamten zulässig, wenn 
er das fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet 
hat. § 40 gilt entsprechend. " 

10. § 46 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) § 42 Abs. 3 und die §§ 43 bis 45 finden ent-
sprechende Anwendung. " 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

9. unverändert 

10. unverändert 

10a. Nach § 46 wird folgender neuer § 46 a eingefügt: 

„§ 46a 

(1) Wird in den Fällen der §§ 43 bis 46 eine ärzt-
liche Untersuchung durchgeführt, teilt der Arzt 
nur im Einzelfall auf Anforderung der Behörde 
das die tragenden Feststellungen und Gründe 
enthaltende Gutachten mit, soweit deren Kennt-
nis für die Behörde unter Beachtung des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu 
treffende Entscheidung erforderlich ist. 

(2) Die Mitteilung des Arztes über die Untersu-
chungsbefunde ist in einem gesonderten, ver-
schlossenen und versiegelten Umschlag zu über-
senden; sie ist verschlossen zu der Personalakte 
des Beamten zu nehmen. Die an die Behörde 
übermittelten Daten dürfen nur für die nach § 42 
Abs. 3, § 43 Abs. 2 und den §§ 44 bis 46 zu treffen-
de Entscheidung verarbeitet oder genutzt wer-
den. 
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11. In § 47 Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein Se-
mikolon ersetzt und folgender Teilsatz angefügt: 

„in den Fällen des § 42 Abs. 1 erfolgt die Verset-
zung in den Ruhestand im Einvernehmen mit der 
obersten Dienstbehörde." 

12. § 72a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 72a  

(1) Beamten mit Dienstbezügen kann auf An-
trag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit und bis zur jeweils bean-
tragten Dauer bewil ligt werden, soweit dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen. Die zuständi-
ge Dienstbehörde kann Umfang und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung auch nachträglich be-
schränken, soweit dienstliche Belange dies erfor-
dern. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn der Beamte sich ver-
pflichtet, während des Bewilligungszeitraumes 
außerhalb des Beamtenverhältnisses berufliche 
Verpflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, 
in dem nach den §.§.  64 bis 66 den vollzeitbeschäf-
tigten Beamten die Ausübung von Nebentätig-
keiten gestattet ist. Ausnahmen hiervon sind nur 
zulässig, soweit dies mit dem Beamtenverhältnis 
vereinbar ist. § 65 Abs. 2 Satz 3 gilt mit der Maß-
gabe, daß von der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die Bewil ligung 
von Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. Wird 
die Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft verletzt, 
soll die Bewilligung widerrufen werden. 

(3) Über eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung während der Dauer des Bewil-
ligungszeitraumes entscheidet die zuständige 
Dienstbehörde. Sie soll in besonderen Härtefäl-
len eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbe-
schäftigung oder den Übergang zur Vollzeitbe-
schäftigung zulassen, wenn dem Beamten die 
Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang 
nicht mehr zugemutet werden kann. 

(4) Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf 
Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, 

1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, 

2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer 
von zwölf Jahren zu gewähren, 

wenn er 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder  

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(3) Zu Beginn der Untersuchung ist der Beamte 
auf deren Zweck und die Übermittlungsbefugnis 
an die Behörde hinzuweisen. Der Arzt übermit-
telt dem Beamten oder, soweit dem ärztliche 
Gründe entgegenstehen, seinem Vertreter. eine 
Kopie der auf Grund dieser Vorschrift an die Be-
hörden erteilten Auskünfte." 

11. unverändert 

12. § 72a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 72a 

(1) Beamten mit Dienstbezügen kann auf An-
trag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit und bis zur jeweils bean-
tragten Dauer bewil ligt werden, soweit dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen. 

(2) unverändert 

(3) Die zuständige Dienstbehörde kann auch 
nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäfti-
gung beschränken oder den Umfang der zu lei-
stenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende 
dienstliche Belange dies erfordern. Sie soll eine 
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-
gung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäfti-
gung zulassen, wenn dem Beamten die Teilzeit-
beschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr 
zugemutet werden kann und dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. 

(4) Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf 
Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, 

1. unverändert 

2. Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von 
zwölf Jahren zu gewähren, 

wenn er 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
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b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamten im 
Schul- und Hochschuldienst kann der Bewilli-
gungszeitraum bis zum Ende des laufenden 
Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt wer-
den. Der Antrag auf Verlängerung einer Beurlau-
bung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der 
genehmigten Beurlaubung zu stellen. Die Dauer 
des Urlaubs darf auch in Verbindung mit Urlaub 
nach § 72 e Abs. 1 zwölf Jahre nicht überschrei-
ten. Absatz 3 gilt entsprechend. Die zuständige 
Dienstbehörde kann in besonderen Härtefällen 
eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn 
dem Beamten eine Fortsetzung des Urlaubs nicht 
zugemutet werden kann. 

(5) Während einer Freistellung vom Dienst 
nach Absatz 4 dürfen nur solche Nebentätigkei-
ten genehmigt werden, die dem Zweck der Frei-
stellung nicht zuwiderlaufen. 

(6) Während der Zeit der Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge nach Absatz 4 Nr. 2 besteht ein 
Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge 
in entsprechender Anwendung der Beihilferege-
lungen für Beamte mit Dienstbezügen. Dies gilt 
nicht, wenn der Beamte berücksichtigungsfähi-
ger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird 
oder Anspruch auf Familienhilfe nach § 10 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat."  

13. § 72 b wird aufgehoben. 

14. Nach § 72c wird folgender § 72d eingefügt: 

„§72d 

Die Ermäßigung der Arbeitszeit nach § 72 a darf 
das berufliche Fortkommen nicht beeinträchti-
gen; eine unterschiedliche Behandlung von Be-
amten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Be-
amten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zuläs-
sig, wenn zwingende sachliche Gründe sie recht-
fertigen." 

15. Nach § 72d wird folgender § 72e eingefügt: 

„§ 72e 

(1) Beamten mit Dienstbezügen kann in Berei-
chen, in denen wegen der Arbeitsmarktsituation 
ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang be-
steht und deshalb ein dringendes öffentliches In-
teresse daran gegeben ist, verstärkt Bewerber im 
öffentlichen Dienst zu beschäftigen, 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamten im 
Schul- und Hochschuldienst kann der Bewilli-
gungszeitraum bis zum Ende des laufenden 
Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt wer-
den. Der Antrag auf Verlängerung einer Beurlau-
bung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der 
genehmigten Beurlaubung zu stellen. Die Dauer 
des Urlaubs darf auch in Verbindung mit Urlaub 
nach § 72e Abs. 1 sowie Teilzeitbeschäftigung 
nach Absatz 5 zwölf Jahre nicht überschreiten. 
Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. Die zuständige 
Dienstbehörde kann eine Rückkehr aus dem 
Urlaub zulassen, wenn dem Beamten eine Fo rt

-setzung des Urlaubs nicht zugemutet werden 
kann und dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. 

(5) Einem Beamten mit Dienstbezügen kann 
Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von 
insgesamt zwölf Jahren bewilligt werden, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 vor-
liegen und zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Dauer der Teilzeitbeschäf-
tigung darf auch zusammen mit Urlaub nach Ab-
satz 4 Satz 1 Nr. 2 zwölf Jahre nicht überschreiten. 

(6) unverändert 

(7) Während der Zeit der Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 besteht 
ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfür-
sorge in entsprechender Anwendung der Beihil-
feregelungen für Beamte mit Dienstbezügen. 
Dies gilt nicht, wenn der Beamte berücksichti-
gungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberech-
tigten wird oder Anspruch auf Familienhilfe nach 
§ 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat."  

13. unverändert 

14. unverändert 

15. Nach § 72d wird folgender § 72e eingefügt: 

„§72e 

(1) Beamten mit Dienstbezügen kann in Berei-
chen, in denen wegen der Arbeitsmarktsituation 
ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang be-
steht und deshalb ein dringendes öffentliches In-
teresse daran gegeben ist, verstärkt Bewerber im 
öffentlichen Dienst zu beschäftigen, 
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1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 
Dauer von insgesamt sechs Jahren, 

2. nach einer Vollzeitbeschäftigung im öffent-
lichen Dienst von mindestens 20 Jahren oder 
einer Vollzeitbeschäftigung und Teilzeitbe-
schäftigung, die insgesamt dem Umfang einer 
Vollzeitbeschäftigung von 20 Jahren ent-
sprechen, und nach Vollendung des fünf-
undfünfzigsten Lebensjahres auf Antrag, der 
sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestan-
des erstrecken muß, Urlaub ohne Dienstbe-
züge 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn der Beamte erklärt, 
während der Dauer des Bewilligungszeitraumes 
auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten 
zu verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach 
§ 66 Abs. 1 nur in dem Umfang auszuüben, wie 
er sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung 
dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird 
diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, ist die 
Bewilligung zu widerrufen. Die zuständige 
Dienstbehörde darf trotz der Erklärung des Be-
amten nach Satz 1 Nebentätigkeiten genehmi-
gen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des 
Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Die zuständige 
Dienstbehörde kann in besonderen Härtefällen 
eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn 
dem Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht 
zugemutet werden kann. 

(3) Der Urlaub darf eine Dauer von zwölf Jah-
ren nicht überschreiten. Bei Beamten im Schul- 
und Hochschuldienst kann der Bewilligungszeit-
raum bis zum Ende des laufenden Schulhalbjah-
res oder Semesters ausgedehnt werden. Urlaub 
nach Absatz 1 sowie Urlaub nach § 72a Abs. 4 
Nr. 2 dürfen zusammen eine Dauer von zwölf 
Jahren nicht überschreiten." 

16. Die §.§ 79a und 79b werden aufgehoben. 

17. In § 176a Abs. 5 wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgender Teilsatz angefügt: 

„für beamtete Professoren, Hochschuldozenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftli-
che und künstlerische Assistenten an staatlich an-
erkannten Hochschulen des Bundes, deren Aus-
bildungsgänge ausschließlich auf den öffentli-
chen Dienst ausgerichtet sind, bleibt § 26 dieses 
Gesetzes unberührt." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

1. unverändert 

2. nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Le-
bensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis 
zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muß, 
Urlaub ohne Dienstbezüge 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn der Beamte erklärt, 
während der Dauer des Bewilligungszeitraumes 
auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten 
zu verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach 
§ 66 Abs. 1 nur in dem Umfang auszuüben, wie 
er sie bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung 
dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird 
diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, soll die 
Bewilligung widerrufen werden. Die zuständige 
Dienstbehörde darf trotz der Erklärung des Be-
amten nach Satz 1 Nebentätigkeiten genehmi-
gen, soweit sie dem Zweck der Bewil ligung des 
Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Sie kann eine 
Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem 
Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zuge-
mutet werden kann und dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

(3) Der Urlaub nach Absatz 1 darf, auch im Zu-
sammenhang mit Urlaub nach j 72 a Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 sowie Teilzeitbeschäftigung nach § 72 a 
Abs. 5, die Dauer von zwölf Jahren nicht über-
schreiten. Bei Beamten im Schul- und Hochschul-
dienst kann der Bewilligungszeitraum bis zum 
Ende des laufenden Schulhalbjahres oder Seme-
sters ausgedehnt werden. In den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 findet Satz 1 keine Anwendung, 
wenn es dem Beamten nicht mehr zuzumuten 
ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurück-
zukehren." 

16. unverändert 

17. In § 176a Abs. 5 wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgender Teilsatz angefügt: 

„bei der Auflösung, der Verschmelzung oder ei-
ner wesentlichen Änderung des Aufbaues oder 
der Aufgaben von staatlich anerkannten Hoch-
schulen des Bundes, deren Ausbildungsgänge 
ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausge-
richtet sind, gilt für beamtete Professoren und 
Hochschuldozenten, deren Aufgabengebiet da-
von berührt wird, § 26 dieses Gesetzes, wenn 
eine ihrem bisherigen Amt entsprechende Ver-
wendung nicht möglich ist." 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5057 

Entwurf 

Artikel 3 
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I 
S. 2646, 3134, 3367), zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. Vor § 1 wird das Inhaltsverzeichnis wie folgt ge-
ändert: 

Im 3. Abschnitt wird das Wo rt  „Ortszuschlag" 
durch das Wort  „Familienzuschlag" ersetzt. 

2. In § 1 Abs. 2 Nr. 3 wird das Wort  „Ortszuschlag" 
durch das Wort  „Familienzuschlag" ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 6 

Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

Bei Teilzeitbeschäftigung werden die Dienst-
bezüge im gleichen Verhältnis wie die Arbeits-
zeit gekürzt." 

4. In § 8 Abs. 3 wird das Wort  „Ortszuschlag" durch 
das Wort  „Familienzuschlag" ersetzt. 

5. § 13 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

Ausgleichszulagen 

(1) Verringern sich die Dienstbezüge eines 
Beamten, weil 

1. er nach § 26 Abs. 2 des Bundesbeamtengeset-
zes oder einer entsprechenden landesrecht-
lichen Vorschrift versetzt ist oder 

2. er zur Vermeidung der Versetzung in den Ru-
hestand wegen Dienstunfähigkeit anderweitig 
verwendet wird oder 

3. er die durch Rechts- oder Verwaltungsvor-
schrift festgesetzten besonderen gesundheitli-
chen Anforderungen, ohne daß er dies zu ver-
treten hat, nicht mehr erfüllt und deshalb an-
derweitig verwendet wird oder 

4. sich die Zuordnung zu seiner Besoldungsgrup-
pe nach der Schülerzahl einer Schule richtet 
und diese Voraussetzung wegen zurückgehen-
der Schülerzahlen nicht mehr erfüllt ist, 

erhält er eine Ausgleichszulage. Sie wird in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen seinen je-
weiligen Dienstbezügen und den Dienstbezügen 
gewährt, die ihm in seiner bisherigen Verwen-
dung zugestanden hätten; Veränderungen in der 
besoldungsrechtlichen Bewe rtung bleiben unbe-
rücksichtigt. Die Ausgleichszulage ist ruhege-
haltfähig, soweit sie ruhegehaltfähige Dienstbe-
züge ausgleicht. Die Ausgleichszulage wird Be-
amten auf Zeit nur für die rest liche Amtszeit ge-
währt. Bei jeder Erhöhung der Dienstbezüge ver-
mindert sich die Ausgleichszulage um ein Drittel 
des Erhöhungsbetrages, soweit sie für Stellenzu-
lagen und für Zuschüsse zum Grundgehalt für 
Professoren an Hochschulen gezahlt wird. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 3 
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I 
S. 2646, 3134, 3367), zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. § 13 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

Ausgleichszulagen 

(1) Verringern sich die Dienstbezüge eines 
Beamten, weil 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. sich die Zuordnung zu seiner Besoldungsgrup-
pe nach der Schülerzahl einer Schule richtet 
und diese Voraussetzung wegen zurückgehen-
der Schülerzahlen nicht mehr erfüllt ist oder 

5. er in die nächsthöhere Laufbahn aufgestiegen 
ist, 

erhält er eine Ausgleichszulage. Sie wird in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen seinen je-
weiligen Dienstbezügen und den Dienstbezügen 
gewährt, die ihm in seiner bisherigen Verwen-
dung zugestanden hätten; Veränderungen in der 
besoldungsrechtlichen Bewe rtung bleiben unbe-
rücksichtigt. Die Ausgleichszulage ist ruhege-
haltfähig, soweit sie ruhegehaltfähige Dienstbe-
züge ausgleicht. Die Ausgleichszulage wird Be-
amten auf Zeit nur für die restliche Amtszeit ge-
währt. Bei jeder Erhöhung der Dienstbezüge ver-
mindert sich die Ausgleichszulage um ein Drittel 
des Erhöhungsbetrages, soweit sie für Stellenzu-
lagen und für Zuschüsse zum Grundgehalt für 
Professoren an Hochschulen gezahlt wird. 
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(2) Verringern sich die Dienstbezüge eines Be-
amten aus anderen dienstlichen Gründen, erhält 
er eine Ausgleichszulage. Sie wird in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen seinen neuen 
Dienstbezügen und den Dienstbezügen gewährt, 
die ihm in seiner bisherigen Verwendung zuletzt 
zugestanden haben. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. Die Ausgleichszulage vermindert 
sich bei jeder Erhöhung der Dienstbezüge um 
die Hälfte des Erhöhungsbetrages. Sie wird nicht 
gewährt, wenn die Verringerung der Dienstbe-
züge auf einer Disziplinarmaßnahme in einem 
disziplinargerichtlichen Verfahren beruht oder 
wenn eine leitende Funktion im Beamtenverhält-
nis auf Probe nicht auf Dauer übertragen wird. 
Der Wegfall einer Stellenzulage wird nicht 
ausgeglichen, wenn der Beamte weniger als 
drei Jahre zulageberechtigend verwendet wor-
den ist. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Richter und 
Soldaten und wenn ein Ruhegehaltempfänger 
erneut in ein Beamten-, Richter- oder Soldaten-
verhältnis berufen wird und seine neuen Dienst-
bezüge geringer sind als die Dienstbezüge, die er 
bis zu seiner Zurruhesetzung bezogen hat. Die 
Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn in der neuen 
Verwendung Auslandsdienstbezüge gezahlt wer-
den. 

(4) Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift 
sind Grundgehalt, Amts- und Stellenzulagen so-
wie Zuschüsse zum Grundgehalt für Professoren 
an Hochschulen. " 

6. In § 21 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe „§ 27 Abs. 1 
und § 28 Abs. 2" durch die Angabe „§§ 27 und 28 
Abs. 2" ersetzt. 

7. § 22 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 22 

Vorstandsmitglieder öffentlich-rechtlicher 
Sparkassen und Leiter kommunaler 
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 

Die Länder können die Ämter der hauptamtli-
chen Vorstandsmitglieder öffentlich-rechtlicher 
Sparkassen und der Leiter der kommunalen Ver-
sorgungs- und Verkehrsbetriebe (Werkleiter) lan-
desrechtlich einstufen." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) Verringern sich die Dienstbezüge eines Be-
amten aus anderen dienstlichen Gründen, erhält 
er eine Ausgleichszulage. Sie wird in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen seinen neuen 
Dienstbezügen und den Dienstbezügen gewährt, 
die ihm in seiner bisherigen Verwendung zuletzt 
zugestanden haben. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. Die Ausgleichszulage vermindert 
sich bei jeder Erhöhung der Dienstbezüge um 
die Hälfte des Erhöhungsbetrages. Sie wird nicht 
gewährt, wenn die Verringerung der Dienstbe-
züge auf einer Disziplinarmaßnahme in einem 
disziplinargerichtlichen Verfahren beruht oder 
wenn eine leitende Funktion im Beamtenverhält-
nis auf Probe nicht auf Dauer übertragen wird. 
Der Wegfall einer Stellenzulage wird nicht 
ausgeglichen, wenn der Beamte weniger als 
fünf Jahre zulageberechtigend verwendet worden 
ist. 

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gilt auch für Sol-
daten. Absatz 2 gilt entsprechend für Richter und 
Soldaten und wenn ein Ruhegehaltempfänger 
erneut in ein Beamten-, Richter- oder Soldaten-
verhältnis berufen wird und seine neuen Dienst-
bezüge geringer sind als die Dienstbezüge, die er 
bis zu seiner Zurruhesetzung bezogen hat. Die 
Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn in der neuen 
Verwendung Auslandsdienstbezüge gezahlt wer-
den. 

(4) Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift 
sind Grundgehalt, Amts- und Stellenzulagen so-
wie Zuschüsse zum Grundgehalt für Professoren 
an Hochschulen. Zu den Dienstbezügen rechnen 
auch Überleitungszulagen und Ausgleichszula-
gen, soweit sie wegen des Wegfalls oder der 
Verminderung von Dienstbezügen nach Satz 1 
gewährt werden." 

6. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 

Hauptamtliche Wahlbeamte auf Zeit 
der Gemeinden, Samtgemeinden, 

Verbandsgemeinden, Ämter und Kreise 

Die Länder können die Ämter der hauptamt-
lichen Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden, 
Samtgemeinden, Verbandsgemeinden, Ämter 
und Kreise landesrechtlich einstufen." 

7. unverändert 
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8. § 26 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 26 

Obergrenzen für Beförderungsämter 

Die Bundesregierung und die Landesregierun-
gen werden ermächtigt, jeweils für ihren Bereich 
unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belan-
ge aller Dienstherren durch Rechtsverordnung 
zur sachgerechten Bewe rtung der Funktionen für 
die Zahl der Beförderungsämter Höchstgrenzen 
festzulegen. Die Rechtsverordnung der Bundesre-
gierung bedarf nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. " 

9. § 27 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 27 
Bemessung des Grundgehaltes 

(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besol-
dungsordnungen nicht feste Gehälter vorsehen, 
nach Stufen bemessen. Das Aufsteigen in den 
Stufen bestimmt sich nach dem Besoldungs-
dienstalter und der Leistung. Es wird mindestens 
das Anfangsgrundgehalt der jewei ligen Besol-
dungsgruppe gezahlt. 

(2) Das Grundgehalt steigt bis zur fünften Stufe 
im Abstand von zwei Jahren, bis zur neunten 
Stufe im Abstand von drei Jahren und darüber 
hinaus im Abstand von vier Jahren. 

(3) Bei dauerhaft erheblich über dem Durch-
schnitt liegenden Leistungen kann die nächsthö-
here Stufe frühestens nach Ablauf der Hälfte des 
Zeitraumes bis zu ihrem Erreichen als Grundge-
halt vorweg festgesetzt werden (Leistungsstufe). 
Leistungsstufen dürfen in einem Kalenderjahr an 
bis zu 10 vom Hundert der Beamten und Solda-
ten eines Dienstherrn in den Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnung A, die das Endgrundge-
halt noch nicht erreicht haben, gewährt werden. 
Wird festgestellt, daß die Leistung des Beamten 
oder Soldaten nicht den mit dem Amt verbun-
denen durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, verbleibt er in seiner bisherigen Stufe. In-
nerhalb eines Jahres nach dieser Feststellung ist 
zu prüfen, ob die Leistung inzwischen den mit 
dem Amt verbundenen durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht und damit ein Aufsteigen in 
die nächsthöhere Stufe rechtfertigt. Bei fortbeste-
hender nicht anforderungsgerechter Leistung 
verbleibt der Beamte oder Soldat so lange in der 
bisherigen Stufe, bis seine Leistung ein Aufstei-
gen in die nächsthöhere Stufe rechtfertigt. Eine 
darüberliegende Stufe, in der er sich ohne die 
Hemmung des Aufstiegs inzwischen befinden 
würde, darf frühestens nach Ablauf eines weite-
ren Jahres als Grundgehalt festgesetzt werden, 
wenn in diesem Zeitraum anforderungsgerechte 
Leistungen erbracht worden sind. Die Bundes-
regierung und die Landesregierungen werden 
ermächtigt, jeweils für ihren Bereich zur Gewäh- 
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8. unverändert 

9. § 27 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 27 

Bemessung des Grundgehaltes 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Bei dauerhaft herausragenden Leistungen 
kann die nächsthöhere Stufe frühestens nach 
Ablauf der Hälfte des Zeitraumes bis zu ihrem 
Erreichen als Grundgehalt vorweg festgesetzt 
werden (Leistungsstufe). Leistungsstufen dürfen 
in einem Kalenderjahr an bis zu 10 vom Hundert 
der Beamten und Soldaten eines Dienstherrn in 
den Besoldungsgruppen der Besoldungsord-
nung A, die das Endgrundgehalt noch nicht 
erreicht haben, gewährt werden. Wird festge-
stellt, daß die Leistung des Beamten oder Solda-
ten nicht den mit dem Amt verbundenen durch-
schnittlichen Anforderungen entspricht, ver-
bleibt er in seiner bisherigen Stufe. Innerhalb 
eines Jahres nach dieser Feststellung ist zu prü-
fen, ob die Leistung inzwischen den mit dem 
Amt verbundenen durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht und damit ein Aufsteigen in 
die nächsthöhere Stufe rechtfertigt. Bei fortbe-
stehender nicht anforderungsgerechter Leistung 
verbleibt der Beamte oder Soldat so lange in der 
bisherigen Stufe, bis seine Leistung ein Aufstei-
gen in die nächsthöhere Stufe rechtfertigt. Eine 
darüberliegende Stufe, in der er sich ohne die 
Hemmung des Aufstiegs inzwischen befinden 
würde, darf frühestens nach Ablauf eines weite-
ren Jahres als Grundgehalt festgesetzt werden, 
wenn in diesem Zeitraum anforderungsgerechte 
Leistungen erbracht worden sind. Die Bundes-
regierung und die Landesregierungen werden 
ermächtigt, jeweils für ihren Bereich zur Gewäh- 
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rung von Leistungsstufen und zur Hemmung des 
Aufstiegs in den Stufen nähere Regelungen 
durch Rechtsverordnung zu treffen. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrates. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für Beamte im Beamten-
verhältnis auf Probe nach § 12a des Beamten-
rechtsrahmengesetzes. Die Entscheidung über 
die Gewährung einer Leistungsstufe oder über 
die Hemmung des Aufstiegs trifft die zuständige 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle. Die Entscheidung ist dem Beam-
ten oder Soldaten schriftlich mitzuteilen. Wider-
spruch und Anfechtungsklage haben keine auf-
schiebende Wirkung. 

(5) Der Beamte oder Soldat verbleibt in seiner 
bisherigen Stufe, solange er vorläufig des Dien-
stes enthoben ist. Führt ein Disziplinarverfahren 
nicht zur Entfernung aus dem Dienst oder endet 
das Dienstverhältnis nicht durch Entlassung auf 
Antrag des Beamten oder Soldaten oder infolge 
strafgerichtlicher Verurteilung, so regelt sich das 
Aufsteigen im Zeitraum seiner vorläufigen 
Dienstenthebung nach Absatz 2." 

10. § 28 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Die Berechnung und die Festsetzung des 
Besoldungsdienstalters sind dem Beamten oder 
Soldaten schriftlich mitzuteilen. " 

11. § 35 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 35 

Obergrenzen 

Die Bundesregierung und die Landesregierun-
gen werden ermächtigt, jeweils für ihren Bereich 
unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belan-
ge aller Dienstherren durch Rechtsverordnung 
zur sachgerechten Bewertung der Funktionen für 
die Zahl der Planstellen der in der Bundesbesol-
dungsordnung C geregelten Ämter Höchstgren-
zen festzulegen. Die Rechtsverordnung der Bun-
desregierung bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates. " 

12. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Bemessung des Grundgehaltes, 
Besoldungsdienstalter 

Das Grundgehalt wird nach Stufen bemessen. 
Das Aufsteigen in den Stufen bestimmt sich nach 
dem Besoldungsdienstalter. Es wird mindestens 
das Anfangsgrundgehalt der jeweiligen Besol-
dungsgruppe gezahlt. Für die Bemessung gelten 
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rung von Leistungsstufen und zur Hemmung des 
Aufstiegs in den Stufen nähere Regelungen 
durch Rechtsverordnung zu treffen. In der 
Rechtsverordnung kann zugelassen werden, daß 
bei Dienstherren mit weniger als zehn Beamten 
im Sinne des Satzes 2 in jedem Kalenderjahr ei-
nem Beamten die Leistungsstufe gewährt wird. 
Die Rechtsverordnung der Bundesregierung be-
darf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 

12. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Bemessung des Grundgehaltes, 
Besoldungsdienstalter 

(1) Das Grundgehalt wird nach Stufen bemes-
sen. Es steigt von zwei zu zwei Jahren bis zum 
Endgrundgehalt. Der Tag, von dem für das Auf-
steigen in den Stufen auszugehen ist, bestimmt 
sich nach dem Besoldungsdienstalter. 
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§ 27 Abs. 2 und 5, §.§ 28 und 30 mit der Maß-
gabe, daß in § 28 Abs. 2 an die Stelle des einund-
dreißigsten Lebensjahres das fünfunddreißigste 
Lebensjahr und für Professoren das vierzigste 
Lebensjahr tritt. " 

13. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird das Wort „einunddreißigste" 
durch das Wort „neunundzwanzigste" ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 27 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 27 Abs. 5" er-
setzt. 

14. Der 3. Abschnitt wird wie folgt gefaßt: 

„3. Abschnitt 

Familienzuschlag 

§ 39 

Grundlage des Familienzuschlages 

(1) Der Familienzuschlag wird nach der Anla-
ge V gewährt. Seine Höhe richtet sich nach der 
Besoldungsgruppe und der Stufe, die den Fami-
lienverhältnissen des Beamten, Richters oder Sol-
daten entspricht. 

(2) Bei ledigen Beamten oder Soldaten, die auf 
Grund dienstlicher Verpflichtungen in einer Ge-
meinschaftsunterkunft wohnen, wird der in Anla-
ge V ausgebrachte Betrag auf das Grundgehalt 
angerechnet. Steht ihnen Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundes-
kindergeldgesetz zu oder würde es ihnen ohne 
Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des Einkom-
mensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bun-
deskindergeldgesetzes zustehen, so erhalten sie 
zusätzlich den Unterschiedsbetrag zwischen der 
Stufe 1 und der Stufe des Familienzuschlages, 
der der Anzahl der Kinder entspricht. § 40 Abs. 5 
gilt entsprechend. 

§ 40 

Stufen des Familienzuschlages 

(1) Zur Stufe 1 gehören 

1. verheiratete Beamte, Richter und Soldaten, 

2. verwitwete Beamte, Richter und Soldaten, 

3. geschiedene Beamte, Richter und Soldaten so-
wie Beamte, Richter und Soldaten, deren Ehe 
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(2) Der Anspruch auf das Aufsteigen in den 
Stufen ruht für die Dauer einer vorläufigen 
Dienstenthebung. Führt ein Disziplinarverfah-
ren zur Entfernung aus dem Dienst oder endet 
das Dienstverhältnis durch Entlassung auf An-
trag des Beamten oder infolge strafgerichtlicher 
Verurteilung, so erlischt der Anspruch auch für 
die Zeit des Ruhens. 

(3) Für die Festsetzung des Besoldungsdienst-
alters gelten die §§ 28 und 30 mit der Maßgabe, 
daß in § 28 Abs. 2 an die Stelle des einunddrei-
ßigsten Lebensjahres das fünfunddreißigste Le-
bensjahr und für Professoren das vierzigste 
Lebensjahr tritt." 

13. In § 38 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 27 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 27 Abs. 5" ersetzt. 

14. unverändert 
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aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, wenn 
sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet 
sind, 

4. andere Beamte, Richter und Soldaten, die eine 
andere Person nicht nur vorübergehend in ihre 
Wohnung aufgenommen haben und ihr Unter-
halt gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich 
dazu verpflichtet sind oder aus beruflichen 
oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe be-
dürfen. Dies gilt bei gesetzlicher oder sittlicher 
Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung nicht, 
wenn für den Unterhalt der aufgenommenen 
Person Mittel zur Verfügung stehen, die, bei 
einem Kind einschließlich des gewährten Kin-
dergeldes und des kinderbezogenen Teils des 
Familienzuschlages, das Sechsfache des Betra-
ges der Stufe 1 übersteigen. Als in die Woh-
nung aufgenommen gilt ein Kind auch, wenn 
der Beamte, Richter oder Soldat es auf seine 
Kosten anderweitig untergebracht hat, ohne 
daß dadurch die häusliche Verbindung mit ihm 
aufgehoben werden soll. Beanspruchen meh-
rere nach dieser Vorschrift oder nach § 62 
Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b Anspruchsberech-
tigte, Angestellte im öffentlichen Dienst oder 
auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst Versorgungsberechtigte wegen der 
Aufnahme einer anderen Person oder mehrerer 
anderer Personen in die gemeinsam bewohnte 
Wohnung einen Familienzuschlag der Stufe 1, 
eine entsprechende Leistung oder einen 
Anwärterverheiratetenzuschlag, so wird der 
Betrag der Stufe 1 des für den Beamten, Richter 
oder Soldaten maßgebenden Familienzuschla-
ges nach der Zahl der Berechtigten anteilig 
gewährt. 

(2) Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen gehö-
ren die Beamten, Richter und Soldaten der Stu-
fe 1, denen Kindergeld nach dem Einkommen-
steuergesetz oder nach dem Bundeskindergeld-
gesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung des 
§ 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes 
oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeld-
gesetzes zustehen würde. Die Stufe richtet sich 
nach der Anzahl der berücksichtigungsfähigen 
Kinder. 

(3) Ledige und geschiedene Beamte, Richter 
und Soldaten sowie Beamte, Richter und Solda-
ten, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig 
erklärt ist, denen Kindergeld nach dem Einkom-
mensteuergesetz oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung 
des § 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes 
oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldge-
setzes zustehen würde, erhalten zusätzlich zum 
Grundgehalt den Unterschiedsbetrag zwischen 
der Stufe 1 und der Stufe des Familienzuschla-
ges, der der Anzahl der berücksichtigungsfähi-
gen Kinder entspricht. Absatz 5 gilt entspre-
chend. 
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(4) Steht der Ehegatte eines Beamten, Richters 
oder Soldaten als Beamter, Richter, Soldat oder 
Angestellter im öffentlichen Dienst oder ist er auf 
Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versor-
gungsberechtigt und stünde ihm ebenfalls der 
Familienzuschlag der Stufe 1 oder einer der fol-
genden Stufen oder eine entsprechende Leistung 
in Höhe von mindestens der Hälfte des Höchst-
betrages der Stufe 1 des Familienzuschlages zu, 
so erhält der Beamte, Richter oder Soldat den Be-
trag der Stufe 1 des für ihn maßgebenden Fami-
lienzuschlages zur Hälfte; dies gilt auch für die 
Zeit, für die der Ehegatte Mutterschaftsgeld be-
zieht. § 6 findet auf den Betrag keine Anwen-
dung, wenn einer der Ehegatten vollbeschäftigt 
oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen ver-
sorgungsberechtigt ist oder beide Ehegatten mit 
jeweils mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit beschäftigt sind. 

(5) Stünde neben dem Beamten, Richter oder 
Soldaten einer anderen Person, die im öffent-
lichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung 
versorgungsberechtigt ist, der Familienzuschlag 
nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen zu, 
so wird der auf das Kind entfallende Betrag des 
Familienzuschlags dem Beamten, Richter oder 
Soldaten gewährt, wenn und soweit ihm das Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder 
nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird 
oder ohne Berücksichtigung des § 65 des Ein-
kommensteuergesetzes oder des § 4 des Bundes-
kindergeldgesetzes vorrangig zu gewähren wä-
re; dem Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer 
der folgenden Stufen stehen der Sozialzuschlag 
nach den Tarifverträgen für Arbeiter des öffentli-
chen Dienstes, eine sonstige entsprechende Lei-
stung oder das Mutterschaftsgeld gleich. Auf das 
Kind entfällt derjenige Betrag, der sich aus der 
für die Anwendung des Einkommensteuergeset-
zes maßgebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. 
§ 6 findet auf den Betrag keine Anwendung, 
wenn einer der Anspruchsberechtigten im Sinne 
des Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt 
ist oder mehrere Anspruchsberechtigte mit 
jeweils mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit beschäftigt sind. 

(6) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 1, 
4 und 5 ist die Tätigkeit im Dienste des Bundes, 
eines Landes, einer Gemeinde oder anderer Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts oder der Verbände von solchen; 
ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren 
Verbänden, sofern nicht bei organisatorisch selb-
ständigen Einrichtungen, insbesondere bei Schu-
len, Hochschulen, Krankenhäusern, Kinder-
gärten, Altersheimen, die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt sind. Dem öffentlichen Dienst 
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steht die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung gleich, 
an der der Bund oder eine der in Satz 1 bezeich-
neten Körperschaften oder einer der do rt 

 bezeichneten Verbände durch Zahlung von Bei-
trägen oder Zuschüssen oder in anderer Weise 
beteiligt ist. Dem öffentlichen Dienst steht ferner 
gleich die Tätigkeit im Dienst eines sonstigen 
Arbeitgebers, der die für den öffentlichen Dienst 
geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge we-
sentlich gleichen Inhaltes oder die darin oder in 
Besoldungsgesetzen über Familienzuschläge 
oder Sozialzuschläge getroffenen Regelungen 
oder vergleichbare Regelungen anwendet, wenn 
der Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten 
Körperschaften oder Verbände durch Zahlung 
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer 
Weise beteiligt ist. Die Entscheidung, ob die Vor-
aussetzungen erfüllt sind, trifft das für das Besol-
dungsrecht zuständige Ministe rium oder die von 
ihm bestimmte Stelle. 

§ 41 

Änderung des Familienzuschlages 

Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Mo-
nats an gezahlt, in den das hierfür maßgebende 
Ereignis fällt. Er wird nicht mehr gezahlt für den 
Monat, in dem die Anspruchsvoraussetzungen 
an keinem Tage vorgelegen haben. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für die Zahlung von 
Teilbeträgen der Stufen des Familienzuschla-
ges. " 

15. Nach § 42 wird folgender § 42a eingefügt: 

„§ 42a 

Prämien und Zulagen 
für besondere Leistungen 

(1) Die Bundesregierung und die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, jeweils für ihren Be-
reich zur Abgeltung von besonderen Leistungen, 
die im Hinblick auf Arbeitsqualität oder Arbeits-
quantität oder den wirtschaftlichen Erfolg erheb-
lich über dem Durchschnitt liegen, durch Rechts-
verordnung die Gewährung von Leistungsprä-
mien (Einmalzahlungen) und Leistungszulagen 
an Beamte und Soldaten in Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnung A zu regeln. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrates. 

(2) Leistungsprämien und Leistungszulagen 
dürfen in einem Kalenderjahr bis zu 10 vom 
Hundert der Beamten und Soldaten eines Dienst-
herrn in Besoldungsgruppen der Besoldungsord-
nung A gewährt werden; sie sind entsprechend 
dem Grad der besonderen Leistung zu staffeln. 
Sie sind nicht ruhegehaltfähig; erneute Bewilli-
gungen sind möglich. Die Zahlung von Lei-
stungszulagen ist zu befristen; bei Leistungsab-
fall sind sie zu widerrufen. Leistungsprämien 
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15. Nach § 42 wird folgender § 42a eingefügt: 

„§ 42a 

Prämien und Zulagen 
für besondere Leistungen 

(1) Die Bundesregierung und die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, jeweils für ihren Be-
reich zur Abgeltung von herausragenden beson-
deren Leistungen durch Rechtsverordnung die 
Gewährung von Leistungsprämien (Einmalzah-
lungen) und Leistungszulagen an Beamte und 
Soldaten in Besoldungsgruppen der Besoldungs-
ordnung A zu regeln. Die Rechtsverordnung der 
Bundesregierung bedarf nicht der Zustimmung 
des Bundesrates. 

(2) Leistungsprämien und Leistungszulagen 
dürfen in einem Kalenderjahr bis zu 10 vom 
Hundert der Beamten und Soldaten eines Dienst-
herrn in Besoldungsgruppen der Besoldungsord-
nung A gewährt werden; durch Rechtsverord-
nung kann zugelassen werden, daß bei Dienst-
herren mit weniger als zehn Beamten abwei-
chend hiervon einem Beamten eine Leistungs-
prämie oder eine Leistungszulage gewährt wer-
den kann. Leistungsprämien und Leistungszu- 
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dürfen das Anfangsgrundgehalt der Besoldungs-
gruppe des Beamten oder Soldaten, Leistungszu-
lagen dürfen monatlich 7 vom Hundert des An-
fangsgrundgehalts nicht übersteigen. Die Ent-
scheidung über die Bewilligung trifft die zustän-
dige oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle. 

(3) Leistungsprämien und Leistungszulagen 
können nur im Rahmen besonderer haushalts-
rechtlicher Regelungen gewährt werden. In der 
Verordnung sind Anrechnungs- oder Ausschluß

-

vorschriften zu Zahlungen mit gleicher oder ähn-
licher Zweckbestimmung, insbesondere zu der 
Leistungsstufe nach § 27 Abs. 3 Satz 1 sowie zu 
Stellenzulagen, vorzusehen, die für die Dauer 
der Verwendung bei obersten Behörden gewährt 
werden. Bei Übertragung eines anderen Amtes 
mit höherem Endgrundgehalt (Grundgehalt) 
oder bei Gewährung einer Amtszulage können 
in der Verordnung Anrechnungs- oder Aus

-

schlußvorschriften zu Leistungszulagen vorgese-
hen werden. " 

16. § 46 Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Werden einem Beamten oder Soldaten die 
Aufgaben eines höherwertigen Amtes über-
tragen, erhält er nach sechs Monaten der un-
unterbrochenen Wahrnehmung dieser Aufgaben 
eine Zulage, wenn in diesem Zeitpunkt die 
haushaltsrechtlichen und laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen für die Übertragung dieses 
Amtes vorliegen. Ein Beamter, dem auf Grund 
besonderer landesrechtlicher Rechtsvorschrift 
ein höherwertiges Amt mit zeitlicher Begren-
zung übertragen worden ist, erhält für die 
Dauer der Wahrnehmung eine Zulage, wenn 
er das höherwertige Amt auf dem übertrage-
nen Dienstposten wegen der besonderen 
Rechtsvorschrift nicht durch Beförderung errei-
chen kann. 

(2) Die Zulage wird in Höhe des Unterschieds-
betrages zwischen dem Grundgehalt seiner Be-
soldungsgruppe und dem Grundgehalt gewährt, 
der das höherwertige Amt zugeordnet ist. Auf die 
Zulage ist eine nach Nummer 27 der Vorbemer-
kungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A 
und B zustehende Stellenzulage anzurechnen, 
wenn sie in dem höherwertigen Amt nicht zu-
stünde. " 

17. In § 52 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 wird je-
weils das Wort  „Ortszuschlag" durch das Wo rt 

 „Familienzuschlag" ersetzt. 

18. In § 56 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 6" 
durch die Angabe „Abs. 5" ersetzt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

lagen sind nicht ruhegehaltfähig; erneute Bewil-
ligungen sind möglich. Die Zahlung von Lei-
stungszulagen ist zu befristen; bei Leistungsab-
fall sind sie zu widerrufen. Leistungsprämien 
dürfen das Anfangsgrundgehalt der Besoldungs-
gruppe des Beamten oder Soldaten, Leistungszu-
lagen dürfen monatlich 7 vom Hundert des An-
fangsgrundgehalts nicht übersteigen. Die Ent-
scheidung über die Bewilligung trifft die zustän-
dige oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle. 

(3) Leistungsprämien und Leistungszulagen 
können nur im Rahmen besonderer haushalts-
rechtlicher Regelungen gewährt werden. In der 
Verordnung sind Anrechnungs- oder Ausschluß

-

vorschriften zu Zahlungen, die aus demselben 
Anlaß geleistet werden, vorzusehen. Bei Über-
tragung eines anderen Amtes mit höherem End-
grundgehalt (Grundgehalt) oder bei Gewährung 
einer Amtszulage können in der Verordnung An

-

rechnungs- oder Ausschlußvorschriften zu Lei-
stungszulagen vorgesehen werden. " 

16. unverändert 

17. unverändert 

18. unverändert 
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19. In § 57 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Ortszu-
schlag der Stufe 1 oder 2" durch die Wörter „Fa-
milienzuschlag der Stufe 1" ersetzt. 

20. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b Satz 2 wird die 
Angabe „Abs. 2" durch die Angabe „Abs. 1" 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 7" 
durch die Angabe „Abs. 6" ersetzt. 

21. In § 63 Abs. 3, § 64 Satz 3 und § 65 Abs. 2 wird 
jeweils das Wort  „Ortszuschlag" durch das Wo rt 

 „Familienzuschlag" ersetzt. 

22. In § 70 Abs. 2 wird die Angabe ,, § 79a Abs. 1 
Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1" durch die 
Angabe „ § 72a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2" ersetzt. 

23. § 72 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 72 

Sonderzuschläge zur Sicherung 
der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 

Das Bundesministerium des Innern wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Gewährung von nicht-
ruhegehaltfähigen Sonderzuschlägen an Beamte 
und Soldaten zu regeln. Sonderzuschläge dürfen 
nur gewährt werden, wenn die Deckung des Per-
sonalbedarfs dies im konkreten Fall erfordert. 
Der Sonderzuschlag darf monatlich 10 vom Hun-
dert des Anfangsgrundgehaltes der Besoldungs-
gruppe des Beamten oder Soldaten, Grundgehalt 
und Sonderzuschlag dürfen zusammen das End-
grundgehalt nicht übersteigen. Eine Aufzehrre-
gelung ist vorzusehen. In der Verordnung ist eine 
Beschränkung der Ausgaben für die Sonderzu-
schläge vorzusehen. Die Entscheidung über die 
Gewährung von Sonderzuschlägen trifft die zu-
ständige oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle. " 

24. Die Bundesbesoldungsordnungen A und B wer-
den wie folgt geändert: 

a) In der Vorbemerkung Nummer 21 wird Satz 3 
gestrichen und der bisherige Satz 4 wird Satz 3. 

b) Die Vorbemerkung Nummer 27 wird wie folgt 
geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Buchstaben a und e werden auf-
gehoben. 

bbb) Die bisherigen Buchstaben b bis d 
werden die Buchstaben a bis c. 

bb) In Absatz 2 wird die Angabe „Absatz 1 
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb, Buch-
stabe c und d" durch die Angabe „Absatz 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Buch-
stabe b und c" ersetzt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

19. unverändert 

20. unverändert 

21. unverändert 

22. unverändert 

23. unverändert 

23a. In § 73 Satz 1 wird das Datum „31. Dezember 
1996" durch das Datum „31. Dezember 1999" 
ersetzt. 

24. unverändert 
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25. Die Vorbemerkung Nummer 2b der Bundesbe-
soldungsordnung C wird wie folgt gefaßt: 

„2 b. Allgemeine Stellenzulage 

Eine das Grundgehalt ergänzende ruhe-
gehaltfähige Stellenzulage nach Anlage IX 
erhalten Beamte in der Besoldungsgrup-
pe C 1." 

26. Die Vorbemerkung Nummer 1 a der Bundesbe-
soldungsordnung R wird aufgehoben. 

27. Die Anlagen IV und V werden durch die Anla-
gen 1 und 2 dieses Gesetzes ersetzt. 

28. In der Anlage VIII wird in dem Klammersatz die 
Angabe „Buchstabe d" durch die Angabe „Buch-
stabe c" ersetzt. 

29. Die Anlage IX wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 27 zu den Bundesbesoldungsord-
nungen A und B wird wie folgt gefaßt: 

„Nummer 27 

Abs. 1 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa 	27,86 

Doppelbuchstabe bb 109,01 

Buchstabe b 	121,13 

Buchstabe c 	121,13 

Abs. 2 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe bb 	81,16 

Buchstabe b und c 	121,13". 

b) Bei der Besoldungsgruppe A 9 Fußnote 7 wird 
die Angabe „15 v. H. des Anfangsgrundge-
halts" durch die Angabe „8 v. H. des End-
grundgehalts" ersetzt. 

c) Die Nummer 2 b zu der Bundesbesoldungsord-
nung C wird wie folgt gefaßt: 

„Nummer 2b 	 121,13". 

d) Die Nummer la  zu der Bundesbesoldungsord-
nung R wird aufgehoben. 

Artikel 4 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom ... (BGBl. I S....), zuletzt ge-
ändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In Abschnitt II wird nach § 15 folgender neuer 
§ 15a eingefügt: 

„§ 15a 

Beamte auf Probe mit leitenden Funktionen". 

b) In Abschnitt VII wird in § 50 in der Überschrift 
das Wort  „Ortszuschlag" durch das Wo rt  „Fa-
milienzuschlag" ersetzt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

25. unverändert 

26. unverändert 

27. unverändert 

28. unverändert 

29. unverändert 

Artikel 4 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3858), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 
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c) In Abschnitt X wird nach § 69a folgender neu-
er § 69b angefügt: 

„§ 69b 
Übergangsregelung für vor dem .. . 

(Datum des Inkrafttretens des Gesetzes) 
eingetretene Versorgungsfälle". 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 

1. das Grundgehalt, das dem Beamten nach 
dem Besoldungsrecht zuletzt zugestanden 
hat, oder die diesem entsprechenden Dienst-
bezüge, 

2. der Familienzuschlag (§ 50 Abs. 1) bis zur 
Stufe 1, 

3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungs-
recht als ruhegehaltfähig bezeichnet sind. 

Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge (Freistellung) gelten als 
ruhegehaltfähige Dienstbezüge die dem letz-
ten Amt entsprechenden vollen ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge." 

b) In Absatz 2 werden die Worte „ (2) Ist der Be-
amte wegen Dienstunfähigkeit" durch die 
Worte (2) Ist der Beamte wegen Dienstunfä-
higkeit auf Grund eines Dienstunfalls im Sinne 
von § 31 oder einer Dienstbeschädigung im 
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2" ersetzt. 

3. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu 
dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis 
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit 
entspricht. " 

b) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 

„War der Beamte insgesamt länger als zwölf 
Monate freigestellt (§ 5 Abs. 1 Satz 2), werden 
Ausbildungszeiten im Beamtenverhältnis auf 
Widerruf nur in dem Umfang berücksichtigt, 
der dem Verhältnis der tatsächlichen ruhege-
haltfähigen Dienstzeit zu der ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit entspricht, die ohne die 
Freistellung erreicht worden wäre. Satz 4 gilt 
nicht für Freistellungen wegen Kindererzie-
hung bis zu einer Dauer von insgesamt zehn 
Jahren. " 

4. In § 12 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 
angefügt: 

„(5) Für Ausbildungszeiten nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 gilt § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 entspre-
chend." 

5. Dem § 13 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 6 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

2. unverändert 

3. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 

„War der Beamte insgesamt länger als zwölf 
Monate freigeste llt (§ 5 Abs. 1 Satz 2), werden 
Ausbildungszeiten im Beamtenverhältnis auf 
Widerruf nur in dem Umfang berücksichtigt, 
der dem Verhältnis der tatsächlichen ruhege-
haltfähigen Dienstzeit zu der ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit entspricht, die ohne die 
Freistellung erreicht worden wäre. Satz 4 gilt 
nicht für Freistellungen wegen Kindererzie-
hung bis zu einer Dauer von drei Jahren für 
jedes Kind. "  

4. unverändert 

5. unverändert 
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6. In § 14 Abs. 2 werden die Worte „Ortszuschlag 
der Stufe 2" durch die Worte „Familienzuschlag 
der Stufe 1" und die Angabe „§ 40 Abs. 5" durch 
die Angabe „ § 40 Abs. 4" ersetzt. 

7. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 

„§ 15a 

Beamte auf Probe mit leitenden Funktionen 

(1) § 15 findet auf Beamtenverhältnisse auf 
Probe nach § 24 a des Bundesbeamtengesetzes 
und entsprechenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten keine Anwendung. 

(2) Aus diesem Beamtenverhältnis auf Probe 
ergibt sich kein selbständiger Anspruch auf Ver

-

sorgung. Ein Dienstunfall gilt als Dienstunfall im 
ruhenden Beamtenverhältnis; § 5 Abs. 3 Satz 2 
gilt entsprechend. " 

8. In § 48 Abs. 3 wird die Angabe „ § 72 a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4" durch die Angabe „§ 72 e Abs. 1 
Nr. 2" ersetzt. 

9. In § 50 werden die Überschrift und Absatz 1 wie 
folgt neu gefaßt: 

„ § 50 

Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag, 
jährliche Sonderzuwendung 

(1) Auf den Familienzuschlag (§ 5 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2) finden die für die Beamten geltenden Vor-
schriften des Besoldungsrechts Anwendung. Der 
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der 
nach dem Besoldungsrecht in Betracht kommen-
den Stufe des Familienzuschlags wird neben 
dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Berück-
sichtigung der nach den Verhältnissen des Beam-
ten oder Ruhestandsbeamten für die Stufen des 
Familienzuschlags in Betracht kommenden Kin-
der neben dem Witwengeld gezahlt, soweit die 
Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder 
hat oder ohne Berücksichtigung der §§ 64, 65 des 
Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3, 4 des 
Bundeskindergeldgesetzes haben würde; soweit 
hiernach ein Anspruch auf den Unterschiedsbe-
trag nicht besteht, wird er neben dem Waisen-
geld gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des 
Familienzuschlags zu berücksichtigen ist oder zu 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

6. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte „Ortszuschlag 
der Stufe 2" durch die Worte „Familienzu-
schlag der Stufe 1" und die Angabe „ § 40 
Abs. 5" durch die Angabe „§ 40 Abs. 4" er-
setzt. 

b) In Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Bleibt ein Beamter allein wegen l anger 
Freistellungszeiten (§ 5 Abs. 1 Satz 2) mit sei-
nem erdienten Ruhegehalt hinter der Min-
destversorgung nach Satz 1 oder 2 zurück, 
wird nur das erdiente Ruhegehalt gezahlt; 
dies gilt nicht, wenn ein Beamter wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten 
ist." 

7. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 

„§ 15a 

Beamte auf Probe mit leitenden Funktionen 

(1) unverändert 

(2) Aus diesem Beamtenverhältnis auf Probe 
ergibt sich kein selbständiger Anspruch auf Ver-
sorgung; die Dienstunfallversorgung bleibt hier-
von unberührt." 

8. unverändert 

9. unverändert 
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berücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder Ru-
hestandsbeamte noch lebte. Sind mehrere An-
spruchsberechtigte vorhanden, wird der Unter-
schiedsbetrag auf die Anspruchsberechtigten 
nach der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu 
gleichen Teilen aufgeteilt." 

10. Nach § 69a wird folgender § 69 b eingefügt: 

„§ 69b 

Übergangsregelung für vor dem .. . 
(Datum des Inkrafttretens des Gesetzes) 

eingetretene Versorgungsfälle 

(1) § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 12 Abs. 5 und 
§ 13 Abs. 1 Satz 3 gelten nicht für Freistellungen, 
die vor dem ... (Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes) bewilligt worden sind. 

(2) Für Versorgungsfälle, die vor dem ... (Da-
tum des Inkrafttretens des Gesetzes) eingetreten 
sind, findet § 5 Abs. 2 in der bis zum ... (Datum 
des Tages vor Inkrafttreten des Gesetzes) gelten-
den Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entspre-
chend für die Hinterbliebenen eines am ... (Da-
tum des Inkrafttretens des Gesetzes) vorhande-
nen Versorgungsempfängers, der nach diesem 
Zeitpunkt verstorben ist." 

11. In § 85 Abs. 5 wird die Tabelle nach dem Doppel-
punkt wie folgt neu gefaßt: 

„Bei Erreichen der Altersgrenze 	beträgt der 
nach § 42 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 	Vomhundertsatz 
des Bundesbeamtengesetzes 	der Minderung 

oder entsprechendem Landesrecht 	für jedes Jahr 

vor dem 1. Januar 1998 	 0,0, 

nach dem 31. Dezember 1997 	0,6, 

nach dem 31. Dezember 1998 	1,2, 

nach dem 31. Dezember 1999 	1,8, 

nach dem 31. Dezember 2000 	2,4, 

nach dem 31. Dezember 2001 	3,0, 

nach dem 31. Dezember 2002 	3,6." 

12. In § 88 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort  „Ortszu-
schlagssätze" durch das Wo rt  „Familienzu-
schlagssätze" ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Januar 1995 (BGBl. I 
S. 50), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

10. Nach § 69a wird folgender § 69 b eingefügt: 

„§ 69b 

Übergangsregelung für vor dem .. . 
(Datum des Inkrafttretens des Gesetzes) 

eingetretene Versorgungsfälle 

(1) § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 12 Abs. 5 und 
§ 13 Abs. 1 Satz 3 gelten nicht für Freistellungen, 
die vor dem 1. August 1996 bewilligt und ange-
treten worden sind. 

(2) unverändert 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. In § 107a Abs. 1 Satz 1 wird das Datum „31. De

-

zember 1996" durch das Datum ,,31. Dezember 
1999" ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Januar 1995 (BGBl. I 
S. 50), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Im Zweiten Teil wird im Abschnitt IV Nr. 3 das 
Wort „Ortszuschlag" durch das Wo rt  „Fami-
lienzuschlag" ersetzt. 

b) Im Sechsten Teil wird in Nummer 7 das Wort 
 „ (weggefallen) " durch die Worte „Übergangs-

regelungen für vor dem 1. Januar 1997 1 ) bewil-
ligte Freistellungen oder eingetretene Versor-
gungsfälle" ersetzt. 

2. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 4 wird der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„war ein Soldat auf Zeit im letzten Monat ohne 
Dienstbezüge beurlaubt, gelten als Dienstbe-
züge die dem letzten Dienstgrad entsprechen-
den Dienstbezüge." 

b) Satz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei der Berechnung ist der Familienzuschlag 
(§ 47 Abs. 1 Satz 1) bis zur Stufe 1 zugrunde zu 
legen. " 

c) In Satz 6 werden die Worte „Ortszuschlag der 
Stufe 2" durch die Worte „Familienzuschlag 
der Stufe 1" und die Angabe „ § 40 Abs. 5" 
durch die Angabe „ § 40 Abs. 4" ersetzt. 

3. In § 11a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird das Wort  „Orts-
zuschlag" durch das Wort  „Familienzuschlag" er-
setzt. 

4. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 

1. das Grundgehalt, das dem Soldaten nach 
dem Besoldungsrecht zuletzt zugestanden 
hat, 

2. der Familienzuschlag (§ 47 Abs. 1 Satz 1) 
bis zur Stufe 1, 

3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungs-
recht als ruhegehaltfähig bezeichnet sind. 

Bei einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gel-
ten als ruhegehaltfähige Dienstbezüge die 
dem letzten Dienstgrad entsprechenden ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „in den 
Ruhestand getreten" durch die Worte „infolge 
Wehrdienstbeschädigung in den Ruhestand 
versetzt worden" ersetzt. 

5. Nach § 23 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„ (4) Bei einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
innerhalb des Soldatenverhältnisses oder bei 
Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge während einer Beschäftigung au-
ßerhalb des Soldatenverhältnisses werden Aus- 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

1. unverändert 

2. unverändert 

 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. Nach § 23 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„ (4) Bei einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
innerhalb des Soldatenverhältnisses oder bei 
Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge während einer Beschäftigung au-
ßerhalb des Soldatenverhältnisses werden Aus- 

1) Datumsangabe = Inkrafttreten des Gesetzes. 
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bildungszeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nur in 
dem Umfang berücksichtigt, der dem Verhältnis 
der tatsächlichen ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
zu der ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, 
die ohne die Freistellung erreicht worden wäre; 
hierbei wird in den Fällen des § 26 Abs. 2 und 3 
die ruhegehaltfähige Dienstzeit jeweils bis zur 
allgemeinen Altersgrenze erweitert. Satz 1 gilt 
nicht für Freistellungszeiten wegen Kindererzie-
hung bis zu einer Dauer von insgesamt zehn Jah-
ren sowie für sonstige Freistellungen bis zu ins-
gesamt zwölf Monaten." 

6. Dem § 25 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„§ 23 Abs. 4 Satz 1 erster Halbsatz gilt entspre-
chend in den Fällen, in denen ein Soldat insge-
samt länger als zwölf Monate freigestellt war." 

7. In § 26 Abs. 5 werden die Worte „Ortszuschlag 
der Stufe 2" durch die Worte „Familienzuschlag 
der Stufe 1" und die Angabe „ § 40 Abs. 5" durch 
die Angabe „ § 40 Abs. 4" ersetzt. 

8. In Abschnitt IV wird in der Überschrift vor § 47 
das Wort  „Ortszuschlag" durch das Wort „Fami-
lienzuschlag" ersetzt. 

9. § 47 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„Auf den Familienzuschlag (§ 11 Abs. 2 Satz 5, 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) finden die für Soldaten 
geltenden Vorschriften des Besoldungsrechts 
Anwendung. Der Unterschiedsbetrag zwi-
schen der Stufe 1 und der nach dem Besol-
dungsrecht in Betracht kommenden Stufe des 
Familienzuschlages wird neben dem Ruhege-
halt gezahlt. " 

b) In Satz 3 erster und zweiter Halbsatz wird je-
weils das Wort  „Ortszuschlages" durch das 
Wort  „Familienzuschlages" ersetzt. 

10. § 65 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu 
dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der 
ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit ent-
spricht." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

bildungszeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nur in 
dem Umfang berücksichtigt, der dem Verhältnis 
der tatsächlichen ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
zu der ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, 
die ohne die Freistellung erreicht worden wäre; 
hierbei wird in den Fällen des § 26 Abs. 2 und 3 
die ruhegehaltfähige Dienstzeit jeweils bis zur 
allgemeinen Altersgrenze erweitert. Satz 1 gilt 
nicht für Freistellungszeiten wegen Kindererzie-
hung bis zu einer Dauer von drei Jahren für je-
des Kind sowie für sonstige Freistellungen bis zu 
insgesamt zwölf Monaten. " 

6. unverändert 

7. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 werden die Worte „Ortszuschlag 
der Stufe 2" durch die Worte „Familienzu-
schlag der Stufe 1" und die Angabe „§ 40 
Abs. 5" durch die Angabe „§ 40 Abs. 4" er-
setzt. 

b) In Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Bleibt ein Berufssoldat allein wegen langer 
Zeiten einer Freistellung im Sinne des § 23 
Abs. 4 mit dem Ruhegehalt nach den Absät-
zen 1 bis 4 hinter der Versorgung nach Satz 1 
oder 2 zurück, wird nur das Ruhegehalt nach 
den Absätzen 1 bis 4 gezahlt; dies gilt nicht, 
wenn ein Berufssoldat wegen Dienstunfähig-
keit in den Ruhestand getreten ist." 

8. unverändert 

9. unverändert 

 

10. unverändert 

10a. In § 92a Satz 1 wird das Datum „31. Dezember 
1996" durch das Datum „31. Dezember 1999" 
ersetzt. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5057  

Entwurf 

11. Nach § 94 c wird der Unterabschnitt 7 wie folgt 
gefaßt: 

„ 7. 

Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 
1997 1 ) bewilligte Freistellungen oder eingetre-
tene Versorgungsfälle 

§ 95 

(1) § 23 Abs. 4 und § 25 Abs. 1 Satz 3 gel-
ten nicht für Freistellungen, die vor dem 1. Ja-
nuar 1997') bewilligt worden sind. 

(2) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Ja-
nuar 1997 1 ) eingetreten sind, findet § 17 Abs. 2 
in der bis zum 31. Dezember 1996 2) geltenden 
Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend 
für die Hinterbliebenen eines am 1. Januar 
1997 1) vorhandenen Versorgungsempfängers, 
der nach diesem Zeitpunkt verstorben ist. " 

Artikel 6 
Änderung des Deutschen Richtergesetzes 

Das Deutsche Richtergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 wird das Wo rt  „zweiund-
sechzigsten" durch das Wo rt  „dreiundsechzig-
sten" ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Dem Antrag nach Nummer 2 darf nur entspro-
chen werden, wenn sich der Richter unwiderruf-
lich dazu verpflichtet, aus Beschäftigungen oder 
Erwerbstätigkeiten durchschnittlich im Monat 
nicht mehr als den Betrag hinzuzuverdienen, 
der ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
(§ 14 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes) beträgt." 

2. § 48 a wird wie folgt gefaßt: 

§ 48a 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
aus familiären Gründen 

(1) Einem Richter ist auf Antrag 

1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des regel-
mäßigen Dienstes, 

2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von 
drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlänge-
rung 

zu bewilligen, wenn er 

a) mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürf-
tigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt.  

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

11. Nach § 94 c wird der Unterabschnitt 7 wie folgt 
gefaßt: 

„7. 

Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 
1997 1 ) bewilligte Freistellungen oder eingetre-
tene Versorgungsfälle 

§ 95 

(1) § 23 Abs. 4 und § 25 Abs. 1 Satz 3 gelten 
nicht für Freistellungen, die vor dem 1. August 
1996 bewilligt und angetreten worden sind. 

(2) unverändert 

Artikel 6 
Änderung des Deutschen Richtergesetzes 

Das Deutsche Richtergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. § 48 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 48a 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
aus familiären Gründen 

(1) unverändert 

1) Datumsangabe = Inkrafttreten des Gesetzes. 
2) Datumsangabe = Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes. 
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(2) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des 
Absatzes 1 darf auch in Verbindung mit Urlaub 
nach § 48b Abs. 1 zwölf Jahre nicht überschreiten. 
Der Antrag auf Verlängerung einer Teilzeitbe-
schäftigung oder eines Urlaubs ist spätestens 
sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Frei-
stellung zu stellen. 

(3) Anträge nach Absatz 1 sind nur dann zu ge-
nehmigen, wenn der Richter zugleich der Verwen-
dung auch in einem anderen Richteramt desselben 
Gerichtszweiges zustimmt. 

(4) Während einer Freistellung vom Dienst nach 
Absatz 1 dürfen nur solche Nebentätigkeiten ge-
nehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung 
nicht zuwiderlaufen. 

(5) Über eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung während der Dauer des Bewilli-
gungszeitraumes entscheidet die zuständige 
Dienstbehörde. Sie soll in besonderen Härtefällen 
eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-
gung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäfti-
gung zulassen, wenn dem Richter die Teilzeitbe-
schäftigung im bisherigen Umfang nicht zugemu-
tet werden kann. Die zuständige Dienstbehörde 
kann in besonderen Härtefällen eine Rückkehr 
aus dem Urlaub zulassen, wenn dem Richter eine 
Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden 
kann. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Während der Dauer des Urlaubs nach 
Absatz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 
besteht ein Anspruch auf Leistungen der Krank-
heitsfürsorge in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen für Richter mit Dienstbezügen. 
Dies gilt nicht, wenn der Richter berücksichti-
gungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberech-
tigten wird oder Anspruch auf Familienhilfe nach 
§ 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat."  

3. § 48b wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Anträge nach Absatz 1 Nr. 1 sind nur zu ge-
nehmigen, wenn der Richter zugleich zustimmt, 
mit Beginn oder bei Änderung der Teilzeitbe-
schäftigung und beim Übergang zur Vollzeitbe-
schäftigung auch in einem anderen Gericht des-
selben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 
Anträge nach Absatz 1 Nr. 2 sind nur dann zu ge-
nehmigen, wenn der Richter zugleich einer Ver-
wendung auch in einem anderen Richteramt des-
selben Gerichtszweiges zustimmt. 

(4) unverändert 

(5) Über eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung während der Dauer des Bewilli-
gungszeitraumes entscheidet auf Antrag die zu-
ständige Dienstbehörde. Sie soll in besonderen 
Härtefällen eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeit

-

beschäftigung zulassen, wenn dem Richter die 
Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht 
zugemutet werden kann. Die zuständige Dienst-
behörde kann in besonderen Härtefällen eine 
Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem 
Richter eine Fortsetzung des Urlaubs nicht zuge-
mutet werden kann. Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(6) unverändert 

3. § 48b wird wie folgt geändert: 

0 a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Einem Richter ist in einer Arbeits-
marktsituation, in der ein außergewöhnlicher 
Bewerberüberhang besteht und deshalb ein 
dringendes öffentliches Interesse daran ge-
geben ist, verstärkt Bewerber im öffentlichen 
Dienst zu beschäftigen, nach Vollendung des 
fünfundfünfzigsten Lebensjahres auf Antrag, 
der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ru-
hestandes erstrecken muß, Urlaub ohne 
Dienstbezüge zu bewilligen." 
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a) Absatz 2 Satz 3 und 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die zuständige Dienstbehörde darf trotz der Er-
klärung des Richters nach Satz 1 Nebentätigkei-
ten genehmigen, soweit sie dem Zweck der Be-
willigung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Die 
zuständige Dienstbehörde kann in besonderen 
Härtefällen eine Rückkehr aus dem Urlaub zu-
lassen, wenn dem Richter die Fortsetzung des 
Urlaubs nicht zugemutet werden kann. " 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Wenn vor dem 1. Januar 1996 Urlaub 
nach Absatz 1 bewilligt worden ist, gilt für die 
Bestimmungen des Beginns des Ruhestandes 
im Sinne dieser Vorschrift § 48 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 in der bis zum 31. Dezember 1996 gelten-
den Fassung fort."  

4. Nach § 48b werden die folgenden §§ 48c und 48d 
eingefügt: 

„§ 48c 

Teilzeitbeschäftigung 

Einem Richter ist nach einer Teilzeitbeschäfti-
gung von mindestens fünfzehn Jahren und nach 
Vollendung des fünfzigsten Lebensjahres auf An-
trag Teilzeitbeschäftigung bis auf drei Viertel des 
regelmäßigen Dienstes zu bewil ligen, wenn die 
Voraussetzungen des § 48a Abs. 1 nicht vorliegen 
und es dem Richter nicht mehr zuzumuten ist, zur 
Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren. 

§48d 

Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung 
und berufliches Fortkommen 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach 
den §§ 48a bis 48c dürfen das berufliche Fortkom-
men nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche 
Behandlung von Richtern mit Teilzeitbeschäfti-
gung gegenüber Richtern mit Vollzeitbeschäfti-
gung ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche 
Gründe sie rechtfertigen. " 

5. Dem § 76 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß 
entsprechend § 48 Abs. 3 ein Richter auf seinen An-
trag vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen ist. " 

6. § 76a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 76a 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
aus familiären Gründen 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus f a-
miliären Gründen sind entsprechend § 48a zu re-
geln. " 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

a) unverändert 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Wenn vor dem 1. Januar 1997 Urlaub 
nach Absatz 1 bewilligt worden ist, gilt für die 
Bestimmungen des Beginns des Ruhestandes 
im Sinne dieser Vorschrift § 48 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 in der bis zum 31. Dezember 1996 gelten-
den Fassung fort."  

4. unverändert 

5. unverändert 

6. § 76a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 76a 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
aus familiären Gründen 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus fa-
miliären Gründen sind entsprechend § 48a Abs. 1 
bis 5 zu regeln." 
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7. § 76b wird wie folgt gefaßt: 

„§76b 

Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen 

(1) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß ei-
nem Richter wegen der Arbeitsmarktsituation, in 
der ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang 
besteht und deshalb ein dringendes öffentliches 
Interesse daran gegeben ist, verstärkt Bewerber 
im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, 

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 
Dauer von insgesamt sechs Jahren, mindestens 
von einem Jahr, 

2. nach einer Vollzeitbeschäftigung im öffentlichen 
Dienst von mindestens zwanzig Jahren oder ei-
ner Vollzeitbeschäftigung und Teilzeitbeschäfti-
gung, die insgesamt den Umfang einer Vollzeit

-

beschäftigung von zwanzig Jahren entsprechen, 
und nach Vollendung des fünfundfünfzigsten 
Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit 
bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken 
muß, Urlaub ohne Dienstbezüge 

zu bewilligen ist. 

(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn 

1. zwingende dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen, 

2. der Richter zugleich der Verwendung auch in ei-
nem anderen Richteramt zustimmt, 

3. der Richter erklärt, während der Dauer des Be-
willigungszeitraumes auf die Ausübung entgelt-
licher Nebentätigkeiten zu verzichten und ent-
geltliche Tätigkeiten nach § 71 dieses Gesetzes 
in Verbindung mit § 42 Abs. 1 Satz 3 des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes nur in dem Umfang 
auszuüben, wie er sie bei Vollzeitbeschäftigung 
ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben 
könnte. 

Wird die Verpflichtung nach Satz 1 Nr. 3 schuldhaft 
verletzt, ist die Bewil ligung zu widerrufen. Die zu-
ständige Dienstbehörde darf trotz der Erklärung 
des Richters nach Satz 1 Nr. 3 Nebentätigkeiten ge-
nehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewi lligung 
des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Die zuständige 
Dienstbehörde kann in besonderen Härtefällen 
eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn 
dem Richter die Fortsetzung des Urlaubs nicht zu-
gemutet werden kann. 

(3) Der Urlaub darf eine Dauer von zwölf Jahren 
nicht überschreiten. Urlaub nach Absatz 1 sowie 
Urlaub nach § 76a dürfen zusammen eine Dauer 
von zwölf Jahren nicht überschreiten. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

7. § 76b wird wie folgt gefaßt: 

„§76b 

Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen 

(1) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß ei-
nem Richter wegen der Arbeitsmarktsituation, in 
der ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang 
besteht und deshalb ein dringendes öffentliches 
Interesse daran gegeben ist, verstärkt Bewerber 
im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, 

1. unverändert 

2. nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Le-
bensjahres auf Antrag, der sich auf die Dauer bis 
zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muß, 
Urlaub ohne Dienstbezüge 

zu bewilligen ist. 

(2) unverändert 

(3) Der Urlaub darf eine Dauer von zwölf Jahren 
nicht überschreiten. Urlaub nach Absatz 1 sowie 
Urlaub nach § 76 a dürfen zusammen eine Dauer 
von zwölf Jahren nicht überschreiten. Im Falle des 
Absatzes 1 Nr. 2 finden die Sätze 1 und 2 keine 
Anwendung, wenn es dem Richter nicht mehr zu-
zumuten ist, zu einer Voll- oder Teilzeitbeschäfti-
gung zurückzukehren. 
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(4) Durch Gesetz ist vorzusehen, daß für die Be-
stimmung des Beginns des Ruhestandes im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 2 die bis zum 31. Dezember 
1996 geltenden Vorschriften über den Eintritt in 
den Ruhestand fortgelten, wenn vor dem 1. Januar 
1997 Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub nach § 76a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4 in der bis zum 31. De-
zember 1996 geltenden Fassung dieses Gesetzes 
bewilligt worden ist. " 

8. Nach § 76b werden die folgenden §§ 76c und 76d 
eingefügt: 

„§ 76c 

Teilzeitbeschäftigung 

(1) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß ei-
nem Richter auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis 
zur Hälfte des regelmäßigen Dienstes und bis zur 
jeweils beantragten Dauer zu bewil ligen ist. 

(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn 

1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes 
Teilzeitbeschäftigung zuläßt, 

2. der Richter zugleich der Verwendung auch in ei-
nem anderen Richteramt desselben Gerichts-
zweiges zustimmt, 

3. der Richter sich verpflichtet, während der Dauer 
des Bewilligungszeitraumes außerhalb des Rich-
terverhältnisses berufliche Verpflichtungen nur 
in dem Umfang einzugehen, in dem nach § 71 
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 42 des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes Richtern die Aus-
übung von Nebentätigkeiten gestattet ist. 

Ausnahmen von der Verpflichtung nach Nummer 3 
sind nur zulässig, soweit dies mit dem Richterver-
hältnis vereinbar ist. § 71 dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 42 Abs. 2 Satz 3 des Beamtenrechts-
rahmengesetzes gilt mit der Maßgabe, daß von der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne 
Rücksicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäf-
tigung auszugehen ist. Wird die Verpflichtung 
nach Satz 1 Nr. 3 schuldhaft verletzt, ist die Bewilli-
gung zu widerrufen. 

(3) Über eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeit

-

beschäftigung während der Dauer des Bewilli-
gungszeitraumes entscheidet die zuständige 
Dienstbehörde. Sie soll in besonderen Härtefällen 
eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-
gung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäfti-
gung zulassen, wenn dem Richter die Teilzeitbe-
schäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zu-
gemutet werden kann. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(4) unverändert 

8. Nach § 76b werden die folgenden §§ 76c und 76d 
eingefügt: 

„§ 76c 

Teilzeitbeschäftigung 

(1) unverändert 

(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn 

1. unverändert 

la. zwingende dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen, 

2. der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn oder 
bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung und 
beim Übergang zur Vollzeitbeschäftigung auch 
in einem anderen Richteramt desselben Ge-
richtszweiges verwendet zu werden, 

3. unverändert 

Ausnahmen von der Verpflichtung nach Nummer 3 
sind nur zulässig, soweit dies mit dem Richterver-
hältnis vereinbar ist. § 71 dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 42 Abs. 2 Satz 3 des Beamtenrechts-
rahmengesetzes gilt mit der Maßgabe, daß von der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne 
Rücksicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäf-
tigung auszugehen ist. Wird die Verpflichtung 
nach Satz 1 Nr. 3 schuldhaft verletzt, ist die Bewilli-
gung zu widerrufen. 

(3) Über eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeit

-

beschäftigung während der Dauer des Bewilli-
gungszeitraumes entscheidet auf Antrag die zu-
ständige Dienstbehörde. Sie soll in besonderen 
Härtefällen eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeit

-

beschäftigung zulassen, wenn dem Richter die 
Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht 
mehr zugemutet werden kann. 
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§ 76d 

Freistellungen und berufliches Fortkommen 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach 
§ 76a oder § 76c dürfen das berufliche Fortkom-
men nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche 
Behandlung von Richtern mit Teilzeitbeschäfti-
gung gegenüber Richtern mit Vollzeitbeschäfti-
gung ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche 
Gründe sie rechtfertigen." 

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes 

über die Umzugskostenvergütung 
für die Bundesbeamten, Richter im Bundesdienst 

und Soldaten 

§ 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Umzugskosten-
vergütung für die Bundesbeamten, Richter im Bun-
desdienst und Soldaten in der Fassung der Bekannt-
machung vom ... (BGBl. I S....), zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Berechtigte, die am Tage vor dem Einladen 
des Umzugsgutes eine Wohnung hatten und nach 
dem Umzug wieder eingerichtet haben, erhalten 
eine Pauschvergütung für sonstige Umzugsausla-
gen. Sie beträgt für verheiratete Angehörige der Be-
soldungsgruppen B 3 bis B 11, C 4 sowie R 3 bis 
R 10 28,6, der Besoldungsgruppen B 1 und B 2, A 13 
bis A 16, C 1 bis C 3 sowie R 1 und R 2 24,1, der Be-
soldungsgruppen A 9 bis A 12 21,4 sowie der Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 8 20,2 Prozent des End-
grundgehaltes der Besoldungsgruppe A 13 nach An-
lage IV des Bundesbesoldungsgesetzes. Ledige er-
halten 50 Prozent des Betrages nach Satz 2. Die Be-
träge nach den Sätzen 2 und 3 erhöhen sich für jede 
in § 6 Abs. 3 Satz 2 und 3 bezeichnete Person mit 
Ausnahme des Ehegatten um 6,3 Prozent des End-
grundgehaltes der Besoldungsgruppe A 13 nach An-
lage IV des Bundesbesoldungsgesetzes, wenn sie 
auch nach dem Umzug mit dem Umziehenden in 
häuslicher Gemeinschaft lebt." 

Artikel 8 
Änderung des Bundespolizeibeamtengesetzes 

Dem § 4 des Bundespolizeibeamtengesetzes in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 3. Juni 
1976 (BGBl. I S. 1357), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom . . ., wird folgender Absatz 3 angefügt: 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 76d 

unverändert 

Artikel 7 
unverändert 

Artikel 8 
Änderung des Bundespolizeibeamtengesetzes 

§ 4 des Bundespolizeibeamtengesetzes in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 3. Juni 
1976 (BGBl. I S. 1357), das zuletzt durch das Gesetz 
vom ..., geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Absatz 1 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„es sei denn, die auszuübende Funktion erfordert 
bei Beamten auf Lebenszeit diese besonderen ge-
sundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht 
mehr uneingeschränkt." 
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„ (3) Die Bundesregierung kann jährlich bestim-
men, in welchem Umfang für die nach § 42 Abs. 3 
des Bundesbeamtengesetzes anderweitig zu verwen-
denden Polizeivollzugsbeamten freie, frei werdende 
und neu geschaffene Planstellen für Beamte des mitt-
leren, des gehobenen und des höheren Dienstes 
beim Bund und bei den bundesunmittelbaren Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts vorbehalten werden. " 

Artikel 9 
Änderung der Bundeslaufbahnverordnung 

Die Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. März 1990 (BGBl. I 
S. 449, 863), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 8 
des Gesetzes vom 14. September 1994 (BGBl. I 
S. 2325), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in Abschnitt V nach 
der Angabe „ § 41 Inhalt" die Angabe „ § 41 a Richt-
werte" eingefügt. 

2. In § 6 Abs. 2 wird nach Satz 3 folgender Satz ange-
fügt: 

„In den Fällen von § 26 Abs. 3, § 42 Abs. 3 und 
§ 45 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes sind die 
Sätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. " 

3. In § 11 wird der Satz 2 gestrichen. 

4. In § 23 Abs. 2 wird nach Satz 2 folgender Satz ange-
fügt: 

„Abweichend von Satz 2 kann der Verwendungs-
bereich auch ein Amt der Besoldungsgruppe A 8 
der Bundesbesoldungsordnung A umfassen, wenn 
der Bundespersonalausschuß oder ein von ihm zu 
bestimmender Ausschuß auf Antrag der obersten 
Dienstbehörde wegen der besonderen Eignung 
des Beamten im Einzelfall die Befähigung auf ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 8 der Bundesbesol-
dungsordnung A entsprechend Absatz 5 Satz 2 er-
weitert hat."  

5. In § 29 Abs. 2 wird nach Satz 2 folgender Satz an-
gefügt: 

„Abweichend von Satz 2 kann der Verwendungs-
bereich auch ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 
der Bundesbesoldungsordnung A umfassen, wenn 
der Bundespersonalausschuß oder ein von ihm zu 
bestimmender Ausschuß auf Antrag der obersten 
Dienstbehörde wegen der besonderen Eignung 
des Beamten im Einzelfall die Befähigung auf ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 12 der Bundesbesol-
dungsordnung A entsprechend Absatz 5 Satz 2 er-
weitert hat."  

6. Nach § 41 wird folgender § 41a eingefügt: 

„§ 41a 

Richtwerte 

Der Anteil der Beamten einer Besoldungsgrup-
pe oder einer Funktionsebene, die beurteilt wer-
den, soll bei der höchsten Note 15 vom Hundert 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

2. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

(3) unverändert 

Artikel 9 
unverändert 
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und bei der zweithöchsten Note 35 vom Hundert 
nicht überschreiten. Ist die Bildung von Richtwer-
ten wegen zu geringer Fallzahlen nicht möglich, 
sind die Beurteilungen in geeigneter Weise ent-
sprechend zu differenzieren." 

Artikel 10 
Änderung der Bundesdisziplinarordnung 

Die Bundesdisziplinarordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Juli 1967 (BGBl. I S. 750, 
984), die zuletzt durch das Gesetz vom 27. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz angefügt: 

„(2) Wird in Vorermittlungen (§ 26) nicht 
zweifelsfrei der Verdacht ausgeräumt, daß der 
Beamte schuldhaft gegen das Verbot der An-
nahme von Belohnungen und Geschenken 
(§ 70 des Bundesbeamtengesetzes) verstoßen 
oder fortgesetzt und vorwerfbar Minderleistun-
gen unter Verstoß gegen § 54 Satz 1 des Bun-
desbeamtengesetzes erbracht hat, ist ein förmli-
ches Disziplinarverfahren einzuleiten. " 

2. § 126 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

„ (3) Wird in Vorermittlungen (§ 26) nicht zwei-
felsfrei der Verdacht ausgeräumt, daß der Be-
amte auf Probe schuldhaft gegen das Verbot der 
Annahme von Belohnungen und Geschenken 
(§ 70 des Bundesbeamtengesetzes) verstoßen 
oder fortgesetzt und vorwerfbar Minderleistun-
gen unter Verstoß gegen § 54 Satz 1 des Bun-
desbeamtengesetzes erbracht hat, ist eine Un-
tersuchung nach Absatz 1 durchzuführen." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 9 a 
Gesetz über die Anrechnung von Dienstzeiten 

im öffentlichen Dienst auf die beamtenrechtliche 
Probezeit nach dem Einigungsvertrag 

Anstelle der in Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A 
Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe b Satz 6 des Einigungs-
vertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 
1141) aufgeführten Maßgabe gilt die folgende Be-
stimmung: 

„Der Bundespersonalausschuß kann die Probezeit 
in Laufbahnen des einfachen und des mittleren 
Dienstes bis auf sechs Monate, in Laufbahnen des 
gehobenen und des höheren Dienstes bis auf ein 
Jahr abkürzen, wenn Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst nach dem 2. April 1991, die nicht bereits als 
Bewährungszeiten berücksichtigt worden sind, nach 
Art und Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit in 
einem Amt der betreffenden Laufbahn entsprochen 
haben." 

Artikel 10 
Änderung der Bundesdisziplinarordnung 

Die Bundesdisziplinarordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Juli 1967 (BGBl. I S. 750, 
984), die zuletzt durch das Gesetz vom 27. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz angefügt: 

„(2) Wird in Vorermittlungen (§ 26) nicht 
zweifelsfrei der Verdacht ausgeräumt, daß der 
Beamte schuldhaft gegen das Verbot der An-
nahme von Belohnungen und Geschenken 
(§ 70 des Bundesbeamtengesetzes) verstoßen 
oder fortgesetzt und vorwerfbar Minderleistun-
gen unter Verstoß gegen § 54 Satz 1 des Bun-
desbeamtengesetzes erbracht hat, ist ein förm-
liches Disziplinarverfahren einzuleiten; § 17 
Abs. 5 bleibt unberührt." 

2. § 126 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Wird in Vorermittlungen (§ 26) nicht zwei-
felsfrei der Verdacht ausgeräumt, daß der Be-
amte auf Probe schuldhaft gegen das Verbot der 
Annahme von Belohnungen und Geschenken 
(§ 70 des Bundesbeamtengesetzes) verstoßen 
oder fortgesetzt und vorwerfbar Minderleistun-
gen unter Verstoß gegen § 54 Satz 1 des Bun-
desbeamtengesetzes erbracht hat, ist eine Un-
tersuchung nach Absatz 1 durchzuführen; § 17 
Abs. 5 bleibt unberührt. " 
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b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

c) Im neuen Absatz 4 werden die Worte „Absätze 1 
und 2" durch die Worte „Absätze 1 bis 3" er-
setzt. 

Artikel 11 
Änderungen anderer Gesetze 

(1) Das Kindererziehungszuschlagsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom . . ., zuletzt ge-
ändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „die in eine 
Freistellung vom Dienst nach § 72a oder nach 
§ 79a des Bundesbeamtengesetzes oder entspre-
chendem Landesrecht" durch die Worte „die in 
die Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung oder einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge wegen Kinder-
erziehung" ersetzt. 

2. In § 1 Abs. 3 werden die Worte „einer Teilzeitbe-
schäftigung nach § 72a oder nach § 79a des Bun-
desbeamtengesetzes oder entsprechendem Lan-
desrecht" durch die Worte „mit einer Teilzeitbe-
schäftigung" ersetzt. 

3. In § 1 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „einer Frei-
stellung vom Dienst nach § 72a oder nach § 79a 
des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechen-
dem Landesrecht" durch die Worte „Zeiten einer 
Kindererziehung, die in die Zeiten einer Teilzeit-
beschäftigung oder einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge wegen Kindererziehung fallen,"  er-
setzt. 

(2) Das Bundespersonalvertretungsgesetz vom 
15. März 1974 (BGBl. I S. 693), zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

In § 76 Abs. 1 Nr. 8 wird die Angabe „§ 79a" durch 
die Angabe „§ 72e" ersetzt. 

(3) Das Hochschulrahmengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. April 1987 (BGBl. I 
S. 1170), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „der §§ 44 a, 
44b und 48a" durch die Angabe „des § 44a" er-
setzt. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

b) unverändert 

c) unverändert 

Artikel 10 a 
Änderung der 

Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung 

In § 14 Abs. 3 der Zweiten Besoldungs-Über-
gangsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 778, 1035), die zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 1995 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, wird 
das Datum „31. Dezember 1996" durch das Datum 
„31. Dezember 1999" ersetzt. 

Artikel 11 
Änderungen anderer Gesetze 

(1) unverändert 

(2) Das Bundespersonalvertretungsgesetz vom 
15. März 1974 (BGBl. I S. 693), zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 76 Abs. 1 Nr. 8 wird die Angabe „§ 79a" 
durch die Angabe „ § 72e" ersetzt. 

2. § 86 Nr. 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. An die Stelle der Mitbestimmung und der 
Zustimmung tritt die Mitwirkung des Perso-
nalrats." 

(3) unverändert 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§  44 a, 44 b und 
48a" durch die Angabe „§§  44a und 44e" 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „im Ausland" 
durch die Worte „außerhalb des Hochschul-
bereichs oder im Ausland" ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, wenn nach § 44 a 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder ei-
nem der in Satz 1 genannten Landesgesetze 
die Arbeitszeit des Beamten ermäßigt oder 
Teilzeitbeschäftigung bewilligt worden ist 
und die Ermäßigung wenigstens ein Fünftel 
der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. " 

2. In § 57c Abs. 6 Nr. 2 werden die Worte „im Aus-
land" durch die Worte „außerhalb des Hochschul-
bereichs oder im Ausland" ersetzt. 

3. § 72 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 

„Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienst-
rechts vom ... (BGBl. I  S. . . .) sind den Vorschrif-
ten des Artikels 10 Nr. 3 dieses Gesetzes entspre-
chende Landesgesetze zu erlassen. " 

b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6. 

(4) Das Gesetz zur Förderung von Frauen und der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Bun-
desverwaltung und in den Gerichten des Bundes 
(Frauenfördergesetz) vom 24. Juni 1994 (BGBl. I 
S. 1406, 2103), zuletzt geändert durch . . ., wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 10 Abs. 2 wird die Angabe „ § 79a" durch die 
Angabe „ § 72 a Abs. 4 bis 6" ersetzt. 

2. In § 13 wird die Angabe „ § 79 a" durch die Angabe 
„ § 72e" ersetzt. 

(5) In § 31 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b des Ge-
setzes über die Deutsche Bundesbank in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I 
S. 1782), zuletzt geändert durch . . ., wird nach dem 
Wort „Grundgehalt" folgender Klammerzusatz ein-
gefügt: 

„(vermindert um die nach dem Stand vom 31. De-
zember 1996 jeweils zustehenden Beträge des Orts-
zuschlages der Stufe 1 und der allgemeinen Stellen-
zulagen in Höhe von ... (z. Z. 72,71 DM]; die Minde-
rungsbeträge sind entsprechend der nach dem 
31. Dezember 1996 eintretenden prozentualen Verän-
derungen der Grundgehälter anzupassen.)" 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(4) unverändert 

(5) § 31 des Gesetzes über die Deutsche Bun-
desbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1782), zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 
1. Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b wird wie folgt 

gefaßt: 
„b) von § 15 des Besoldungsgesetzes vom 16. De-

zember. 1927 (Reichsgesetzbl. I S. 349) in der 
geltenden Bundesfassung, soweit eine 
widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Bank-
zulage bis zur Höhe von neunzehn vom Hun-
dert des Grundgehalts, eine Entschädigung 
für Aufwendungen aus dienstlichen Gründen 
und eine Zuwendung für besondere Leistun-
gen in Form einer Zulage und/oder einer 
Einmalzahlung gewährt werden;". 
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Artikel 12 

Aufhebung von Vorschriften 

(1) Es werden aufgehoben: 

1. Die Verordnung über die Zuordnung der Ämter der 
hauptamtlichen Vorstandsmitglieder öffentlich-
rechtlicher Sparkassen (Sparkassenbesoldungsver- 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

2. In Absatz 4 Satz 2 wird nach Nummer 3 folgende 
Nummer 4 angefügt: 

„4. daß die Arbeiter die in Nummer 1 Buch-
stabe b bezeichnete Zuwendung für beson-
dere Leistungen erhalten." 

3. Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die in Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b 
bezeichneten Zuwendungen für besondere Lei-
stungen und Entschädigungen für Aufwendun-
gen aus dienstlichen Gründen dürfen insgesamt 
ein Zwanzigstel der Ausgaben für die Besoldung 
und Vergütung und Löhne der Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter der Deutschen Bundesbank 
nicht übersteigen." 

(6) In das Gesetz über die Nichtanpassung von 
Amtsgehalt und Ortszuschlag der Mitglieder der 
Bundesregierung und der Parlamentarischen Staats-
sekretäre in den Jahren 1992 bis 1994 vom 26. März 
1993 (BGBl. I S. 390), geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. März 1994 (BGBl. I S. 558), wird 
nach § 1 folgender § 1 a eingefügt: 

„§1a 

Fortgeltung bisherigen Rechts 

Artikel 3 des Gesetzes zur Reform des öffentlichen 
Dienstrechts vom ... 1996 (BGBl. I S....) gilt nicht 
für die Amtsbezüge der Mitglieder der Bundesre-
gierung und der Parlamentarischen Staatssekretäre 
des Bundes und für die Versorgungsbezüge aus ei-
nem Amtsverhältnis als Mitglied der Bundesregie-
rung oder Parlamentarischer Staatssekretär des 
Bundes. Bestandteil der Amts- und Versorgungsbe-
züge sind weiterhin Amtsgehalt und Ortszuschlag; 
insoweit gilt das Bundesbesoldungsgesetz in der 
vor dem 1. Januar 1997 geltenden Fassung fo rt. An 
allgemeinen prozentualen Anpassungen der Besol-
dung der Bundesbeamten der Besoldungsgruppe 
B 11 nehmen auch die der Regelung des § 1 nicht 
unterfallenden Versorgungsbezüge teil; im übrigen 
bleibt § 1 unberührt." 

Artikel 12 

Aufhebung von Vorschriften 

(1) Es werden aufgehoben: 

01. Die Verordnung über die Zuordnung der Ämter 
der hauptamtlichen Wahlbeamten auf Zeit der 
Gemeinden, Samtgemeinden, Verbandsgemein-
den, Ämter und Kreise (Kommunalbesoldungs-
verordnung des Bundes - BKomBesV) vom 
7. April 1978 (BGBl. I S. 468), 

1. unverändert 
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ordnung des Bundes - BSparkBesV) vom 16. Juni 
1976 (BGBl. I S. 1588), geändert durch Verordnung 
vom 22. Juni 1983 (BGBl. I S. 732), 

2. die Verordnung über die Zuordnung der Ämter der 
Leiter kommunaler Versorgungs- und Verkehrsbe-
triebe (Werkleiterbesoldungsverordnung des Bun-
des-BWeBesV) vom 16. Juni 1976 (BGBl. I  S. 1585), 
geändert durch Verordnung vom 22. Juni 1983 
(BGBl. I S. 731), 

3. die Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr.1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. August 1992 ( BGBl. I S. 1595), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Bundesbesol-
dungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1992 
vom 23. März 1993 (BGBl. I S. 342), 

4. die Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. August 1992 (BGBl. I 
S. 1597), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 11 
des Gesetzes vom 14. September 1994 (BGBl. I 
S. 2325), 

5. die Zweite Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes vom 10. Juli 1981 
(BGBl. I S. 650), geändert durch Verordnung vom 
20. Dezember 1984 (BGBl. I S. 1678), 

6. die Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 4 des Bundes-
besoldungsgesetzes vom 8. Juni 1976 (BGBl. I 
S. 1468). 

(2) Die §§ 22, 26 und 35 BBesG in ihrer bisherigen 
Fassung sowie die in Absatz 1 Nr. 1 bis 6 genannten 
Verordnungen sind bis zum Inkrafttreten der auf 
Grund der neugefaßten §§ 22, 26, 35 BBesG zu er-
lassenden Rechtsverordnungen weiter anzuwenden. 

Artikel 13 

Übergangsvorschriften 

§ 1 

Überleitungszulage 

(1) Verringerungen des Grundgehaltes auf Grund 
dieses Gesetzes werden durch eine ruhegehaltfähige 
Überleitungszulage ausgeglichen. Sie wird in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem nach bishe-
rigem Recht zustehenden Grundgehalt, Ortszuschlag 
der Stufe 1 und allgemeiner Stellenzulage und dem 
nach diesem Gesetz zustehenden Grundgehalt und 
allgemeiner Stellenzulage gewährt. Die Überlei-
tungszulage verringert sich vom Tage nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes bei Erhöhungen des Grundge-
haltes durch Aufsteigen in den Stufen sowie durch 
die Verleihung eines anderen Amtes mit höherem 
Endgrundgehalt (Grundgehalt) bis zur vollen Höhe 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

(2) Die §§ 21, 22, 26 und 35 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in ihrer bisherigen Fassung sowie die 
in Absatz 1 Nr. 01 bis 6 genannten Verordnungen 
sind bis zum Inkrafttreten der auf Grund der neuge-
faßten §§ 21, 22, 26, 35 des Bundesbesoldungsgeset-
zes zu erlassenden Rechtsverordnungen weiter an-
zuwenden. 

Artikel 13 

Übergangsvorschriften 

§ 1 

unverändert 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5057  

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§2 

unverändert 

§3 

unverändert 
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der Bezügeverbesserung, bei allgemeinen Erhöhun-
gen der Dienstbezüge zu einem Drittel des Erhö-
hungsbetrages. Satz 3 gilt nicht für Versorgungsemp-
fänger; werden die Versorgungsbezüge allgemein er-
höht, ist von demselben Zeitpunkt an auch die Über-
leitungszulage als Bestandteil des Ruhegehalts wie 
dieses anzupassen. 

(2) Soweit eine Überleitungszulage nach Maßgabe 
des § 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverord-
nung gewährt wird, nimmt sie an Veränderungen der 
Bemessung teil. 

(3) Verringerungen der Bundesbankzulage auf 
Grund dieses Gesetzes werden durch eine nichtruhe-
gehaltfähige Überleitungszulage ausgeglichen. Sie 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem nach bisherigem Recht und dem nach diesem 
Gesetz zustehenden Betrag gewährt. Auf die Über-
leitungszulage werden alle Erhöhungen der Bundes-
bankzulage angerechnet. 

§2 
Wahrung des Besitzstandes 

nach den bisherigen Vorschriften 

Abweichend von Artikel 3 Nr. 5 gelten für Beamte, 
Richter und Soldaten, die am Tage vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes die Voraussetzungen für die 
Zahlung von Ausgleichszulagen nach den bisherigen 
Vorschriften erfüllt haben, diese insoweit weiter. 

§3 

Änderung des Ortszuschlages im bisherigen Recht 

(1) Der Kläger des Ausgangsverfahrens der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 2 BvL 1/86 
erhält für den Zeitraum vom 1. Januar 1977 bis 
31. Dezember 1989 für das dritte und jedes weitere 
in seinem Ortszuschlag zu berücksichtigende Kind 
einen monatlichen Erhöhungsbetrag von 50 Deut-
sche Mark. Satz 1 gilt auch für Kläger und Wider-
spruchsführer, die ihren Anspruch innerhalb des ge-
nannten Zeitraums geltend gemacht haben, ohne 
daß über ihren Anspruch schon abschließend ent-
schieden worden ist. In den Fällen des Satzes 2 er-
folgt die Nachzahlung frühestens ab dem 1. Januar 
des Haushaltsjahres, in dem das Vorverfahren be-
gonnen hat. 

(2) Absatz 1 ist auch auf solche zeitnah gerichtlich 
geltend gemachten Ansprüche anzuwenden, gegen 
deren Ablehnung bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht an-
hängig ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Versorgungsempfänger, denen innerhalb des in Ab-
satz 1 bezeichneten Zeitraums Versorgungsbezüge 
einschließlich des Unterschiedsbetrages nach § 50 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes für dritte 
und weitere Kinder zustanden; dies gilt entsprechend 
für Versorgungsempfänger, die aus einem Soldaten-
verhältnis in den Ruhestand getreten sind. 
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Artikel 14 

Schlußvorschriften 

§ 1 

Neufassungen 

Das Bundesministerium des Innern kann den Wo rt
-laut des ... und den Wortlaut der in diesem Gesetz 

geänderten Verordnungen in der vom Inkrafttreten 
dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekanntmachen. 

§2 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln ... beruhenden Teile der do rt 
 geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund 

der jeweils einschlägigen Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung geändert werden. 

§3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.  

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§4 

Übergangsvorschriften für Landesrecht 

(1) Bemißt sich die Höhe der Zulagen, Aufwands-
entschädigungen und anderen Bezügen auf Grund 
von Landesrecht nach Grundgehältern der Bundes-
besoldungsordnung, gelten bis zur Anpassung des 
Landesrechts an die Anlage 1 zu diesem Gesetz für 
die Höhe dieser Leistungen die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes geltenden Grundge-
haltssätze weiter. 

(2) Ist nach Landesrecht für Beamte, die auf Grund 
dienstlicher Verpflichtungen in Gemeinschaftsun-
terkunft wohnen, ein von § 39 Abs. 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung abweichender Ortszu-
schlag festgelegt, tritt an die Stelle des Anrech-
nungsbetrages nach Anlage 2 dieses Gesetzes ein 
Betrag in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem 
Ortszuschlag der Stufe 1 und dem nach Landesrecht 
maßgeblichen niedrigeren Ortszuschlag für Beamte 
in Gemeinschaftsunterkunft nach den im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes maßgebenden Sät-
zen. 

Artikel 14 

Schlußvorschriften 

§ 1 

Neufassungen 

Das Bundesministerium des Innern kann den Wo rt
-laut des Bundesbesoldungsgesetzes und den Wort
-laut der in diesem Gesetz geänderten Verordnungen 

in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an gelten-
den Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

§2 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 9 und 10 beruhenden Teile 
der dort  geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

§3 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

(2) Abweichend hiervon treten Artikel 1 Nr. 13 
bis 17, Artikel 2 Nr. 12 bis 16, Artikel 3 Nr. 3, 
Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b und Nr. 6 Buchstabe b, 
Artikel 5 Nr. 5 und 7 Buchstabe b und Artikel 11 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, 3 Nr. 1 Buchstabe a, b Dop-
pelbuchstabe aa und cc sowie Abs. 4 am 1. August 
1996 in Kraft. 
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Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§4 
unverändert 

Entwurf 

§4 
Umsetzungspflicht 

Die Verpflichtung der Länder gemäß Artikel 75 
Abs. 3 des Grundgesetzes ist bis zum 30. Juni 1998 
zu erfüllen. 
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Entwurf 

Anlage 1 
(Anlage IV des BBesG) 

1. Bundesbesoldungsordnung A 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in DM) 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
Besol- 
dungs- Stufe 
gruppe 	  - 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 

A 1 2377,62 2438,67 2499,72 2560,77 2621,82 2682,87 2743,92 
A 2 2508,23 2568,81 2629,39 2689,97 2750,55 2811,13 2871,71 

A 3 2 612,85 2 677,31 2 741,77 2 806,23 2 870,69 2 935,15 2 999,61 

A 4 2 672,21 2 748,10 2 823,99 2 899,88 2 975,77 3 051,66 3127,55 

A 5 2 693,80 2 790,96 2 866,46 2 941,96 3 017,46 3 092,96 3168,46 3 243,96 
A 6 2 757,57 2 840,47 2 923,37 3 006,27 3 089,17 3172,07 3 254,97 3 337,87 3 420,77 
A 7 2 878,77 2 953,28 3 057,59 3161,90 3 266,21 3 370,52 3 474,83 3 549,34 3 623,85 3 698,36 
A 8 3059,12 3148,24 3281,92 3415,60 3549,28 3682,96 3772,08 3861,20 3950,32 4039,44 
A 9 3259,24 3346,91 3489,58 3632,25 3774,92 3917,59 4015,67 4113,75 4211,83 4309,91 
A 10 3 511,84 3 633,70 3 816,49 3 999,28 4182,07 4 364,86 4 486,72 4 608,58 4 730,44 4 852,30 
A 11 4 048,23 4 235,53 4 422,83 4 610,13 4 797,43 4 922,30 5 047,17 5172,04 5 296,91 5 421,78 
A 12 4 353,68 4 576,99 4 800,30 5 023,61 5 246,92 5 395,79 5 544,66 5 693,53 5 842,40 5 991,27 
A 13 4900,45 5141,59 5382,73 5623,87 5865,01 6025,77 6186,53 6347,29 6508,05 6668,81 
A 14 5100,23 5412,93 5725,63 6038,33 6351,03 6559,50 6767,97 6976,44 7184,91 7393,38 
A 15 6 640,21 6 984,02 7 259,06 7 534,10 7 809,14 8 084,18 8 359,22 
A 16 7333,91 7731,53 8049,63 8367,73 8685,83 9003,93 9322,03 

2. Bundesbesoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in DM) 

Besoldungsgruppe 

B 1 	  8359,22 

B 2 	  9 724,49 

B 3 	  10 302,44 

B 4 	  10907,79 

B 5 	  11602,26 

B 6 	  12 258,11 

B 7 	  12 896,06 

B 8 	  13561,01 

B 9 	  14 386,63 

B 10 	  16 950,42 

B 11 	  18396,32 
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Beschlüsse des 4. Ausschusses 

unverändert 
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Entwurf 

2. Bundesbesoldungsordnung C 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in DM) 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
Besol- 
dungs- Stufe 
gruppe 	 - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C 1 4578,93 4739,69 4900,45 5161,59 5422,73 5683,87 5945,01 6089,77 6234,53 6379,29 6524,05 6668,81 

C 2 5 382,55 5 834,55 6 286,55 6 738,55 7 025,99 7 313,43 7 600,87 7 888,31 8175,75 

C 3 6920,44 7433,93 7770,04 8106,15 8442,26 8778,37 9114,48 

C 4 8300,80 8821,82 9157,75 9493,68 9829,61 10165,54 10501,47 

4. Bundesbesoldungsordnung 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in DM) 

Stufe 

Besol- 1 2 3 4 5 6 7 8 
- dungs- - 

gruppe Lebensalter 

29 32 35 38 41 45 49 53 

R 1 5 630,85 6 121,81 6 612,77 7 103,73 7 472,31 7 840,89 8 209,47 8 578,05 

R 2 6 414,73 6 905,69 7 396,65 7 887,61 8 256,19 8 624,77 8 993,35 9 361,93 

R 3 10 302,44 

R 4 10 907,79 

R 5 11602,26 

R 6 12 258,11 

R 7 12 896,06 

R 8 13 561,01 

R 9 14 386,63 

R10  17 681,29 
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Beschlüsse des 4. Ausschusses 

3. Bundesbesoldungsordnung C 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in DM) 

Besol- Stufe 

dungs- 
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 

- 

8 9 10 11 12 13 14 15 

C 1 4578,93 4739,69 4900,21 5061,21 5221,97 5382,73 5543,49 5704,25 5865,01 6025,77 6186,53 6347,29 6508,05 6668,81 

C 2 4 588,95 4 845,15 5101,35 5 357,55 5 613,75 5 869,95 6126,15 6 382,35 6 638,55 6 894,75 7150,95 7 407,15 7 663,35 7 919,55 8174,75 

C 3 5053,22 5343,31 5633,40 5923,49 6213,58 6503,67 6793,76 7083,85 7373,94 7664,03 7954,12 8244,21 8534,30 8824,39 9114,48 

C 4 6418,93 6710,54 7002,15 7293,76 7585,37 7876,98 8168,59 8460,20 8751,81 9043,42 9335,03 9626,64 9918,25 10209,86 10501,47 

4. Bundesbesoldungsordnung R 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in DM) 

Stufe 

Besol- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

dungs- 
gruppe Lebensalter 

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

R 1 5 630,82 5 958,29 6 285,76 6 613,23 6 940,70 7 266,17 7 595,64 7 923,11 8 250,58 8 578,05 

R 2 6 414,70 6 742,17 7 069,64 7 397,11 7 724,58 8 052,95 8 379,52 8 706,99 9 034,46 9 361,93 

R 3 10 302,44 

R 4 10 907,79 

R 5 11602,26 

R 6 12 258,11 

R 7 12 896,06 

R 8 13 561,01 

R 9 14 386,63 

R10  17 681,29 
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Entwurf 

Anlage 2 
(Anlage V des BBesG) 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in DM) 

Stufe 1 Stufe 2 
(§ 40 Abs. 1) (§ 40 Abs. 2) 

Besoldungsgruppen 
A 1 bis A 8 	 170,46 323,63 

übrige Besoldungs- 
gruppen 	 179,02 332,19 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzu-
schlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 
153,17 DM, für das dritte und jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind um 203,17 DM. 

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 1  bis A5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das 
erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungs-
gruppen A 1 bis A5 um je 10 DM, ab Stufe 3 für jedes 
weitere zu berücksichtigende Kind in den Besol-
dungsgruppen Al bis A3 um je 50 DM, in Besol-
dungsgruppe A4 um je 40 DM und in Besoldungs-
gruppe A5 um je 30 DM. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter 
derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich 
gewährt. 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 

- in den Besoldungsgruppen A 1 bis A8: 158,50 DM 

- in den Besoldungsgruppen A9 bis A 12:168,25 DM. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Anlage 2 
(Anlage V des BBesG) 

unverändert 
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Bericht der Abgeordneten Meinrad Belle, Fritz Rudolf Körper, Dr. Antje Vollmer, 
Dr. Max Stadler und Maritta Böttcher 

I. Zum Ablauf der Beratungen 

1. a) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung auf 
Drucksache 13/3994 wurde in der 95. Sitzung 
des Deutschen Bundestages am 14. März 1996 
an den Innenausschuß federführend sowie an 
den Rechtsausschuß, den Verteidigungsaus-
schuß, den Ausschuß für Fami lie, Senioren, 
Frauen und Jugend und den Haushaltsaus-
schuß zur Mitberatung überwiesen. 

b) und c) 

Die Gesetzentwürfe des Bundesrates auf 
Drucksachen 13/1190 und 13/1447 wurden in 
der 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
22. Juni 1995 an den Innenausschuß federfüh-
rend sowie an den Haushaltsausschuß bzw. an 
den Rechtsausschuß und den Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung zur Mitberatung über-
wiesen. 

d) Der Gesetzentwurf des Bundesrates auf Druck-
sache 13/4385 wurde in der 107. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 10. Mai 1996 an 
den Innenausschuß federführend sowie an den 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung zur 
Mitberatung überwiesen. 

e) Der weitere Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN auf Drucksache 13/2464 wurde 
in der 95. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 14. März 1996 an den Innenausschuß feder-
führend sowie an den Rechtsausschuß, den 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, den 
Ausschuß für Wirtschaft, den Ausschuß für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, den Aus-
schuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, 
Technologie und Technikfolgenabschätzung 
und an den Haushaltsausschuß zur Mitbera-
tung überwiesen. 

f) Der Antrag der Fraktion der SPD auf Drucksa-
che 13/2206 wurde in der 59. Sitzung des Deut-
schen Bundestages am 29. September 1995 an 
den Innenausschuß federführend sowie an den 
Rechtsausschuß, den Ausschuß für Wi rtschaft, 
den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, 
den Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, den Ausschuß für Bildung, Wis-
senschaft, Forschung, Technologie und Tech-
nikfolgenabschätzung und an den Haushalts-
ausschuß zur Mitberatung überwiesen. 

g) Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN auf Drucksache 13/4076 wurde in 
der 95. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
14. März 1996 an den Innenausschuß federfüh-
rend sowie an den Rechtsausschuß, den Vertei-
digungsausschuß, den Ausschuß für Fami lie, 
Senioren, Frauen und Jugend und an den Haus-
haltsausschuß zur Mitberatung überwiesen. 

2. Der Innenausschuß hat in seiner 31. Sitzung am 
24. April 1996 zu den Vorlagen zu a), c) und g) eine 
Anhörung durchgeführt, zu der die Kommunalen 
Spitzenverbände, DGB, DBB, Deutscher Bundes-
wehrverband e. V., Deutscher Richterbund sowie 
Prof. Dr. Badura, Prof. Dr. Battis, Prof. Dr. Bull, 
Prof. Dr. Denninger und Dr. Koetz (Kienbaum-Un-
ternehmensberatungsgesellschaft mbH) als Sach-
verständige eingeladen worden waren. Auf das 
Protokoll der 31. Sitzung, das auch die vorab abge-
gebenen Stellungnahmen der Sachverständigen 
enthält, wird hingewiesen. 

3. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

a) Der Haushaltsausschuß, der Verteidigungsaus-
schuß, der Ausschuß für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend haben mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie der Gruppe der PDS empfoh-
len, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Der 
Rechtsausschuß hat gegen den Gesetzentwurf 
keine verfassungsrechtlichen oder rechtsförmli-
chen Bedenken erhoben. 

b) und c) 

Der Haushaltsausschuß hat zu b) einvernehm-
lich Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen. 
Zu c) hat der Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung mit den Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU, F.D.P. und SPD gegen die Stimmen 
der Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme 
des Gesetzentwurfs empfohlen. Der Rechtsaus-
schuß hat den Gesetzentwurf einvernehmlich 
für erledigt erklärt. 

d) Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Gruppe 
der PDS empfohlen, den Gesetzentwurf des 
Bundesrates abzulehnen. 

e) Die Ablehnung des Antrags haben mehrheit-
lich der Ausschuß für Fami lie, Senioren, Frauen 
und Jugend, der Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung, der Ausschuß für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung, Technologie und Technikfol-
genabschätzung und der Haushaltsausschuß 
empfohlen. Der Rechtsausschuß wird die Vorla-
ge zusammen mit weiteren Vorlagen zur Ver-
waltungsreform beraten. 

f) Der Haushaltsausschuß und der Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung haben mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen gegen die Stim-
men der Fraktion der SPD bei Enthaltung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Gruppe der PDS Ablehnung empfohlen. 
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Der Ausschuß für Wirtschaft, der Ausschuß für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie 
und Technikfolgenabschätzung und der Aus-
schuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend haben mehrheitlich empfohlen, den An-
trag zu e) abzulehnen. 

Der Rechtsausschuß wird die Vorlage zusam-
men mit weiteren Vorlagen zur Verwaltungsre-
form beraten. 

g) Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend 

Der Haushaltsausschuß und der Verteidigungs-
ausschuß haben mehrheitlich mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Gruppe der PDS bei Enthaltung der Frakti-
on der SPD Ablehnung der Vorlage empfohlen. 
Der Rechtsausschuß wird die Vorlage zusam-
men mit weiteren Vorlagen zur Verwaltungsre-
form beraten. 

4. Die Fraktion der SPD hat einen Entschließungsan-
trag vom 11. Juni 1996 als ihren Standpunkt vor

-

gelegt, über den der Ausschuß nicht abgestimmt 
hat. Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Allgemeines 

Ziel der Dienstrechtsreform muß es sein, die At-
traktivität des öffentlichen Dienstes zu steigern 
und die Leistungskraft der Verwaltung zu verbes-
sern. Dieses Ziel wird weder durch pures Sparen 
noch durch Zwangsmaßnahmen, sondern vor al-
lem durch eine bessere Qualifizierung und stärke-
re Motivation der Beschäftigten erreicht. 

Personalentwicklung und Weiterbildung müssen 
deshalb zu Schwerpunkten der Modernisierung 
des öffentlichen Dienstrechts gemacht werden. 

Dazu gehören die flexible Gestaltung des Lauf-
bahnrechts, die Reform des Beurteilungswesens 
und der Personalsteuerung, die leistungs- und auf-
gabengerechte Bezahlung sowie der Ausbau von 
Fort- und Weiterbildung zu einer zentralen Aufgabe. 

Darüber hinaus ist es notwendig, die Dienstrechts-
reform mit einer Verwaltungsreform zu verzahnen, 
um ein modernes Management, eine effizientere 
Verwaltungsorganisation und mehr Kostentrans-
parenz zu ermöglichen. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist daher 
wie folgt zu ändern: 

I. Statusrechtliche Maßnahmen 

Führungspositionen 

Entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates 
muß es möglich sein, leitende Funktionen nicht 
nur im Beamtenverhältnis auf Probe, sondern auch 
im Beamtenverhältnis auf Zeit zu übertragen. 

Dementsprechend ist folgende Regelung vorzuse-
hen: 

a) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß ein 
Amt mit leitender Funktion im Beamtenverhält

-nis auf Zeit übertragen wird. Die regelmäßige 
Amtszeit soll mindestens vier und höchstens 
acht Jahre betragen; weitere Amtszeiten sind 
zulässig. Die erstmalige Übertragung im Beam-
tenverhältnis auf Zeit kann auf zwei Jahre be-
grenzt werden. Die Übertragung eines Amtes 
mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit nach einem Beamtenverhältnis 
auf Zeit ist zulässig. 

b) Bei Begründung eines Beamtenverhältnisses 
auf Zeit bleibt ein Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit oder ein Richterverhältnis auf Lebens-
zeit bestehen. Die Auswirkungen auf das Be-
amten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit 
sind gesetzlich zu regeln. 

c) Ämter mit leitender Funktion sind gesetzlich zu 
bestimmen. 

Begründung 

Qualifiziertes Führungspersonal ist für eine ef-
fiziente Verwaltung von herausragender Be-
deutung. Die Bewerber müssen deshalb mit be-
sonderer Sorgfalt ausgewählt werden. 

Um die Leistungs- und Innovationsfähigkeit 
der Verwaltung durch eine dauerhafte optimale 
Besetzung mit Führungskräften zu gewährlei-
sten, ist es künftig notwendig, Führungspositio-
nen im Leistungsbereich „auf Zeit", gegebe-
nenfalls auch „auf Probe" zu vergeben. Es muß 
die Möglichkeit bestehen, bewußt ausgewählte 
Funktionen im öffentlichen Dienst zu befristen 
(Beamtenverhältnis, Zeitverträge) oder die 
Qualifikation über einen längeren Zeitraum zu 
beobachten und zu beurteilen, um anschlie-
ßend über die endgültige Übertragung der 
Führungsfunktion zu entscheiden. 

Die Festlegung dera rtiger Führungsfunktionen 
sollte nicht schematisch erfolgen (unrichtig etwa: 
alle nach Besoldungsgruppe A 16 und höher be-
werteten Positionen). Sinnvoll dagegen ist, be-
stimmte Positionen im Leistungsbereich der Ver-
waltungen zu erfassen. Eine solche Regelung mit 
einer befristeten Funktionsausübung würde einer 
Ausweitung des Kreises der politischen Beamten 
entgegenwirken. 

Landesspezifische Regelungen müssen ermöglicht 
werden. Länder und Kommunen müssen z. B. dar-
über entscheiden, ob die Funktionen „Schulleiter 
und deren Stellvertreter" oder „Leiter kommuna-
ler Dienststellen" auf Zeit übertragen werden sol-
len. 

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Über-
tragung von Führungspositionen auf Zeit bestehen 
nicht, wie auch die Sachverständigenanhörung 
des Innenausschusses am 24. April 1996 ergeben 
hat. 

Optimierung des Personaleinsatzes 

Die Regelungen des Gesetzentwurfs zur Abord

-

nung und Versetzung mit einer gleichzeitigen Ein

-

schränkung des Rechtsschutzes haben für die Op- 
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timierung des Personaleinsatzes in der Regel 
keine oder nur untergeordnete Bedeutung. 

Zwangsmittel können nicht das Engagement und 
die Motivation fördern. Deshalb sind sie möglichst 
zu vermeiden und die freiwilligen Mobilitätspo-
tentiale besser zu nutzen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein Kon-
zept zur Optimierung des Personaleinsatzes vorzu-
legen, das insbesondere folgende Gesichtspunkte 
beachtet: 

Der optimale Personaleinsatz erfordert eine Per-
sonalentwicklungsplanung, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gezielt zu bestimmten Verwen-
dungen hinführt. 

Mittel hierfür sind: 

- Beurteilungsinstrumente, die entsprechende 
Leistungs- und Befähigungsmerkmale erfas-
sen. 

- Personalfragebogen, die die in Betracht kom-
mende Verwendungsbreite erfassen (Ver-
wendungswünsche, Arbeitsplatzvorstellungen, 
Fortbildungswünsche, Zusatzkenntnisse und 
-fertigkeiten). 

- Regelmäßige Personalführungsgespräche, die 
die 

- persönlichen Arbeitsvorstellungen und Fo rt
-bildungswünsche, 

- künftige Verwendungsmöglichkeiten und 
Fortbildungsempfehlungen, 

- erforderliche Beschäftigungsstationen, 

mithin eine individuelle Förderungsberatung 
zum Gegenstand haben. 

Weiter sind erforderlich 

- die Reform des Beurteilungswesens, 

- eine flexible Gestaltung des Laufbahnrechts, 

- die leistungs- und aufgabengerechte Bezah-
lung und 

- der Ausbau von Fort- und Weiterbildung zu ei-
ner zentralen Aufgabe. 

Durchlässigkeit der Laufbahnen 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung 
des Verwendungsaufstiegs vom einfachen Dienst 
in den mittleren Dienst und vom mittleren Dienst 
in den gehobenen Dienst führt im Prinzip zu kei-
ner stärkeren Durchlässigkeit und größerer Flexi-
bilität der Laufbahnen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein Kon-
zept zur umfassenden Reform des Laufbahnrechts 
vorzulegen, das insbesondere die folgenden Ge-
sichtspunkte beachtet: 

Die heutigen an den Bildungsabschlüssen orien-
tierten Laufbahngruppen müssen durch ein flexi-
bles Laufbahnsystem ersetzt werden, dem kon-
krete Funktionen und nicht abstrakte Ämter zu-
grunde liegen. Dazu ist eine Dienstpostenbewer-
tung durchzuführen. Im Prinzip müssen der Auf

-

stieg und Laufbahnwechsel nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung möglich sein. 

Der Personalaustausch zwischen öffentlicher Ver-
waltung und Wirtschaft und zwischen den öffentli-
chen Verwaltungen selbst müssen erleichtert wer-
den. 

Beurteilungswesen 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen starren Beur-
teilungsquoten sind mit modernen Personalfüh-
rungs- und -beurteilungsmethoden nicht im Ein-
klang. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein Kon-
zept zur Reform des Beurteilungswesens vorzule-
gen, das insbesondere die folgenden Gesichts-
punkte beachtet: 

Für die fachliche Leistung am Arbeitsplatz soll 
eine Leistungsbewertung vorgenommen werden. 
Die fachliche Leistung am Arbeitsplatz kann durch 
regelmäßige Zielvereinbarungen und Ergebnis-
kontrollen bewertet werden. 

Eignung und Befähigung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden in einer Verwendungsbe-
urteilung festgehalten. Um differenzie rte Beurtei-
lungen zu erhalten, die durchschnittliche Leistun-
gen erkennbar machen, muß eine abgestufte Beur-
teilung erfolgen. 

Die Personalsteuerung soll im Rahmen einer Per-
sonalentwicklungsplanung erfolgen, die sich nicht 
in der Abwicklung von Personalbesetzungen er-
schöpfen darf. Aufgabe eines modernen Personal-
managements muß es vielmehr sein, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter entsprechend ihrer Eig-
nung, Neigung und Befähigung zu fördern und 
einzusetzen. Es sind deshalb regelmäßige Perso-
nalführungsgespräche/ Mitarbeitergespräche er-
forderlich. 

Fort- und Weiterbildung muß eine zentrale Aufga-
be werden. Diese Maßnahmen sind eng mit einer 
Personalplanung und -steuerung zu koppeln. In 
der Ausbildung müssen stärker als bisher Berufs-
fähigkeiten statt Berufsfertigkeiten vermittelt wer-
den. Besonderes Augenmerk muß auf die Qualifi-
zierung der Führungskräfte gelegt werden. 

Einführung der voraussetzungslosen Antragsteilzeit 

1. Die Regelungen zur voraussetzungslosen An-
tragsteilzeit werden zum 1. August 1996 rück-
wirkend in Kraft gesetzt. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, mit ei-
ner Öffnungsklausel in § 44 Beamtenrechtsrah-
mengesetz den Weg für Arbeitszeit, Anspar-
Modelle und eine altersabhängige Differenzie-
rung der Wochenarbeitszeit zu ermöglichen. 

In § 44 Beamtenrechtsrahmengesetz ist folgen-
der Absatz 2 anzufügen: 

„(2) Durch Gesetz kann zugelassen werden, 
daß eine Vergütung im Umfang und in Höhe 
der nach Absatz 1 Satz 3 für Mehrarbeit zulässi- 
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gen Vergütung Beamten gewährt werden darf, 
denen wegen einer ungleichmäßigen Vertei-
lung der regelmäßigen Arbeitszeit innerhalb ei-
nes festgelegten Ausgleichszeitraums ein Zeit-
ausgleich zusteht, den sie aus in ihrer Person 
liegenden zwingenden Gründen nicht in An-
spruch nehmen können. " 

Begründung 

Zu 1 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 
für eine voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigung 
im Beamtenverhältnis entsprechen langjährigen 
Forderungen der SPD. 

Es ist zweckmäßig, die Teilzeitregelung. rückwir-
kend zum 1. August 1996 in Kraft zu setzen, um 
den Ländern insbesondere im Schulbereich eine 
Vorgriffsregelung für das Jahr 1996 zu ermögli-
chen. 

Zu 2 

Alle Bestrebungen in der öffentlichen Verwaltung, 
die darauf gerichtet sind, die Flexibilisierung der 
Arbeitszeit einschließlich der Lebensarbeitszeit zu 
ermöglichen, sind zu unterstützen. Hierzu gehören 
Überlegungen wie die altersabhängige Differen-
zierung der Wochenarbeitszeit und Arbeitszeit-
Anspar-Modelle . Im Beamtenrechtsrahmengesetz 
ist eine Öffnungsklausel für entsprechende Ver-
gütungsregelungen einzuführen. 

Anhebung der Antragsaltersgrenze 
und Verstärkung des Grundsatzes 
„Rehabilitation vor Versorgung" 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Herauf-
setzung der allgemeinen Antragsaltersgrenze von 
62 auf 63 Jahre muß durch Maßnahmen flankiert 
werden, die die Arbeitsbedingungen altersange-
messener ausgestalten. Wichtig sind Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung und zur beruflichen Re-
habilitation, aber auch die Schaffung eines Tatbe-
standes der Teildienstfähigkeit, der es Beamtinnen 
und Beamten erlaubt, Dienst mit reduzierter Ar-
beit zu leisten. Bei der Teildienstfähigkeit ist zu 
prüfen, inwieweit Einkommensverluste durch eine 
ergänzende Versorgungsleistung oder eine zusätz-
liche Besoldungsleistung ausgeglichen werden 
können. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein ent-
sprechendes Konzept über Maßnahmen zur alters-
angemessenen Ausgestaltung der Arbeitsbedin-
gungen vorzulegen. 

II. Besoldungsrechtliche Maßnahmen 

Stärkung des Leistungsgesichtspunktes 

Die leistungsabhängige Steigerung des Grundge-
halts trägt dem Leistungsgedanken nicht ausrei-
chend Rechnung. Es besteht die Gefahr, daß der 
Besoldungswirrwarr noch größer wird, da Lei

-

stungsstufen, Leistungsprämien, Leistungszula-
gen, Stellenzulagen in Zukunft nebeneinander in 
Betracht kommen. Es muß bezweifelt werden, daß 
das existierende Beurteilungswesen - auch in der 
beabsichtigten Neufassung - dem gewachsen sein 
wird. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein Kon-
zept für eine funktions- und leistungsgerechte Be-
zahlung vorzulegen und dabei die folgenden Ge-
sichtspunkte zu beachten: 

Die öffentlichen Arbeitgeber müssen eine anforde-
rungsgerechte Dienstpostenbewertung durchfüh-
ren und ihrer Personalwirtschaft zugrunde legen. 
Durch eine solche Dienstpostenbewertung wird 
das Leistungsprinzip und die Motivation der Be-
amten gestärkt, mehr Besoldungsgerechtigkeit so-
wie mehr Transparenz bei Personalauswahlent-
scheidungen erreicht. 

Eine höhere Bezahlung ist grundsätzlich an die 
Übertragung einer höherwertigen Aufgabe zu 
knüpfen. 

Die Betroffenen müssen einen Anspruch auf funk-
tionsgerechte Bezahlung haben. 

Da die Dienstaltersstufen den Leistungsgrundsatz 
nur pauschal berücksichtigen, muß ihre Zahl ver-
mindert werden. Gleichzeitig sind die Anfangs-
grundgehälter zumindest in den unteren Besol-
dungsgruppen anzuheben und das Eingangsamt 
für den mittleren Dienst darüber hinaus in Besol-
dungsgruppe A 6 einzustufen, soweit dieses Amt 
oder ein höheres Eingangsamt nicht bereits festge-
legt sind. 

Die Berücksichtigung des allgemeinen Dienstal-
ters sollte nur als letztes Differenzierungsmittel an-
gesehen werden; es wird in Funktionsbereichen 
mit vielen gleichartigen und gleichwertigen Ar-
beitsplätzen nach wie vor in Frage kommen (Stu-
dienkommission für die Reform des öffentlichen 
Dienstrechts.) Bei der Anzahl der Steigerungsstu-
fen sollte deshalb nach Verwaltungsbereichen dif-
ferenziert werden. (Im Regelfall dürften fünf bis 
acht Steigerungsbeträge nach Dienstalter ausrei-
chen). 

Auf der Grundlage gesetzlich vorgeschriebener 
und exakter als bisher kontrollierter Funktionsbe-
wertungen (Dienstpostenbewertung) sind die heu-
tigen Stellenobergrenzen zu besei tigen. Stellen-
obergrenzen sind mit modernen Grundsätzen der 
Organisation und der Rationalisierung nicht mehr 
in Einklang zu bringen und sind bei funktionsge-
rechter Bezahlung überflüssig. 

Um den Dienstherrn eine sachgerechte Dienstpo-
stenbewertung zu ermöglichen, sollen die heuti-
gen Stellenobergrenzen bef ristet (zwei Jahre) fort-
gelten. Danach kommen Stellenobergrenzen nur 
in Sonderbereichen in Betracht. Der Bundesmini-
ster des Innern soll ermächtigt werden, entspre-
chende Rechtsverordnungen mit Zustimmung des 
Bundesrates zu erlassen. 
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Für die Einführung einer Leistungszulage oder 
Prämie sind die Bewertungskriterien und Bemes-
sungsgrundsätze durchschaubar und nachvoll-
ziehbar aufzustellen. Sie sollen sich insbesondere 
an qualitativen Merkmalen orientieren. 

Leistungszulagen oder Prämien sollen nur auf der 
Grundlage von Vereinbarungen mit den Gewerk-
schaften und unter Beteiligung der Personalvertre-
tungen eingeführt werden. Der Vorrang der Tarif-
autonomie ist zu beachten. 

III. Versorgungsrechtliche Maßnahmen 

1. Vorziehen des nach geltendem Recht ab dem 
Jahr 2002 einsetzenden Versorgungsabschla-
ges bei Zurruhesetzung wegen Erreichens der 
Altersgrenze auf das Jahr .1998. 

Das Vorziehen des Versorgungsabschlages um 
vier Jahre führt zu einer Minderung der Versor-
gungsbezüge, die für die gesamte Dauer ihres Be-
zugs gilt. Es ist zweifelhaft, ob diese Regelung mit 
dem durch Artikel 33 Abs. 5 GG verbürgten 
Grundsatz des Vertrauensschutzes zu vereinbaren 
ist. Insoweit wird auf die Stellungnahme des Bun-
desrates Bezug genommen. 

2. Frühpensionierungen wegen Dienstunfähigkeit 

Um die hohe Zahl der Versetzungen von Beamten 
in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit zu ver-
ringern, müssen die dafür bestehenden Möglich-
keiten ausgeschöpft werden (Gesundheitsförde-
rung, strengere Maßstäbe bei der Beurteilung der 
Dienstunfähigkeit, anderweitige Verwendung). 

Die Übertragung eines anderen Amtes ohne Zu-
stimmung des Beamten muß möglich sein. 

Zur Vermeidung von Versetzungen in den Ruhe-
stand ist darüber hinaus eine bundesgesetzliche 
Regelung für Beamte zu entwickeln, die noch 
Dienst mit reduzierter Arbeitszeit leisten können 
(Schaffung eines Tatbestandes der Teildienstfähig-
keit). 

Nach derzeitiger Rechtslage wird bei der Festset-
zung des Ruhegehalts infolge Dienstunfähigkeit 
stets die Dienstaltersstufe zugrunde gelegt, die 
der Beamte fiktiv hätte erreichen können. Nach 
der von der Bundesregierung beabsichtigten Neu-
regelung soll dies künftig nur noch im Falle einer 
Dienstunfähigkeit infolge Dienstunfalls gelten, im 
übrigen soll die Versorgung nur noch aus der tat-
sächlich erreichten Dienstaltersstufe berechnet 
werden. Dies führt regelmäßig zu erheblichen Ein-
bußen bei der Versorgung. Die Versorgung bei 
Dienstunfähigkeit soll sich deshalb wie bisher am 
Endgrundgehalt ausrichten. 

Über die von der Bundesregierung vorgeschlage-
ne Änderung soll im übrigen erst nach Vorlage des 
Versorgungsberichts der Bundesregierung im Zu-
sammenhang mit allen anderen Maßnahmen zur 
Fortentwicklung des Beamtenversorgungsrechts 
entschieden werden. 

Bonn, den 11. Juni 1996  

Der Ausschuß hat auf der Grundlage der der Be-
schlußempfehlung beigefügten Zusammenstellung, 
die sämtliche Änderungsanträge der Koalitionsfrak-
tionen enthält, dem Gesetzentwurf auf Drucksache 
13/3994 in der Schlußabstimmung mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der 
Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie der Gruppe der PDS zugestimmt. Wegen der Er-
gebnisse der Einzelabstimmungen wird auf das Pro-
tokoll der 37. Sitzung des Innenausschusses vom 
19. Juni 1996 hingewiesen. 

In der Einzelabstimmung ist ein Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der antrag-
stellenden Fraktion sowie der Gruppe der PDS bei 
Enthaltung der Fraktion der SPD abgelehnt worden. 
Der Antrag hatte folgenden Wortlaut: 

„Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Reform des öffentlichen Dienstrechts (Drucksache 
13/3994) 

Artikel 2, Nr. 8 a) (Seite 8 und 36 des Entwurfs) erhält 
folgende Fassung: 

In Absatz 1 werden nach Satz 3 die folgenden Sätze 
angefügt (neu = kursiv): 

,Das Untersuchungsergebnis ist der Behörde mitzu-
teilen. Die Behörde ist in Ausnahmefällen berechtigt, 
von dem untersuchenden Arzt Auskunft über Art 
und Umfang der Einschränkung der Dienstfähigkeit 
zu erhalten, soweit deren Kenntnis für die Behörde 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit für die von ihr nach den § 43 Abs. 2 und §§ 44 
bis 46 zu treffende Entscheidung erforderlich ist. 

Als Ausnahmefälle gelten Fälle bereits begutachteter 
partieller oder zeitweiser Dienstfähigkeit des betrof-
fenen Beamten sowie Fälle, in denen die Übermitt-
lung des ärztlichen Untersuchungsergebnisses zum 
Schutz von nach Artikel 2 Abs. 1 2. Halbsatz GG mit 
Verfassungsrang geschützten Rechtsgütern erforder-
lich ist. 

Die Mitteilung des Arztes über das Untersuchungser-
gebnis ist in einem gesonderten, verschlossenen und 
versiegelten Umschlag zu übersenden; sie ist ver-
schlossen zur Personalakte des Beamten zu nehmen. 

Die übermittelten Daten dürfen ausschließlich zum 
Zwecke einer Entscheidung nach § 42 Abs. 1 bis 3 
BBG verwendet werden. 

Der betroffene Beamte ist über die Übermittlung des 
Untersuchungsergebnisses an den Dienstherrn zu in-
formieren. Der untersuchende Arzt ist verpflichtet, 
ihm eine Kopie der an den Dienstherrn übermittelten 
Daten zu übermitteln.' '' 

Begründung 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform 
des öffentlichen Dienstrechts sieht vor, daß Beschäf-
tigte, die in ihrem bisherigen Amt dienstunfähig wer-
den, in ein anderes Amt versetzt werden können, 
wenn ihnen die Arbeit do rt  gesundheitlich möglich 
ist. Dafür soll eine Rechtsgrundlage für die Über-
mittlung nicht nur eines (amts-)ärztlichen Unter- 
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suchungsergebnisses an den Dienstherrn, sondern 
auch des ärztlichen Gutachtens inklusive Anamnese, 
Befunden und medizinischer Bewe rtung geschaffen 
werden. Die Übermittlung soll ohne Einwilligung 
des Beamten möglich sein, also auch gegen seinen 
Willen. 

Das Arztgeheimnis schützt einen besonders sen-
siblen Kernbereich des informationellen Selbst-
bestimmungsrechts des Patienten. Jeder gesetzliche 
Eingriff in dieses Vertrauensverhältnis zwischen 
Patient und Arzt unterliegt daher ganz besonders en-
gen verfassungsrechtlichen Grenzen. Mitzuberück-
sichtigen ist aus datenrechtlicher Sicht, daß der Emp-
fänger bereits aus dem Dienstverhältnis über um-
fangreiche Kenntnis des Betroffenen verfügt. 

Für die Zwecke des Gesetzes ist es hinreichend, 
wenn der Arzt das Ergebnis seiner Begutachtung, al-
so die Antwort auf die Frage, ob der Beamte dienstfä-
hig ist, dem Dienstherrn mitteilt. Die darüber hinaus-
gehende Übermittlung von Anamnese, Befunden 
und ärztlicher Begründung würde das Ergebnis nicht 
ändern. Sofern nach Vorliegen des Ergebnisses des 
ärztlichen Gutachtens die Dienstfähigkeit in bezug 
auf ein anderes Amt geprüft werden soll, kann erneut 
der Amtsarzt zur ergänzenden Beurteilung, gegebe-
nenfalls zur erneuten Begutachtung eingeschaltet 
werden. Lediglich in Fällen bereits begutachteter 
partieller oder zeitweiser Dienstfähigkeit kann es 
auch geboten sein, daß der Arzt die Art  der Ein-
schränkung der Dienstunfähigkeit differenzie rter als 
durch das Urteil ,dienstfähig' bzw. ,dienstunfähig' 
beschreibt. Hierdurch würde die Auswahl und Zu-
weisung eines geeigneten anderen Amtes an den  in 

 seiner Dienstfähigkeit beschränkten Beamten ent-
scheidend erleichtert. 

Ein Ausnahmefall ist auch dann gegeben, wenn die 
Übermittlung des ärztlichen Untersuchungsergebnis-
ses zum Schutz von nach Artikel 2 Abs. 1 2. Halbsatz 
GG mit Verfassungsrang geschützten Rechtsgütern 
erforderlich ist, also zum Beispiel, soweit die Über-
mittlung unerläßlich ist, um eine unmittelbar drohen-
de Gefahr für die öffentliche Sicherheit, für Leben 
oder Gesundheit des Bediensteten oder für die im öf-
fentlichen Interesse überragend wichtige Aufgabe-
nerledigung des Bediensteten abzuwenden. 

In diesen Fällen ist  der Inhalt der Übermittlung auf 
die Art und den Umfang der Einschränkung der 
Dienstfähigkeit zu beschränken. Die Übermittlung von 
medizinischer Diagnose, Befunden oder Anamnese 
muß generell ausgeschlossen bleiben. " 

In den weiteren Abstimmungen hat der Ausschuß 
die Vorlagen zu 1 b) und 1 c) mit den Stimmen der Ko-
alitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 
der SPD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS abgelehnt. 

Die Vorlage zu 1 d) und 1 g) in ihrem Abschnitt II hat 
der Ausschuß mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der Gruppe der PDS abgelehnt. 

Die Vorlage zu 1 f) hat er in ihrem Abschnitt III mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 

Stimmen der Fraktion der SPD und der Gruppe der 
PDS bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

Die Vorlage zu 1 e) ist mit den Stimmen der Koaliti-
onsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS bei Enthaltung seitens der Fraktion der SPD ab-
gelehnt worden. 

II. Begründung 

1. Allgemeines 

Die Notwendigkeit der Reform des öffentlichen 
Dienstrechts wird von allen Fraktionen gesehen. 

Der Ausschuß ist bei seinen Beschlüssen den Ände-
rungsanträgen der Koalitionsfraktionen zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung auf Drucksache 13/ 
3994 gefolgt. 

Die Fraktionen von CDU/CSU und F.D.P. wollen im 
Interesse des Allgemeinwohls den Beamtenstatus er-
halten und lehnen eine Beschränkung auf den ho-
heitlichen Bereich ab. Das Beamtenverhältnis sei 
kein Relikt des Obrigkeitsstaates, sondern eine not-
wendige Institution des demokratischen Rechtsstaa-
tes, da er die unabhängige Wahrnehmung der öffent-
lichen Aufgaben sichere. Wegen der veränderten 
Rahmenbedingungen hält die Koalition aber struktu-
relle Veränderungen für dringend geboten, um die 
Effektivität des öffentlichen Dienstes zu erhöhen und 
die zu hohen Kosten zu senken. 

Die beschlossene Reform richtet sich auf eine deutli-
che Stärkung des Leistungsprinzips, auf die Verbes-
serung der Mobilität, auf die Vermeidung von Früh-
pensionierungen und verbesserte Regelungen für Fa-
milien. 

Der Verstärkung des Leistungsgedankens dienen vor 
allem bessere Leistungsaspekte in der Besoldung 
durch eine Neugestaltung der Gehaltstabellen und 
durch die Einführung von Leistungsprämien und Lei-
stungszulagen. Die C- und R-Besoldung bleiben we-
gen statusbedingter Besonderheiten dabei ausge-
nommen. Solche materiellen Leistungsanreize seien 
neben nicht-materiellen Leistungsanreizen von Be-
deutung. Allerdings müßten die Grenzen der Kosten-
neutralität neuer Regelungen beachtet werden. Die 
Umgestaltung der Besoldungsstruktur wirke sich vor 
allem für jüngere Beamte aus und steigere damit die 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Einer Lei-
stungssteigerung dienen auch eine Erprobungszeit 
in Führungspositionen, eine Probezeit vor jeder Be-
förderung und ein erweiterter Verwendungsaufstieg. 

Zur Erhöhung der Mobilität werden u. a. Abordnung 
und Versetzung erleichtert. Teilzeitbeschäftigung im 
Beamtenverhältnis wird durch die Einführung einer 
voraussetzungslosen und unbef risteten Antragsteil

-

zeit weiter deutlich gefördert; bei familienpolitischer 
Teilzeit und Altersurlaub sollen künftig noch stärker 
familiäre Belange berücksichtigt werden können. 
Abgelehnt wird aber Zwangsteilzeit für Berufsanfänger. 

Zur Verringerung von vorzeitigem Ruhestand soll vor 
allem der Grundsatz „Rehabi litation vor Versorgung" 
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umfassend durchgesetzt werden. Vor jeder Pensio-
nierung muß die Möglichkeit einer anderweitigen 
Verwendung geprüft werden. Eine Reaktivierung 
soll möglich sein, wenn der Betroffene wieder dienst-
fähig wird. Die Altersgrenze wird von 62 auf 63 Jahre 
erhöht und der Versorgungsabschlag auf 1998 vorge-
zogen. 

Die Koalitionsfraktionen weisen darauf hin, daß das 
Reformgesetz auf einem breiten Konsens beruhe. Die 
Bundesregierung habe Gespräche mit den Ländern 
geführt. Bei den Änderungsanträgen seien Vorschlä-
ge des Bundesrates soweit wie möglich berücksich-
tigt worden. 

Seitens der Fraktion der SPD wird auf ihren Ent-
schließungsantrag hingewiesen, der ihre von ande-
ren Ansätzen ausgehende Position beschreibe und 
ihre Stellung zu Einzelpunkten wie z. B. Führungs-
positionen auf Zeit, Stellenobergrenzen, Teilzeit und 
Leistungsprämien markiere. Sie bedauert, daß es 
nicht gelungen sei, die Dienstrechtsreform in Kon-
sens zwischen Koalition und Opposition zu regeln, 
weil das Thema auch den Bundesrat möglicherweise 
mit der Konsequenz eines Vermittlungsverfahrens 
betreffe. 

Seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist 
das Reformgesetz unter Hinweis auf ihren Antrag auf 
Drucksache 13/3902, der ihre wesentliche Kritik ent-
halte, abgelehnt worden. Sie hat hauptsächlich be-
mängelt, daß Führungspositionen auf Probe und 
nicht auf Zeit angelegt seien, die Teilzeit und die 
Frauenförderung nicht weit genug gehe und daß die 
um ein Jahr hinausgeschobene Antragsaltersgrenze 
Arbeitsplätze für Jugendliche verhindere. Die Be-
grenzung der Teilzeitarbeit lehnt sie ebenso ab wie 
die Begrenzung der leistungsbezogenen Besoldungs-
bestandteile auf 10 %. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat die Er-
arbeitung eines eigenen Gesetzentwurfes angekün-
digt, für den man noch etwas Zeit brauche. Es gehe 
der Fraktion dabei darum, ein eigenes Fundament 
für künftige Debatten auf diesem Gebiet zu schaffen. 

Die Gruppe der PDS, die das Reformgesetz ablehnt, 
hat das Anliegen, Staat und Verwaltung zu moderni-
sieren, begrüßt. Sie hat sich insoweit auf den Antrag 
der Fraktion der SPD auf Drucksache 13/2206 und 
auf den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bezogen. 

2. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 4 a 

Der Vorschlag des Bundesrates wird im wesentlichen 
übernommen. 

Zu Nummer 5 

Der Vorschlag des Bundesrates wird im wesentlichen 
übernommen. 

Die erweiterten Möglichkeiten der Abordnung und 
Versetzung können für die betroffenen Beamten mit 

erheblichen persönlichen Belastungen verbunden 
sein. Der Ausschuß erwartet deshalb, daß alle Dienst-
herren bei solchen dienstrechtlichen Maßnahmen, 
die sich nachhaltig auf die persönliche Sphäre aus-
wirken, dafür Sorge tragen, daß zwischen Mitteilung 
und Wirksamkeit der Maßnahme ein ausreichender 
zeitlicher Spielraum liegt, um sich auf veränderte Le-
bensumstände einstellen zu können. 

Zu Nummer 11 Buchstabe c 

Der Vorschlag des Bundesrates wird übernommen. 

Zu Nummer 13 

Im gesetzlichen Tatbestand wird eindeutig Marge

-

stellt, daß der Dienstherr auch nicht nachträglich den 
Umfang der Teilzeit über den Antrag des Beamten 
hinaus erweitern darf (keine mittelbare Zwangsteil

-

zeit). 

Die Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit soll es ermöglichen, 
daß Beamten die durch eine Betreuung zeitintensiv 
gebunden sind, dennoch im Beamtenverhältnis Teil-
zeitbeschäftigung ausüben können. Damit soll auch 
dem Verfassungsauftrag des Artikel 6 des Grundge-
setzes Rechnung getragen werden. 

Die Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit enthält - anders als die 
bestehende Teilzeitbeschäftigung aus familienpoliti-
schen Gründen mit mindestens der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit, die daneben bestehen bleibt - 
keinen Anspruch des Beamten auf Gewährung der 
Teilzeitbeschäftigung. Weiterhin soll die Teilzeitbe-
schäftigung nur bis zur Dauer von 12 Jahren gewährt 
werden und ein familienpolitischer Urlaub auf diese 
Dauer angerechnet werden. 

Zu Nummer 16 

Die Regelung des Altersurlaubs wird insoweit ausge-
weitet, daß auf das Erfordernis einer Vollzeitbeschäf-
tigung von 20 Jahren vor Antritt des Urlaubs verzich-
tet wird. Diese Lockerung ist jedoch nur mit der Kon-
sequenz möglich, daß in diesen Fällen nur die er

-

diente Versorgung, die unter der Mindestversorgung 
liegen kann, gezahlt wird. 

Der Absatz 2 wird redaktionell angepaßt. Im übrigen 
werden die Vorschläge des Bundesrates übernom-
men. 

Ergänzend zur Erweiterung des Altersurlaubs in 
Absatz 1 wird die Dauer des Altersurlaubs in Gren-
zen ausgeweitet. Die bestehende Begrenzung auf 
12 Jahre wahrt den hergebrachten Grundsatz der 
Hauptberuflichkeit des Beamten. Aus diesem Grun-
de ist auch eine Erweiterung der Urlaubsdauer nur in 
engen Grenzen. möglich. In Umsetzung dessen wird 
die bisherige Höchstgrenze von 12 Jahren für Alters-
urlaub dahingehend modifiziert, daß bei Unzumut-
barkeit für den Beamten, in Vollzeitbeschäftigung 
zurückzukehren, die bestehende Obergrenze keine 
Anwendung findet. 

Das Kriterium der Unzumutbarkeit ermöglicht, einer 
im Einzelfall gegebenen besonderen persönlichen 
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Lebenssituation des Beamten unter Fürsorgege-
sichtspunkten angemessen Rechnung zu tragen, wie 
auch etwa einer altersbedingten besonderen Schwie-
rigkeit der Wiedereingliederung in das Berufsleben 
nach jahrelanger Beurlaubungszeit und mehrjähriger 
Belastung z. B. durch Kindererziehung oder Pflege. 
Eine solche Unzumutbarkeit kann sich im Einzelfall 
auch nach zunächst versuchter Wiederaufnahme der 
Tätigkeit herausstellen. 

Im übrigen erfolgt eine Anpassung an Artikel 1 Nr. 13 
(§ 44 a Abs. 5), indem auch für den Arbeitsmarktpoli-
tischen Urlaub bestimmt wird, daß dieser im Zusam-
menhang mit Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 12 Jahre 
nicht überschreiten darf. 

Zu Nummer 17 a 

Mit der Vorschrift soll für die Polizeivollzugsbeamten 
der Länder das Instrumentarium zur Vermeidung der 
vorzeitigen Zurruhesetzung wegen Polizeidienstun-
fähigkeit (vgl. auch die Änderung des § 26 Abs. 3 
BRRG - Nr. 11 a -) durch Modifizierung des Begriffs 
der Polizeidienstunfähigkeit erweitert und damit die 
Personalkosten gedämpft werden. 

Nach ständiger Rechtsprechung sind die gesetzli-
chen Voraussetzungen für die Polizeidienstunfähig-
keit erfüllt, wenn der Polizeivollzugsbeamte unter 
gesundheitlichen Gesichtspunkten nicht auf sämtli-
chen Funktionen des Polizeivollzugsdienstes ver-
wendet werden kann. Die Erfahrungen haben ge-
zeigt, daß nicht alle Funktionen des Polizeivollzugs-
dienstes die uneingeschränkte Polizeidienstfähigkeit 
erfordern. Die Frage nach der Polizeidienstfähigkeit 
sollte daher nur in den Fällen gestellt werden, in de-
nen es im Hinblick auf die wahrzunehmenden Auf-
gaben hierauf entscheidend ankommt. Damit könnte 
die Zahl der vorzeitigen Zurruhesetzungen im Poli-
zeidienst erheblich reduziert werden. 

Die vorgesehene Ergänzung beläßt den Ländern die 
Möglichkeit, Einzelheiten entsprechend den beson-
deren organisatorischen, stellenplanabhängigen und 
einsatzmäßigen Gegebenheiten der einzelnen Poli-
zeibereiche zu regeln. 

Die Vorschrift entspricht einem Gesetzesvorschlag des 
Bundesrates, den die Bundesregierung in ihrer Gegen-
äußerung befürwortet hat (BT-Drucksache 13/1447). 

Zu Nummer 17 b 

Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben erfordert ei-
nen flexiblen Personaleinsatz. Um nach einer Privat-
isierung die zuverlässige Aufgabenerfüllung auch 
zukünftig zu sichern, wird eine Möglichkeit geschaf-
fen, das vorhandene Personal der Dienststelle auf das 
Unternehmen in privater Rechtsform überzuleiten. Es 
muß sich nach wie vor um ein Unternehmen der öf-
fentlichen Hand, d. h. um ein Unternehmen mit 
Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand han-
deln, damit die Verantwortung des Dienstherrn un-
eingeschränkt gewahrt bleibt. 

Zu Artikel 2 

Zu Nummer 6 

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 5 gilt entsprechend. 

Zu Nummer 7 a 

Die Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Wi-
derruf tritt, wie bereits in einigen Landesbeamtenge-
setzen vorgesehen, mit Ablegung der Laufbahnprü-
fung Kraft Gesetzes ein. 

Zu Nummer 10 a 

Mit der Neufassung wird den Wünschen des Bundes-
beauftragten für den Datenschutz weitgehend Rech-
nung getragen. 

Zu Nummer 12 

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 13 gilt entspre-
chend. Die Vorschläge des Bundesrates werden für 
das BBG im wesentlichen übernommen. 

Zu Nummer 10 

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 16 gilt entspre-
chend. Die Vorschläge des Bundesrates werden für 
das BBG im wesentlichen übernommen. 

Zu Nummer 17 

Bei den Professoren der Fachhochschule des Bundes 
soll die erweiterte Versetzbarkeit an bestimmte tatbe-
standliche Voraussetzungen (organisatorische Verän-
derungen, Aufgabenwegfall) gebunden werden. 

Zu Artikel 3 

Zu Nummer 5 

Der Vorschlag des Bundesrates, den Aufstieg in die 
nächsthöhere Laufbahngruppe in den stärkeren Be-
sitzstandsschutz des Absatzes 1 einzubeziehen, wird 
übernommen; der Ausschuß ist jedoch der Auffas-
sung, daß dies auch für Soldaten gelten soll. Ebenso 
übernommen werden die Vorschläge, die zulagebe-
rechtigende Mindestverwendungszeit auf fünf Jahre 
zu erhöhen und Überleitungs- und Ausgleichszula-
gen in die Bemessung nach Absatz 4 einzubeziehen. 

Zu Nummer 6 

Durch die Neufassung des § 21 BBesG sollen die bis-
herigen bundesrechtlichen Höchstgrenzen zur Ein-
stufung kommunaler Wahlbeamter aufgegeben wer-
den. Nach Auffassung des Ausschusses wird mit der 
Verlagerung der Regelungskompetenz den Bedürf-
nissen der Länder nach mehr Flexibilität in diesem 
Bereich Rechnung getragen: Im Hinblick auf ein wei-
terhin notwendiges Mindestmaß an Einheitlichkeit 
der Funktionsbewertung drückt der Ausschuß 
gleichzeitig die Erwartung aus, daß die Länder bei 
diesbezüglichen Einstufungsregelungen die gemein-
samen Belange a ller Dienstherren berücksichtigen. 
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Zu Nummer 9 

Der Vorschlag des Bundesrates, die Vergabe von Lei-
stungsstufen bei Dienstherren mit kleinem Personal-
körper zu ermöglichen, wird übernommen. 

Zur Verdeutlichung des neuen Leistungsbegriffs im 
Besoldungsrecht wird auf die dauerhaft „herausra-
gende" Leistung abgestellt. Für die Vergabe einer 
Leistungsstufe kommt es auf die fachliche Gesamtlei-
stung des Bediensteten an. 

Zu Nummer 12 

Der Vorschlag des Bundesrates wird übernommen. 

Zu Nummer 13 

Der Vorschlag des Bundesrates wird aufgegriffen. 
Der Ausschuß ist jedoch der Auffassung, daß die gel-
tende Systematik der Richterbesoldung insgesamt 
beibehalten werden sollte, um ihre Eigenständigkeit 
zu unterstreichen. 

Zu Nummer 15 

Die Vorschläge des Bundesrates werden übernom-
men. Zur Verdeutlichung des neuen Leistungsbe-
griffs in der Besoldung wird auf die „herausragende" 
besondere Leistung abgestellt. Zur Vergabe von Lei-
stungsprämien/-zulagen kommt es auf eine heraus-
ragende besondere Einzelleistung an. Der Ausschuß 
hält an der vorgesehenen Quote fest. Mit den neuen 
Bezahlungsinstrumenten sollen praktische Erfahrun-
gen bei der Anwendung gesammelt werden. Insbe-
sondere wird es darauf ankommen, daß sie nicht zur 
allgemeinen Bezahlungsverbesserung für viele ge-
nutzt werden. Eine Kopfzahlbegrenzung der Emp-
fänger ist deshalb notwendig. 

Im Zusammenhang mit der Einführung von Lei-
stungsprämien und -zulagen hat der Ausschuß davon 
abgesehen, Änderungen bei anderen Zulagerege-
lungen - insbesondere auch bei der Zulage für ober-
ste Behörden und Gerichte - vorzunehmen. Zum ei-
nen wird die genannte Zulage auch in Bereichen ge-
zahlt, in denen keine Leistungszulagen gewährt wer-
den. Zum anderen gibt es auch weitere Zulagen, die 
im Hinblick auf besondere Anforderungen gewährt 
werden. Der Ausschuß sieht jedoch die Notwendig-
keit, diese Zulagenregelungen insgesamt bei näch-
ster Gelegenheit zu überprüfen. 

Zu Nummer 23 a 

Die wirtschaftliche Entwicklung und die Finanzkraft 
der öffentlichen Haushalte in den neuen Ländern las-
sen nur die schrittweise, längerfristige Angleichung 
des Bemessungssatzes zu. Die Überleitungsregelun-
gen werden über 1996 hinaus benötigt. 

Zu Artikel 4 

Zu Nummer 3 Buchstabe b 

Es ist sachgerecht, statt der im Gesetzentwurf vorge

-

sehenen pauschalen Freistellung einer Zeitdauer von 
zehn Jahren für Kindererziehung bei der Quotelung 

von Ausbildungszeiten auf die Anzahl der Kinder ab-
zustellen und für jedes Kind einen Zeitraum von drei 
Jahren von der Quotelung auszunehmen. 

Zu Nummer 6 

Die Mindestversorgung dient bislang dazu, im Falle 
einer Dienstunfähigkeit dem Beamten eine Mindest-
sicherung zu gewähren. Dies ist nicht erforderlich, 
wenn Beamte aus freien Stücken ihre an sich voll zu 
erbringende Dienstleistung auf ein Mindestmaß re-
duzieren. Bei solchen gewillkürten Freistellungen ist 
es zumutbar, wenn sich die Versorgung auf den soge-
nannten erdienten Teil beschränkt und nicht auf die 
Mindestversorgung aufgestockt wird. 

Zu Nummer 7 

Klarstellung, daß bei einer Versetzung in den Ruhe-
stand infolge Dienstunfalls die Versorgung aus dem 
Beamtenverhältnis auf Probe gewährt wird. 

Zu Nummer 10 

Besitzstandswahrung für Freistellungen, die vor dem 
vorzeitigen Inkrafttreten der Freistellungsregelungen 
bewilligt und angetreten worden sind. Damit greift 
die Quotelung auch für Fälle, die zwar vor dem In-
krafttreten dieser Regelungen bewil ligt wurden, aber 
erst nach diesem angetreten wurden. 

Zu Nummer 13 

Folgeänderung zu Artikel 3 Nr. 23 a. 

Zu Artikel 5 

Zu Nummer 5 

Die Begründung zu Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe b gilt 
entsprechend. 

Zu Nummer 7 

Die Begründung zu Artikel 4 Nr. 6 gilt entsprechend. 

Zu Nummer 10 a 

Folgeänderung zu Artikel 3 Nr. 23a. 

Zu Nummer 11 

Die Begründung zu Artikel 4 Nr. 10 gilt entspre-
chend. 

Zu Artikel 6 

Zu Nummer 2 

Der Vorschlag der Neufassung des Absatzes 3 ent

-

spricht der Gegenäußerung der Bundesregierung zur 
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Stellungnahme des Bundesrates. In Absatz 5 Satz 1 
werden zum Zwecke der Klarstellung, auch im Ver-
hältnis zu den entsprechenden beamtenrechtlichen 
Regelungen, die Worte „auf Antrag" eingefügt. 

Zu Nummer 3 

Wie bei den Beamten wird auf das Erfordernis einer 
mindestens zwanzigjährigen Vollzeitbeschäftigung 
vor Beginn des Urlaubs verzichtet. 

Zu Nummer 6 

Der Vorschlag des Bundesrates wird übernommen. 

Zu Nummer 7 

Wie bei den Beamten wird auf das Erfordernis einer 
mindestens zwanzigjährigen Vollzeitbeschäftigung 
vor Beginn des Urlaubs verzichtet. 

Zu Nummer 8 

Die Einfügung von Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 a entspricht 
dem Vorschlag des Bundesrates. 

Die Neufassung von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 entspricht 
der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stel-
lungnahme des Bundesrates. 

Die Einfügung der Worte „auf Antrag" in Absatz 3 
Satz 1 dient der Klarstellung, auch im Hinblick auf 
die entsprechenden beamtenrechtlichen Regelun-
gen. 

Zu Artikel 8 

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 17 a gilt entspre-
chend. 

Zu Artikel 9 a 

Der Bundesrat hat den Entwurf eines Gesetzes über 
die Anrechnung von Dienstzeiten im Angestellten-
verhältnis auf die beamtenrechtliche Probezeit nach 
dem Einigungsvertrag beschlossen. Die Bundesre-
gierung hat gegen den Entwurf keine Bedenken er-
hoben, jedoch aus rechtsförmlichen und rechtlichen 
Gründen eine Alternativformulierung vorgeschlagen 
(BT- Drucksache 13/4385). 

Der Ausschuß hält es für erforderlich, den Gesetzent-
wurf in den Entwurf des Dienstrechtsreformgesetzes 
zu übernehmen. 

Für Beamte, die auf Grund der Bestimmungen des 
Einigungsvertrages ernannt worden sind (sog. Be-
währungsbewerber), beträgt die Probezeit für alle 
Laufbahngruppen einheitlich drei Jahre; sie kann mit 
Zustimmung der unabhängigen Stelle (Bundes- bzw. 
Landespersonalausschuß) um höchstens ein Jahr ge-
kürzt werden. 

Da der Befähigungserwerb auf Grund des Einigungs-
vertrages ohne Laufbahnausbildung und Prüfung er-
folgt, kommt der Probezeit ein besonderes Gewicht 
zu. 

Eine weitergehende Anrechnung von Dienstzeiten 
im öffentlichen Dienst ist deshalb im Einigungsver

-

trag - entgegen den Regelungen im allgemeinen 
Laufbahnrecht - nicht vorgesehen. 

Im Bereich einzelner Dienstherren konnten die Ver-
beamtungen zum Teil nur mit erheblichen Verzöge-
rungen vorgenommen werden, weil die haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen oder die Fortbildungs-
kapazitäten gefehlt haben. Da die Verbeamtungen in 
den Verwaltungen der neuen Länder im großen Um-
fang erst 1993 und 1994 vorgenommen wurden, ist 
eine Anpassung der geltenden Probezeitregelungen 
aus Fürsorgegründen erforderlich. 

Der Gesetzentwurf sieht deshalb die Möglichkeit vor, 
die Probezeit bei Vorliegen von Dienstzeiten im öf-
fentlichen Dienst in größerem Umfang zu kürzen 
(statt bisher ein Jahr künftig zwei bzw. zweieinhalb 
Jahre). 

Die Kürzung bedarf allerdings auch weiterhin der 
Entscheidung der unabhängigen Stelle (Bundes

-bzw. Landespersonalausschuß), um eine einheitliche 
Anwendung bei allen Dienstherren sicherzustellen. 

Im Beteiligungsverfahren zu diesem Gesetzentwurf 
nach § 94 des Bundesbeamtengesetzes hat der Deut-
sche Beamtenbund vorgeschlagen, die Geltungsdau-
er der dienstrechtlichen Übergangsregelungen des 
Einigungsvertrages um zwei Jahre bis zum 31. De-
zember 1998 zu verlängern. 

Hierzu vertritt der Ausschuß folgende Auffassung: 

Die Sonderregelungen im Einigungsvertrag über die 
Möglichkeit, im Beitrittsgebiet Bewährungsbewerber 
zu Beamten auf Probe ernennen zu können, steht im 
Zusammenhang mit dem Gebot in Artikel 20 Abs. 2 
des Einigungsvertrages, die Wahrnehmung von öf-
fentlichen Aufgaben (hoheitsrechtliche Befugnisse 
im Sinne von Artikel 33 Abs. 4 des Grundgesetzes) so 
bald wie möglich Beamten zu übertragen. Diese Son-
derregelung ist bis zum 31. Dezember 1996 befristet. 
Der Ausschuß verweist insoweit auf die Möglichkeit 
für die neuen Länder, die das Gebot in Artikel 20 
Abs. 2 des Einigungsvertrages in eigener Verantwor-
tung umsetzen müssen, über den Bundesrat eine In-
itiative zur Verlängerung dieser Frist zu ergreifen, 
falls dazu eine Notwendigkeit gesehen wird. 

Zu Artikel 10 

Zu Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 
Buchstabe a 

Die Verweisung auf § 17 Abs. 5 trägt dem im Diszipli-
narverfahren zu beachtenden grundsätzlichen Vor-
rang des Strafverfahrens Rechnung: Wird der Beamte 
vom Vorwurf einer Korruptionsstraftat (§§ 331 ff. 

 StGB) freigesprochen, so entfällt die Verpflichtung 
des Dienstvorgesetzten, ein förmliches Disziplinar-
verfahren einzuleiten, auch dann, wenn im Strafver-
fahren der Verdacht nicht zweifelsfrei ausgeräumt 
worden ist, es sei denn, daß die vom Strafgericht fest-
gestellten Tatsachen, ohne den Tatbestand einer 
Strafvorschrift oder Bußgeldvorschrift zu erfüllen, ein 
Dienstvergehen enthalten. 
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Zu Artikel 10 a 

Folgeänderung zu Artikel 3 Nr. 23 a. 

Zu Artikel 11 

Zu Absatz 2 

Durch den Wegfall des bisherigen Satzes 1 des § 86 
Nr. 9 BPersVG wird im wesentlichen die personal

-

ratsfreundliche Praxis bei der Beteiligung der Perso-
nalvertretung beim Bundesnachrichtendienst legali-
siert, die auf einer Empfehlung des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages beruht. 

Zu Absatz 5 

Die Neufassung der Grundgehaltstabellen der 
Bundesbesoldungsordnungen A und B erfordert eine 
Anpassung des Vom-Hundert-Satzes der Bundes-
bankzulage. Gleichzeitig wird klargestellt, daß Zu-
wendungen für besondere Leistungen als Zulage 
oder als Einmalzahlung gewährt werden können. Mit 
der neuen Nummer 4 in Absatz 2 wird die Zahlung 
dieser Leistungselemente auch an Arbeiter ermög-
licht. Absatz 5 enthält eine Folgeänderung. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift stellt klar, daß die im Reformgesetz 
vorgesehene Änderung der Besoldungsstruktur (Ein-
bau des Ortszuschlags Stufe 1 und der allgemeinen 
Zulage in Höhe von 72,71 DM in das Grundgehalt) 
nicht für die Empfänger von Amts- und Versorgungs-
bezügen aus einem Amtsverhältnis gilt. Insoweit 
bleibt es auch in Zukunft bei der bisherigen Besol-
dungsstruktur. Dies gewährleistet, daß es für die Mit-
glieder der Bundesregierung und die Parlamentari-
schen Staatssekretäre weiterhin bei dem persönli-
chen Sparbeitrag aufgrund des Nichtanpassungsge-
setzes bleibt, durch das die Amtsbezüge derzeit um 
rund 8 % abgesenkt sind. 

Zu Artikel 12 

Zu Absatz 1 Nr. 01 und Absatz 2 

Folgeänderungen zu Artikel 13 § 4. 

Zu Artikel 13 

Zu § 4 

Der Vorschlag des Bundesrates wird übernommen. 

Zu Artikel 14 

Zu § 3 

Der von den Ländern bereits im Vorgriff auf den Ge-
setzentwurf geübten Praxis, Teilzeitbeschäftigung in 
weitem Umfang zu gewähren, soll durch das rückwir-
kende Inkrafttreten der Teilzeitregelungen eine ge-
setzliche Grundlage gegeben werden. 

Zu Anlage 1 (3. Bundesbesoldungsordnung C) 

Die bisher geltende Tabellenstruktur wird beibehal-
ten. In die Grundgehaltssätze werden die jewei ligen 
Beträge des bisherigen Ortszuschlages der Stufe 1 
sowie der Betrag der allgemeinen Zulage, den alle 
Besoldungsempfänger erhalten (72,71 DM), einge-
fügt. 

Zu Anlage 1 (4. Bundesbesoldungsordnung R) 

Die bisher geltende Tabellenstruktur wird beibehal-
ten. In die Grundgehaltssätze werden die jewei ligen 
Beträge des bisherigen Ortszuschlages der Stufe 1 
sowie der Betrag der allgemeinen Zulage, den alle 
Besoldungsempfänger erhalten (72,71 DM), einge-
fügt. 
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